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Die Bundesländer

Wenn die Bundesrepublik Deutschland und die
ihr zugrundeliegende Verfassung, das Grundge-
setz, in diesen Tagen auf 50 Jahre Bestehen
zurückblicken können, zudem noch auf 50 gute,
erfolgreiche Jahre, ist das auch für die dem Bund
zugrunde liegenden Länder Anlass genug: zu
feiern, aber auch inne zu halten und nachzu-
denken über die Verfassung, in der sich die Bun-
desrepublik befindet und wie die Zukunft zu ge-
stalten ist. Das Ländern gemäße Thema, und
damit auch den Landeszentralen als Länderein-
richtungen angemessene Thema ist hier das von
Föderalismus und Ländern.
So werden in diesem Heft der Zeitschrift „Der
Bürger im Staat“ die 16 Bundesländer einzeln
vorgestellt: nach geografischen Grundlagen,
nach Geschichte und politisch wirksamen Tradi-
tionen, nach Wirtschaftsstruktur und wirtschaft-
licher Bedeutung, nach ihren politischen Ver-
hältnissen wie Verfassung, Parteien und und
Wahlen, Verwaltungsaufbau. Es sollen farbige
Porträts sein, die man gerne liest, um sich zu in-
formieren. Autorinnen und Autoren sind, von
einer Ausnahme abgesehen, innerhalb ihrer je-
weiligen Landeszentrale jeweils für den Publika-
tionssektor zuständig, für Eigenpublikationen
wie für den Ankauf von Verlagspublikationen.
Von daher stellt dieses Heft auch so etwas dar
wie die Visitenkarte der Landeszentralen, soweit
es die Publikationsarbeit und die für sie Verant-
wortlichen betrifft? Selbstverständlich sind diese
Beiträge persönliche Meinungsäußerungen der
Autoren.
Das zweite große Thema dieses Heftes der Zeit-
schrift „Der Bürger im Staat“ ist der deutsche Fö-
deralismus in seiner spezifischen Ausprägung,
nach seiner gegenwärtigen Gestalt, seiner Ent-
wicklung, seinen Problemen und Reformper-
spektiven. Geschrieben sind diese Beiträge von
ausgewiesenen Politikwissenschaftlern.
Das föderale System der Bundesrepublik hat sich
– durch Tradition und Verfassung begünstigt –
zum spezifisch deutschen unitarischen Bundes-
staat entwickelt, der in Kooperation einheitliche
Problemlösungen für das gesamte Bundesgebiet
zu verankern sucht, im Bemühen, die Vorteile
von Einheitsstaat und Bundesstaat zu verbin-
den. Ergeben hat sich daraus jedoch ein System
eher verwischter Verantwortlichkeiten; Kritiker
werfen ihm zudem eine gewisse Immobilität vor.
Am ausgeprägtesten, am unverwechselbarsten
zeigt sich der deutsche Föderalismus in der „Po-
litikverflechtung“, der zufolge die Kompeten-

zen in der Aufgabenwahrnehmung, stärker
aber noch die Gesetzgebung und Gesetzesaus-
führung zwischen Bund und Ländern aufgeteilt
sind. Das schließt die Aufteilung der finanziellen
Ressourcen, sowohl nach Aufkommen als auch
Verteilung, mit ein. Wir haben es mit einem um-
fassenden Verbundsystem zu tun. Zugleich aber
wirken die Länder in Gestalt der Länderexekuti-
ven in die Politik des Bundes hinein, mit Hilfe
des Bundesrates und der dort genehmigungs-
pflichtigen Bundesgesetze. Die Grenzen von Re-
gierung und Opposition verwischen sich dort
gelegentlich, wenn nach der Verantwortung ge-
fragt wird.
Auch die überkommene und im Staatsrechts-
denken fest verankerte Zuordnung der Aussen-
politik zur Ebene des Gesamtstaates ist von der
Wirklichkeit überholt. In der Aussenpolitik – be-
sonders greifbar in der Europapolitik – wirken
die Länder längst mit oder machen ihre eigene
Aussenpolitik – in Absprache mit dem Bund,
aber auch nebenher und sogar in Konkurrenz.
Reformüberlegungen sind darauf gerichtet,
klare Verantwortlichkeiten herzustellen und
Konkurrenzverhältnisse zur Beförderung von In-
novation und Reformen zu installieren. Doch
alle Reformvorstöße müssen sich die Frage nach
der Realisierbarkeit gefallen lassen: Geschichte
ist nicht Vergangenheit, sondern immer auch
höchst lebendige Gegenwart, die die vorhande-
nen Entscheidungsspielräume absteckt. Einmal
betretene Entwicklungspfade sind nur unter
großen Schwierigkeiten wieder zu verlassen.
Die Globalisierung der Wirtschaft wird nicht nur
deutsche Industrieprodukte der weltweiten
Konkurrenz aussetzen, auch das politische Sy-
stem, die Institutionen von Bund und Ländern
werden sich zunehmend dem internationalen
Konkurrenzdruck ausgesetzt sehen. Und das
kann auch bedeuten: Ist der deutsche Föderalis-
mus in seiner gegenwärtigen Form ein Standort-
vorteil oder ein Standortnachteil? Auch unter
diesem Aspekt wird das Thema Reform des
deutschen Föderalismus künftig geführt werden
müssen.
Das Heft ist dem jüngst verstorbenen Prof. Dr.
Hartmut Klatt gewidmet, der auch zur Diskussi-
on des Themas Föderalismus in Deutschland We-
sentliches beigetragen hat, nicht zuletzt auch in
unserer Zeitschrift „Der Bürger im Staat“.
Gedankt sei abschließend Andrea Scheurlen für
die Unterstützung bei der Redaktionsarbeit an
diesem Heft. Hans-Georg Wehling
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Föderalismus in Deutschland definiert
sich, anders als beispielsweise in der
Schweiz oder in den USA, vom Bund,
nicht von den Ländern her. Entsprechend
hat sich der deutsche Föderalismus zu
einem Beteiligungsförderalismus ent-
wickelt, innerhalb dessen immer mehr
vom Bund her geregelt wird. Die Län-
der(regierungen) haben sich dafür ent-
schädigen lassen: in Form verstärkter Mit-
sprache an der Bundespolitik auf dem
Wege über den Bundesrat. Die Experi-
mentierlust und das Innovationspoten-
tial, das im Wettbewerb der Länder um
die besten Lösungen liegt, sind damit auf-
gegeben worden. Bislang schien es aller-
dings so, als ob Föderalismus in Deutsch-
land nur akzeptiert würde, wenn Politik
die Lebensverhältnisse so einheitlich wie
in einem zentralistischen Staat zu ordnen
in der Lage wäre. Doch der Versuch, beide
Staatsprinzipien miteinander zu koppeln,
hat zu beträchtlichen Nachteilen geführt,
für die das Wort „Reformstau“ in Mode
gekommen ist. Vorstöße zur Veränderung
des Föderalismus in Richtung Konkurrenz-
föderalismus kommen vor allem von
jenen Bundesländern, die zu den Zahler-
ländern des Finanzausgleichs gehören.
Auch sonst mehren sich die Stimmen, die
sich für einen Konkurrenzföderalismus
stark machen. Doch sind sie stark genug,
eine Veränderung herbeizuführen? Red.

Föderalismus vom Bund her definiert

Das deutsche föderalstaatliche System de-
finiert sich vom Bund her, nicht von den
Ländern, obwohl die Länder als staatliche
Teileinheiten eigentlich die Bausteine
jeder Föderation bilden. In diesem Para-
dox liegt der entscheidende Unterschied
des deutschen Föderalismus zur Bundes-
staatlichkeit in der Schweiz und in den
USA begründet. In der Schweiz bzw. in
den Vereinigten Staaten leitet sich der 
Gesamtstaat nach wie vor, ungeachtet
aller Zentralisierungs- und Unitarisie-
rungstendenzen, von den Kantonen bzw.
den Einzelstaaten ab. Genau gegenteilig
sehen die Verhältnisse in der Bundesrepu-
blik Deutschland aus, wenn man einzelne
Befunde über die Ausprägung der bun-
desstaatlichen Ordnung hierzulande mit-
einander in Beziehung setzt.
Ein Axiom deutscher Politik, auch und ge-
rade im föderalen Rahmen, ist seit jeher
die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse.
Aus Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes
(GG) und Artikel 106 Absatz 3 Nr. 2 GG
wird von einigen Vertretern der Staats-
rechtslehre sogar ein entsprechender Ver-

fassungsauftrag angenommen. Im Rah-
men der Verfassungsrevision 1993/94 ist in
Artikel 72 Absatz 2 GG auf Druck der Län-
der der Begriff der Einheitlichkeit durch
den der Gleichwertigkeit ersetzt worden.
Das soll den Bund daran hindern, weiter-
hin – unter Hinweis auf die Notwendig-
keit bundeseinheitlicher Regelung durch
Bundesgesetz – praktisch jede Materie der
konkurrierenden Gesetzgebung bean-
spruchen zu können, zu Lasten der Län-
der. Konrad Hesse hat dies schon Anfang
der 50er Jahre auf die einprägsame For-
mel vom „unitarischen Bundesstaat“ ge-
bracht. Damit ist keine Zentralisierung ge-
meint, sondern sie benennt den Sachver-
halt, wonach der Inhalt der Politik weni-
ger auf die territorial bezogene Differen-
zierung ausgerichtet ist als auf eine Ver-
einheitlichung der Lebensverhältnisse,
d.h. auf eine Unitarisierung. Über diesen
Befund gibt es sowohl bei den Praktikern
wie bei den Wissenschaftlern keinen
Streit, allenfalls über die Gründe für diese
Tendenz, genauer gesagt über die Initia-
toren der generellen Unitarisierungsten-
denz. Dabei gilt es zu berücksichtigen,
daß nicht nur der Bund im Wege bundes-
weiter Regelungen Einheitlichkeit herstel-
len kann, sondern ebenso die Länder
durch koordinierte Regelungen. Das
haben sie in der Bildungspolitik und im
Rundfunkwesen ausgiebig getan, um ihre

Kompetenzen vor dem Zugriff des Bundes
zu schützen.

Ein „verkappter Einheitsstaat“?

Pointiert könnte man schlußfolgern, daß
der Bundesstaat in Deutschland (nur)
unter der Voraussetzung akzeptiert wird,
daß die Politik die Lebensverhältnisse so
einheitlich wie in einem Zentralstaat ord-
net. Dies hat einige Beobachter dazu ver-
anlaßt, von der Bundesrepublik als einem
„verkappten Einheitsstaat“ (Heidrun Ab-
romeit) zu sprechen. Mit dem Einheitlich-
keitspostulat wird die ratio des Föderalis-
mus, die auf dem Prinzip der Differenzie-
rung zwischen den subnationalen Einhei-
ten basiert, natürlich weit verfehlt. Im
Grunde wird mit dem Axiom der Einheit-
lichkeit versucht, die Vorteile einer fö-
deralen Staatsorganisation mit den positi-
ven Elementen zentralisitisch organisier-
ter Staaten zu kombinieren. Gerade am
deutschen Beispiel wird je länger, desto
deutlicher, daß eine solche Kombination
verschiedener staatsorganisatorischer Ele-
mente nicht ohne gravierende Nachteile
zu haben ist. In letzter Zeit treten entspre-
chende Defizite (z.B. anstelle vertikaler
Gewaltenteilung kumulierte staatliche
Macht zu Lasten der Freiheitsrechte der
Bürger/innen) immer stärker ins öffentli-
che Bewußtsein.

Die ratio des Föderalismus ist eigentlich die Differenzierung

Reformbedürftiger Föderalismus 
in Deutschland?
Beteiligungsföderalismus versus Konkurrenzföderalismus

Von Hartmut Klatt †

Prof. Dr. Hartmut Klatt ist unseren Leserinnen und 
Lesern seit langem als Autor bekannt. Zu Fragen des
Föderalismus, des Parlamentarismus und der Massen-
medien hat er für unsere Zeitschrift immer wieder
geschrieben, dabei politikwissenschaftliche Theorie
und praktische Erfahrung in einzigartiger Weise mit-
einander verknüpfend. Er war auch Herausgeber des
Bandes „Baden-Württemberg und der Bund“, der
1989 als Band der 15 der Schriften zur politischen Lan-
deskunde Baden-Württembergs erschienen ist.
Nach seinem Ersten und Zweiten Examen für das 
Lehramt an Gymnasien war er Redakteur bei der
Stuttgarter Zeitung, wurde dann von Annemarie Ren-
ger in das Büro der Bundestagspräsidentin geholt
wegen seiner vielbeachteten Dissertation über „Die
Altersversorgung der Abgeordneten“ (1972 als Buch erschienen).
Doktorvater war Theodor Eschenburg in Tübingen. An der Universität Tübingen
lehrte Hartmut Klatt über viele Jahre hinweg Politikwissenschaft, zuletzt als 
Honorarprofessor. Für seine Familie, für seine Freunde und Weggefährten, aber
auch für die Wissenschaft starb er viel zu früh, mit 58 Jahren am 13. Oktober 1998
an einem Herzversagen. Der hier abgedruckte Beitrag ist sein letzter. So, als ob er
es geahnt hätte: Er hat seinen Beitrag vorzeitig abgeliefert, entgegen seinen son-
stigen Gewohnheiten. Hans-Georg Wehling
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Der „Beteiligungsföderalismus“ 
wurde kontinuierlich ausgeweitet,
mit Hilfe der Länder

Aufgrund ihrer unterschiedlichen Größe
und Wirtschaftskraft waren die Länder
praktisch seit 1949 bestrebt, ihren Einfluß
auf die Bundespolitik durch Mitwirkungs-
rechte über den Bundesrat zu verstärken.
Dieser Beteiligungsföderalismus sichert
allen Ländern gleichermaßen, unabhän-
gig von Größe und Finanzstärke, eine ent-
sprechend der im Grundgesetz genau
festgelegten Stimmenzahl ein gleiches
Mitwirkungspotential im Bundesrat. Die-
ser Beteiligungsföderalismus wurde in der
politischen Praxis kontinuierlich ausge-
weitet, und zwar unter Zustimmung der
Länder, also nicht gegen ihren Willen. Als
Faktoren in diesem Prozeß sind vor allem
zu nennen:
● Ausdehnung der Zustimmungsbedürf-

tigkeit von Bundesgesetzen in der Pe-
riode der sozialliberalen Koaliton auf
Initiative der damaligen Opposition im
Bundestag, d.h. der CDU/CSU, sanktio-
niert durch die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts;

● Finanzverfassungsreform von 1969, mit
der drei echte Gemeinschaftsaufgaben
und Mischfinanzierungen verfassungs-
rechtlich fixiert wurden: Ausprägung
des Bundesstaates als „kooperativer 
Föderalismus“, von dem Sozialwissen-
schaftler Fritz W. Scharpf präziser als
„System der Politikverflechtung“ cha-
rakterisiert. Damit wurden weitere Poli-
tikbereiche vergemeinschaftet und die
Eigenständigkeit der Länder nochmals
erheblich eingeschränkt.

Dem steht das Wettbewerbsmodell
gegenüber

Das diesem Beteiligungsföderalismus ent-
gegengesetzte Wettbewerbsmodell, das
zumindest partiell in der Schweiz und in
den USA praktiziert wird, geht von der 
Eigenständigkeit der staatlichen Teilein-
heiten aus. Eigenständigkeit wird dabei
nicht ausschließlich staatsrechtlich (d.h.
unter dem Aspekt der Kompetenzen) de-
finiert, sondern auch ökonomisch (d.h.
unter dem Aspekt der Aufgabenerfüllung
aus eigener Kraft). Die Kosten für die
Wahrnehmung der staatlichen Aufgaben
werden entweder vom Gesamtstaat oder
von den Ländern getragen. Letztere müs-
sen deshalb über gewisse autonome Rech-
te bei der Steuergesetzgebung und über
eine angemessene, länderindividuell aus-
gestaltete Finanzausstattung zur Erfül-
lung der übertragenen Aufgaben verfü-
gen. Der Wettbewerbsföderalismus geht
von bestimmten Annahmen der Wirt-
schaftswissenschaften aus, daß nämlich
das Konkurrenzprinzip vom wirtschaft-
lichen Bereich auf den politischen Sektor
übertragen werden kann und daß Wett-
bewerb zwischen den staatlichen Einhei-
ten zu mehr Innovation bzw. generell zu
besseren Problemlösungen beiträgt, also
einen entscheidenden Beitrag zur Moder-
nisierung zu leisten vermag.
Das Modell des Wettbewerbsföderalismus
wird inzwischen von einigen Akteuren im
Bund-Länder-Verhältnis, so den Regie-

rungschefs der finanzstarken Südländer,
dem Ministerpräsidenten Erwin Teufel
von Baden-Württemberg und seinem
bayerischen Amtskollegen Edmund Stoi-
ber, energisch verfochten. Zu der Umorien-
tierung auf Länderseite haben einerseits
die Auswirkungen der unterschiedlichen
Mehrheiten im Bundesrat, andererseits die
Folgen des Finanzausgleichs auf die jewei-
ligen Haushalte mit beigetragen. Die
These von der Notwendigkeit eines wett-
bewerbsorientierten Föderalismus wird im
Rahmen der aktuellen Reformdiskussion
auch von führenden Wirtschafts-
managern, einer Reihe von CDU- und SPD-
Politikern sowie von der CSU und der FDP
vertreten (siehe dazu weiter unten).

Eine Reform setzt selbstbewußte
Länder als Motoren voraus

Das Konzept eines länderzentrierten Bun-
desstaates harrt immer noch der Umset-
zung in die politische Praxis. Die Umbruch-
situation im Zusammenhang mit dem Eini-
gungsprozeß wurde für diese Zielsetzung
nicht genutzt. Immerhin haben sich aber
die Ministerpräsidenten (zunächst der
alten, dann aller) Länder im Rahmen der
deutschen Einheit erstmals auf ein Kon-
zept verständigt, das dem Beteiligungsfö-
deralismus entgegenwirken soll und das
auf den Ländern als entscheidenden Fak-
toren im Bundesstaat aufbaut, sich also
nicht primär vom Bund als Gesamtstaat ab-
leitet. Dieses Konzept ist in dem sogenann-
ten „Eckpunkte-Papier“, beschlossen von
der Ministerpräsidenten-Konferenz am 5.
Juli 1990, zusammengefaßt worden. Auch
durch die Verfassungsrevision 1993/94, die
im Gefolge der deutschen Einheit erfolgte,
gelang die politische Durchsetzung der
wesentlichen Bestandteile des Konzepts
nicht. Die Länder waren froh, wenigstens
die Ausweitung ihrer legislativen Zustän-
digkeiten im Bereich der konkurrierenden
und Rahmengesetzgebung gegen den Wi-
derstand des Bundes realisiert zu haben.
Für die Länder wird es in Zukunft darauf
ankommen, ihr Erstgeburtsrecht wieder
zurückzugewinnen und für dieses Ziel
auch die kleinen und finanzschwachen
Länder zu motivieren. Der Wettbewerbsfö-
deralismus wird nur gegen mannigfachen
Widerstand zu erreichen sein und setzt die
Reformbereitschaft selbstbewußter Länder
voraus. Die derzeitige schwierige Finanzla-
ge und die ökonomische Strukturkrise ver-
stärken dabei den Handlungsdruck. 

Die Realisierung des Wettbewerbs 
ist an bestimmte Voraussetzungen
gebunden

Für das Modell des Wettbewerbsföderalis-
mus kann nicht nur die reine Theorie maß-
gebend sein, wie sie z. B. vom Kölner 
Nationalökonomen Carl Christian von
Weizsäcker vertreten wird, sondern für
ein entsprechendes funktionsfähiges Fö-
deralismusmodell sind bestimmte Rah-
menbedingungen notwendig. Sollten
diese Voraussetzungen nicht oder nur
höchst unzureichend gegeben sein, muß
damit gerechnet werden, daß ein solches
Modell eines föderalstaatlichen Systems
der Zukunft scheitert.

1. Zielsetzung ist nicht die Einheitlichkeit
der Lebensverhältnisse, sondern eine
regional bezogene Vielgestaltigkeit
bzw. Unterschiedlichkeit der Lebensver-
hältnisse gemäß den Präferenzen der
jeweiligen (Teil-)Bevölkerung und son-
stiger Adressaten (z. B. Wirtschaft mit
Interesse an Rechtsklarheit und Rechts-
sicherheit, z. B. auch der steuerpflichti-
gen Bürger/innen). Ziel ist nicht eine
Konkurrenz der Länder als staatlicher
Teileinheiten um der Konkurrenz wil-
len, es geht vielmehr um eine Optimie-
rung staatlichen Handelns im Interesse
der Menschen, um eine Modernisie-
rung der einzelnen Länder, um politi-
sche und ökonomische Innovationen
sowie um ortsnahe Problemlösungen.
Voraussetzung für die Zielerreichung ist
die Akzeptanz der nur gleichwerti-
gen Lebensverhältnisse, der von Land
zu Land ggf. unterschiedlich festgeleg-
ten staatlichen Leistungen bzw. Steuer-
sätze.

2. Konkurrenz auf politischem und öko-
nomischem Feld zwischen unterschied-
lich großen (Größe als doppeltes Krite-
rium verstanden: Fläche und Bevölke-
rungszahl) staatlichen Organisations-
einheiten wird sich nur ausbilden kön-
nen, wenn beim Start eine gewisse
Chancengleichheit besteht (Chancen-
gleichheit z.B. hinsichtlich der Wirt-
schafts- und Finanzkraft sowie der 
Finanzausstattung der einzelnen Län-
der). Im Rahmen des laufenden interre-
gionalen Wettbewerbs wird sich eine
solche, auch nur annähernde Chancen-
gleichheit, wenn überhaupt, dann mit
großen Schwierigkeiten einstellen. Die
knapp 50jährige Entwicklung des Fö-
deralismus in Deutschland weist aus,
daß die wirtschaftsschwachen und 
finanzschwachen Länder nicht nur nicht
den Anschluß an die wirtschafts- und fi-
nanzstarken Länder geschafft haben
(einzige Ausnahme Bayern), sondern
(u.U. weil sich die negativen Stand-
ortfaktoren summiert haben) eher noch
einen größeren Rückstand als zu Beginn
aufweisen – und dies trotz eines verfas-
sungsrechtlich garantierten, sehr inten-
siven Finanzausgleichssystems.

So müßte der Wettbewerbsrahmen
aussehen

Elemente eines solchen herzustellenden
Wettbewerbsrahmens sind folgende:
– Rückgabe von Kompetenzen des Bun-

des an die Länder (Verlagerung einzel-
ner gesetzgeberischer Materien auf die
Länder). Für eine Stärkung der Eigen-
ständigkeit aller Länder (sowohl der
großen wie der kleinen) genügen Kom-
petenzen allein nicht; denn die mit den
Kompetenzen i.d.R. verbundenen Auf-
gaben müssen auch aus eigener Kraft,
d.h. ohne finanzielle Hilfe des Bundes
oder der anderen Länder, zu erfüllen
sein.

– Aufgabenverteilung zwischen Bund
und Ländern unter strikter Wahrneh-
mung des Konnexitätsprinzips bei der
Lastenverteilung. Nach der Finanzver-
fassung folgt die Ausgabenlast i.d.R.
der Aufgabenlast im Verwaltungsvoll-
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zug. Dafür verantwortlich sind zum
überwiegenden Teil die Länder. Wenn
durch die Finanzierung bundesgesetz-
lich vorgeschriebener Aufgaben die
Haushalte der Länder (und Kommunen)
übermäßig belastet werden, dann ist
die Eigenstaatlichkeit der Länder und
damit das föderale System ernsthaft ge-
fährdet.

– Steuergesetzgebungsrecht der Länder.
Damit ist nicht unbedingt ein Steuerfin-
dungsrecht gemeint, ausreichend wäre
ein Hebersatzrecht der Länder zu einer
der flexiblen und ertragreichen Steuer-
arten, z.B. der Einkommensteuer. Dies
würde den Ländern nicht nur die Mög-
lichkeit eröffnen, den Landeshaushalt
auch auf der Einnahmenseite bestim-
men zu können; variable Steuersätze
wären überdies ein Instrument der
Strukturpolitik, dabei muß die Gefahr
der ruinösen interregionalen Konkur-
renz um die Ansiedlung neuer Indu-
strien als Risiko des Wettbewerbs aller-
dings mit einkalkuliert werden. Zu-
gleich würde jedoch die Verantwor-
tung der Regierungsmehrheit für ihre
Politik gegenüber der Wählerschaft ge-
stärkt, die Regierung könnte nicht
mehr wie bisher die Verantwortung 
für negative Folgen ihrer Politik der 
anderen Ebene (also z.B. dem Bund) zu-
schieben.

– Entflechtung von gemeinsamen Kom-
petenzen und Finanzen des Bundes und
der Länder, d.h. „Rückbau“ (statt Aus-
bau) des kooperativen Föderalismus im
Interesse der Selbständigkeit der Län-
der, bedeutet nicht die Etablierung
eines „separativen Föderalismus“, da
weiterhin Formen der Zusammenarbeit
zwischen den Akteuren der Bundesebe-
ne und jenen der föderalen Ebene zur
Wahrnehmung der Interessen des Ge-
samtstaates existieren werden.

– Trennung der vergemeinschafteten
Kompetenzen einschließlich der Ge-
meinschaftssteuern. Bei den Gemein-
schaftssteuern Aufteilung der Zustän-
digkeit für die Steuergesetzgebung auf
Bund und Länder, d.h. der Bund regelt
die Bundessteuern gesetzlich, die Län-
der die Landessteuern.

– Abschaffung der Mischfinanzierungen
nach Art. 104a IV GG und der Finanzhil-

fen des Bundes an die Länder. Das bis-
herige Aufkommen des Bundes für die
Zuweisungen sollte den Ländern für
eine bessere Finanzausstattung zur Ver-
fügung gestellt werden.

– Eine Reform des Beteiligungsföderalis-
mus setzt auch eine Neuordnung der
Zuständigkeiten des Bundesrates vor-
aus, d.h. konkret, die weitreichenden
Mitwirkungsrechte des Bundesrates an
der Bundesgesetzgebung müßten ein-
geschränkt werden, sonst würde das
notwendige institutionelle Gleichge-
wicht zu Lasten des Bundes verschoben.

Fazit: Wettbewerbsföderalismus setzt
eine institutionelle Totalreform voraus.
Damit ist automatisch die Frage gestellt,
wie eine solche umfassende staatliche Or-
ganisationsreform realistischerweise ins
Werk gesetzt werden kann. Die Vision
liegt nicht allzu fern, daß „kein Stein auf
dem anderen bleiben wird“.

Reformchancen

Im aktuellen kooperativen Bundesstaat
sind jedoch weder auf Bundesseite noch
auf seiten der Länder entsprechende Re-
formenergien und -kräfte erkennbar, die
eine Strukturreform des föderalstaatli-
chen Systems im Hinblick auf eine konse-
quente Wettbewerbsorientierung anstre-
ben. Damit ist nicht gesagt, daß das neue
Modell eines Wettbewerbsföderalismus in
Wissenschaft, Politik und Wirtschaft nicht
ernstzunehmende Befürworter gefunden
hätte. Im Gegenteil: Neben dem bayeri-
schen und baden-württembergischen Mi-
nisterpräsidenten hat sich auch die FDP
mit ihren Spitzenpolitikern Gerhardt und
Graf Lambsdorff für die Strukturierung
des Föderalismus nach Wettbewerbsge-
sichtspunkten ausgesprochen. In einem
Manifest der liberalen Friedrich-Nau-
mann-Stiftung1 haben Wissenschaftler
wie der Kölner Finanzwissenschaftler Karl-
Heinrich Hansmeyer und der Direktor des
Instituts für Energiewirtschaft und Ener-
gierecht an der Universität Köln, Carl Chri-
stian von Weizsäcker, neben dem frühe-
ren Hamburger Bürgermeister Klaus von
Dohnanyi und dem Vorstandsvorsitzen-
den der Ludwig-Erhard-Stiftung, dem
früheren Staatssekretär im Wirtschaftsmi-
nisterium Otto Schlecht eine Reihe von

Managern wie der Präsident des BDI,
Hans-Olaf Henkel, für eine Erneuerung
des Föderalismus im Sinne eines echten
Wettbewerbsföderalismus votiert. Diese
gewichtigen Stimmen können in der poli-
tischen Diskussion nicht mehr überhört
werden. Aufgabe der Wissenschaft in die-
sem Stadium ist es, neben den Rahmenbe-
dingungen auch die Konditionen der Um-
setzung eines solchen radikal neuen Fö-
deralismus-Modells zu analysieren. Im-
merhin wollen die Ministerpräsidenten
von Bayern und Baden-Württemberg,
Stoiber und Teufel, mit einer Änderung
des Länderfinanzausgleichs einen Einstieg
in die für notwendig erachtete Strukturre-
form erreichen. Die finanzschwachen Län-
der, die im Bundesrat über die Mehrheit
verfügen, lehnen diese Pläne geschlossen
ab. Ein Kompromiß ließe sich allenfalls bei
einer ausreichend langen Übergangsfrist
vom bisherigen zu einem geänderten
neuen Ausgleichssystems finden.
Selbst wenn eine für beide Seiten akzepta-
ble Änderung des Länderfinanzausgleichs
zustande käme, wäre damit nur ein Ein-
stieg in die große Strukturreform erreicht.
Wahrscheinlich werden deren Befürworter
unter dem Aspekt der Realisierung des
Modells eines effizienten Wettbewerbsfö-
deralismus eher auf einen Strukturwandel
in vielen kleinen Teilschritten als auf die
große, alle Probleme gleichzeitig lösende
Strukturreform setzen müssen. Der Hand-
lungsdruck, der von den aktuellen wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten (ökonomi-
scher Strukturwandel; Massenarbeitslosig-
keit) und den finanziellen Restriktionen
aller öffentlichen Haushalte ausgeht und
der Anpassung der institutionellen Struk-
turen an veränderte Umweltbedingungen
erfordert, wird den notwendigen Reform-
prozeß des föderalen Systems befördern.

Literaturhinweise
1) Thesenpapier „Wider die Erstarrung in unserem Staat

– für eine Erneuerung des Föderalismus“ vom 4. Fe-
bruar 1998, veröffentlicht von der Friedrich-Nau-
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E. Linnartz: Föderaler Wettbewerb statt Verteilungs-
streit. Frankfurt 1998, eine Studie des Bonner Instituts
für Wirtschaft und Gesellschaft (IWG) zu Länder-
neugliederung. Dokumentation „Zukunft des Fö-
deralismus: Mehr Wettbewerb, weniger Solidarität?“
in: Gegenwartskunde H. 1/1998, S. 91–100.
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Baden-Württemberg

Die Nummer 3 in der Bundesrepublik

Baden-Württemberg ist das drittgrößte
Bundesland: nach Fläche mit 35 752 qkm
hinter Bayern und Niedersachsen als auch
nach Einwohnern mit 10,4 Mio. hinter
Nordrhein-Westfalen und Bayern. Auch
der Wirtschaftsleistung nach steht der
Südweststaat mit einem Bruttoinlands-
produkt von 581 Milliarden DM auf Platz

3, nach Nordrhein-Westfalen und Bayern
(zum Vergleich: das gesamte deutsche
Bruttoinlandsprodukt macht gegenwärtig
3,46 Billionen DM aus).
Das Land grenzt im Norden an Rheinland-
Pfalz und Hessen, die längste Grenze hat
es mit Bayern – vom Main bis ins Allgäu
und zum Bodensee. Der Rhein bildet zu-
gleich die deutsche Staatsgrenze zum
Elsaß, nach Frankreich also. Im Süden
grenzt Baden-Württemberg zudem an die
Schweiz, mit einem teilweise vertrakten
Grenzverlauf. So ist beispielsweise die Ge-
meinde Büsingen ganz von Schweizer Ge-
biet (Kanton Schaffhausen) umschlossen,
sodaß diese Exklave zum Schweizer Zoll-
und Währungsgebiet gehört. Büsingen,
obwohl zum Landkreis Konstanz gehörig,
hat sogar ein eigenes Autokennzeichen:
BÜS.

Landschaftlich gesehen ist Baden-Würt-
temberg ein äußerst abwechslungsrei-
ches, vielgestaltiges Land, oft mit vielen
kleinräumigen Unterteilungen. Geogra-
phen sprechen hier von Kleinkammrig-
keit. Im Westen beginnt es mit dem Ober-
rheingraben, mit hoher Klimagunst zwi-
schen Vogesen und Schwarzwald gelegen.
Auch der Kaiserstuhl gehört dazu, mit den
wärmsten Temperaturen in Deutschland

(neben der Pfalz). Es ist das Land der Son-
derkulturen, des Obstes und vor allem des
Weins, der bis in die Ausläufer des
Schwarzwaldes hier vorzüglich gedeiht.
Nach Osten zu folgt der Schwarzwald mit
dem höchsten Berg Baden-Württembergs,
dem 1493 m hohen Feldberg. Zusammen
mit dem Bodensee stellt der Schwarzwald
nicht nur die baden-württembergische,
sondern für viele Menschen – zusammen
mit den bayerischen Alpen – die deutsche
Ferienlandschaft schlechthin dar.
Es folgen das Tafelgebirge der Schwäbi-
schen Alb, rauh und steinig, von herber
Schönheit, mit dem Hohenzollern bei He-
chingen (855 m) als bekanntestem Berg
und dem 983 m hohen Dreifaltigkeitsberg
bei Spaichingen als höchster Erhebung.

Nach Süden zu und gegen Bayern im
Osten schließen sich die Hügellandschaft
Oberschwabens – ein klassisches Bauern-
land –, das obstreiche Bodenseevorland
und der Bodensee sowie das württember-
gische Allgäu an, wie das willkürlich
davon getrennte bayerische Allgäu das
Land der Milchwirtschaft, wegen der idea-
len Kombination von hohen Niederschlä-
gen und langer Sonnenscheindauer. Der
Schwarze Grat bei Isny ist mit 1118 m die
höchste Erhebung Württembergs.
Der Norden Baden-Württembergs ist ge-
kennzeichnet durch Mittelgebirge wie
Odenwald, Stromberg und Heuchelberg,
Löwensteiner Berge und jenen Gebirgs-
landschaften, die man summarisch als
Schwäbischen Wald bezeichnet. Die Ho-
henloher (Hoch-)Ebene und das Bauland
schließen sich an. Zwischendurch finden
sich immer wieder fruchtbare Gäuland-
schaften. Durchflossen werden diese Teile
Baden-Württembergs vom Neckar und
seinen Nebenflüssen, in deren Tälern

Wein wächst. Im Nordosten dann grenzt
Baden-Württemberg an den Main, dessen
Nebenfluß, die Tauber, bei Wertheim
mündet.
Der Neckar entspringt im Lande (bei
Schwenningen), aber auch die Donau (in
der Gegend von Donaueschingen). Bis
Ulm ist er ein baden-württembergischer
Fluß. Kurz vor der alten Grenze zwischen
Baden und Württemberg im Raum Tuttlin-
gen versickert die Donau, was von badi-
scher Seite bis zum heutigen Tage so inter-
pretiert wird, die Donau wende sich be-
wußt ab, um nicht ins Württembergische
zu müssen. Tatsächlich taucht das Wasser
denn auch nicht an späterer Stelle wieder
als Donau auf, sondern im Aachtopf im
badischen Bodenseehinterland. Mit dieser
Bemerkung sind aber bereits Besonder-
heiten der politischen Kultur angespro-
chen.
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Nach Gestalt und Traditionen von großer Vielfalt

Baden-Württemberg

Von Hans-Georg Wehling

Ein Blick über das Neckartal mit den Tanklagern des Stuttgarter Hafens auf die Weinberge. Auf dem mittleren Berg hinten ist das Mau-
soleum zu erkennen, das König Wilhelm I. an der Stelle des Stammsitzes der Wirtemberger baute. Foto: Helga Wöstheinrich



Kleinkammrigkeit auch in 
historischer und politisch-kultureller
Hinsicht

Der deutsche Südwesten war das klassi-
sche Land der Kleinstaaterei. Eine Unzahl
kleiner und kleinster Territorien be-
herrschten die historische Landkarte bis zu
den Zeiten Napoleons, also bis Anfang des
19. Jahrhunderts: weltliche und geistliche
Territorien, Deutschordensgebiete und
Ritterschaften sowie eine Vielzahl Freier
Reichsstädte. Größere Gebiete umfaßten
lediglich die Kurpfalz (Residenzstadt Hei-
delberg bzw. Mannheim), käseartig
durchlöchert, das Herzogtum Württem-
berg, einigermaßen zusammenhängend
im mittleren Neckarraum (Hauptstadt
Stuttgart), sowie Österreich, sehr zersplit-
tert vom Breisgau um Freiburg bis hin vor
die Tore Tübingens (Rottenburg) und nach
Oberschwaben. Bequem kann man heute
bei einer Tageswanderung durch drei ehe-
mals quasi-souveräne Gebiete laufen. Eine
Folge davon ist eine entsprechend hohe
Kulturdichte um die ehemaligen geistli-
chen und weltlichen Zentren herum: mit
Kirchen und Klöstern, Schlössern, Resi-
denzstädten und -dörfern. Diese kleinen
Zentren waren gute Ansatzpunkte auch
für die Wirtschaftsentwicklung, besonders
im Falle der Reichsstädte. Das Konzept der
Zentralen Orte von Walter Christaller, das
überall heute der Landesplanung zugrun-
de liegt, ist nicht zufällig am Beispiel des
deutschen Südwestens entwickelt wor-
den.
Die ehemalige territoriale Zugehörigkeit
ist keine bloße historische Reminiszenz,
sondern nach wie vor von erheblicher Be-
deutung, auch für die politische Kultur.
Grenzen umschreiben die obrigkeitlichen
Einwirkungsmaßnahmen auf die ehemali-
gen Untertanen. Von besonderer Bedeu-
tung ist dabei die Konfession, die festzule-
gen seit dem Augsburger Religionsfrieden
von 1555 Sache des Landesherrn war. Die
Konfession bestimmt bis zum heutigen
Tag sehr stark das Verhalten der Men-
schen, das bekannteste Beispiel ist das
Wahlverhalten. Die kurpfälzischen Gebie-
te im Norden, die weit in das heutige
Rheinland-Pfalz hineinreichen, sind calvi-
nistisch geprägt. Das bedeutendste prote-
stantische Gebiet lutherischer Prägung
war das Herzogtum Württemberg, eine
Art Bollwerk des Protestantismus in den
weitgehend katholischen Süden hinein.
Die Landesherren bestimmten aber auch
das Erbrecht: ob nur einer alles erbte (An-
erbenrecht) oder ob der Besitz gleich-
mäßig unter alle Kinder aufgeteilt wurde
(Realteilung). Die Kurpfalz und das Her-
zogtum Württemberg sind die klassischen
Realteilungsgebiete, was man sich hier
wegen der größeren Ertragskraft der
Böden auch eher leisten konnte. In fast
allen anderen Gebieten (Hohenlohe,
Schwarzwald, Oberschwaben) galt das
Anerbenrecht.

Napoleon nahm dann eine große Flurbe-
reinigung im deutschen Südwesten vor,
um starke Mittelstaaten als Vasallen
(Württemberg) zu gewinnen oder um die
französische Ostgrenze abzusichern
(Baden). Als starker Kern bot sich Würt-
temberg für eine solche Gebietserweite-
rung geradezu an, das moderne Baden ist
im Grunde ein napoleonisches Kunstpro-
dukt mit einem sehr kleinen namenge-
benden  Ausgangsbestandteil. Württem-
berg wurde auf diese Weise zum König-
reich befördert, Baden zum Großherzog-
tum.
Als Anachronismus überlebten lediglich
die beiden kleinen Fürstentümer Hohen-
zollern-Sigmaringen und Hohenzollern-
Hechingen, einfach deshalb, weil die da-
malige Fürstin von Sigmaringen, Amalie
Zephyrine, bereits seit vielen Jahren in
Paris lebte und eine enge Freundin von Jo-
sephine Beauharnais war, der Frau Napo-
leons. Die Revolution von 1848/49 über-
lebten die Fürstentümer nicht. Seit ihnen
die eigenen Untertanen das Fürchten ge-
lehrt hatten, dienten die Fürsten den ent-
fernten protestantischen preußischen Ver-
wandten ihre Herrschaft an, König Fried-
rich Wilhelm IV. nahm an, dankbar, nun-
mehr das Stammschloß seiner Vorfahren
im Besitz zu haben. Bis nach dem Zweiten
Weltkrieg lebten Hechingen und Sigma-
ringen als kleinste Landkreise Preußens
fort, angeschlossen an die Rheinprovinz.
Somit reichte Preußen jetzt bis ins Allgäu
und bis in Sichtweite des Bodensees (Ex-
klave Achberg).
Pläne, Baden und Württemberg miteinan-
der zu vereinigen, hat es bereits in der
Weimarer Republik gegeben. Für Hohen-
zollern kam eine Aufgabe seiner Existenz
überhaupt nur im Rahmen einer Südwest-
staatslösung in Frage, zu tief war die Ab-
neigung gegenüber dem benachbarten
protestantischen Württemberg. Parteien
und Verbände hatten teilweise in ihrer Or-
ganisationsbildung eine Südweststaatslö-
sung schon vorwegenommen, auch die
NSDAP.

Baden-Württemberg entstand 
erst 1952, und zwar unter großen
Schwierigkeiten

Das Kriegsende 1945 teilte den südwest-
deutschen Raum auf zwischen der ameri-
kanischen Besatzungszone im Norden und
der französischen im Süden. Der Grenz-
verlauf wurde durch die Autobahn Karls-
ruhe – Stuttgart – Ulm bestimmt, die die
Amerikaner in ihrer Hand behalten woll-
ten. Damit waren Baden und Württem-
berg jeweils zweigeteilt. Auf amerikani-
scher Seite entstanden so das Land Würt-
temberg-Baden mit der Hauptstadt Stutt-
gart, auf französischer Württemberg-Ho-
henzollern (Hauptstadt Tübingen) und
Baden (Hauptstadt Freiburg). Keines die-
ser Länder wollte so bestehen bleiben. Es
stellte sich allerdings die Frage, ob man
den Vorzustand wiederherstellen wollte
(was mit Hohenzollern nicht ging, weil
Preußen aufgehört hatte zu existieren)
oder ob man gleich an eine große Süd-

weststaatslösung gehen sollte. Lediglich
(Süd-)Baden widersetzte sich energisch
und immer wieder hinhaltend der großen
Lösung, letztlich aus einer tiefen Abnei-
gung gegen das als protestantisch und 
ungemein „schaffig“ wahrgenommene
Württemberg, unter dessen „Bevormun-
dung“ man nicht geraten wollte. Der ent-
scheidende Schritt zur Bildung des neuen
Südweststaates gelang mit der Veranke-
rung des Art. 118 im neuen Grundgesetz
der Bundesrepublik Deutschland, der ab-
weichend von der komplizierten Prozedur
des Art. 29 ein vereinfachtes Verfahren
zur Länderneugliederung im Südwesten
erlaubte. Strittig war die Prozedur für die
im Ausführungsgesetz vorgesehene Volks-
abstimmung: Sollte die Abstimmung auf
der Grundlage der bestehenden drei 
Länder stattfinden, mit der Aufteilung
Württemberg-Badens in die Stimmbezirke
Nordwürttemberg und Nordbaden, wo-
bei dann der Südweststaat als zustande
gekommen galt, wenn sich die Mehrheit
in drei der vier Abstimmungsgebiete
dafür entschied. Oder sollte die Abstim-
mung getrennt nach den früheren Län-
dern Baden und Württemberg stattfin-
den, dann hätte die Bevölkerung der bei-
den ehemaligen Länder mehrheitlich eine
Neugliederung bejahen müssen. Entschie-
den hat sich der Bundesgesetzgeber für
den ersten Modus, und das Ergebnis fiel
entsprechend aus: Nordwürttemberg,
Nordbaden und Württemberg-Hohenzol-
lern sprachen sich mehrheitlich dafür, Süd-
baden dagegen aus. Damit war das neue
Land am 25. April 1952 zustande gekom-
men. Gegner der Südweststaats-Lösung
rechneten vor, daß eine Abstimmung nach
den alten Ländern in Baden eine knappe
Mehrheit gegen den Südweststaat erge-
ben hätte, sie ließen in der Folge keine
Ruhe, bis das Bundesverfassungsgericht
für den 7. Juni 1970 eine erneute Volksab-
stimmung ansetzte, die dann überwälti-
gend für Baden-Württemberg ausfiel, si-
cherlich auch Ausdruck der Macht des Fak-
tischen.

Unterschiedliche politische Kulturen
standen im Wege

Der „Kampf um den Südweststaat“ war
Ausdruck von Antipathien, für die Theo-
dor Eschenburg den Begriff des „Näch-
stenhasses“ geprägt hat. Baden und
Württemberg besitzen eine unterschiedli-
che politische Kultur, bedingt durch ihre
unterschiedliche Lage im Raum, mehr
noch durch ihre verschiedenartigen Tradi-
tionen. Das Rheintal ist ein Durchgangs-
land, offen für die vielfältigsten Einflüsse,
die nicht zuletzt auch über den Rhein von
Frankreich herüberkamen. So ist es kaum
ein Zufall, daß 1848/49 in Baden die einzi-
ge erfolgreiche Revolution in Deutschland
stattfand, genauso wenig, daß der Gour-
metführer Guide Michelin für Baden mit
Abstand die meisten Sterne aufweist. Die
zu Baden gekommenen Territorien wie-
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Der Finanzausgleich bedarf einer grundlegenden Re-
form, in: DIE ZEIT vom 11. 07. 1997; Rolf Peffekoven:
Die deutschen Länder am kollektiven Tropf, in: FAZ
vom 18. 04. 1998; das Positionspapier von Walter
Döring (FDP): „Wie die Krise des Föderalismus über-
wunden werden kann“ vom 12. 06. 1998; das Papier
der Reformkommission Soziale Marktwirtschaft „Re-
form der Finanzverfassung“ der Bertelsmann, Heinz
Nixdorf und Ludwig-Erhard-Stiftung vom Juli 1998;
Stefan Homburg: Im Gewirr der Kompetenzen: Der
Finanzausgleich ist das Ergebnis fauler Kompromisse,
in: FAZ vom 31. 10. 1998 und kritisch zu dieser Re-
formdiskussion der Vizepräsident des Bundesverfas-
sungsgerichts, Hans-Jürgen Papier: Der unitarische
Bundesstaat. Einer Reföderalisierung, der Bundesre-
publik sind Grenzen gesetzt, in: FAZ vom 05. 11. 1998.

29 Vgl. das Positionspapier des Landes Baden-Württem-
berg und des Freistaats Bayern „Stärkung der Eigen-
verantwortung der Länder – Reform der Finanzver-
fassung“, 25. 06. 1998 und Staatsanzeiger für Baden-
Württemberg vom 29. 06. 1998.

30 Vgl. dazu etwa Pressemitteilung der AG Finanzen der
SPD-Fraktion im Bundestag vom 21. 09. 1998 und
Wieland (1999).

31 Vgl. dazu die Presseinformation der Hessischen Lan-
desregierung vom 29. 12. 1998 (Nr. 220/1998) bzw.
vom 15. 01. 1999 (Nr. 8/1999).

32 Vgl. dazu etwa auch Hidien (1998: 413) und Korioth
(1996: 258).
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Prof. Dr. Gerhard Lehmbruch lehrt Politik-
und Verwaltungswissenschaft an der Uni-
versität Konstanz. 1998 erschien die er-
weiterte Neuauflage seines Buches: „Par-
teienwettbewerb im Bundesstaat. Regel-
systeme und Spannungslagen im Insti-
tutionengefüge der Bundesrepublik
Deutschland“ (Westdeutscher Verlag Op-
laden/Wiesbaden, vgl. auch Besprechung).

Zweifelhaft erscheint, ob die gegenwärti-
ge Diskussion über die Reform des Fö-
deralismus weitreichende Folgen haben
wird. Von daher mag die Frage sinnvoller
sind, warum die spezifisch deutsche Form
des Föderalismus sich als so beständig er-
weist. Die Gründe dafür sind in der Ge-
schichte zu suchen: Einmal eingeschla-
gene Entwicklungspfade sind allenfalls
partiell korrigierbar, aber nicht zu verlas-
sen, selbst wenn überlegenere Alternati-
ven auftauchen sollten. Das gilt insbeson-
dere, wenn es um den institutionellen
Bauplan eines Staates geht. So sind fö-
deralistische Strukturen das Ergebnis hi-
storischer Auseinandersetzungen über
den Zugang zu Ressourcen, über die Ver-
teilung von Macht. Ist hier einmal eine
stabile Verteilung erreicht, neigt sie zur
Dauerhaftigkeit, Änderungen erscheinen
allenfalls in Krisensituationen und Um-
bruchzeiten möglich. Das betrifft auch
den spezifisch deutschen Exekutivfödera-
lismus, die Finanzverfassung mit ihrem
Steuerverbund als auch die Frage der
Neugliederung der Länder. Red.

Der real existierende deutsche Bun-
desstaat als Produkt der Geschichte

Der folgende Aufsatz will zeigen, daß den
neuen Leitvorstellungen in der Föderalis-
musdiskussion, die um den Begriff des
„Wettbewerbsföderalismus“ und um das
Postulat der Entflechtung von Bundes-
und Länderkompetenzen wie auch von
Bundes- und Länderfinanzen kreisen, eine
Föderalismusutopie zugrunde liegt. Diese
Utopie hat zwar gravierende Funktions-
schwächen des deutschen Bundesstaats
aufgedeckt und ins Bewußtsein der Öf-
fentlichkeit gerückt. Aber daraus folgt
noch nicht, es ließe sich einfach dadurch
Abhilfe schaffen, daß man die bundes-
staatlichen Institutionen sozusagen im in-
genieursmäßigen Zugriff umbaut. Denn
bei dieser neuen Themenkonjunktur in
der Föderalismusdiskussion wird überse-
hen, daß der real existierende deutsche
Bundesstaat das Ergebnis überaus kom-
plexer Aushandlungsprozesse und Kom-
promisse ist, und daß auch Veränderun-
gen nur auf diesem Wege möglich sind.

Infolgedessen ist der deutsche Föderalis-
mus durch eine ausgeprägte „Pfadabhän-
gigkeit“ gekennzeichnet: einmal einge-
schlagene Entwicklungspfade lassen sich
in der späteren geschichtlichen Entwick-
lung nur sehr schwer korrigieren.

Die Dominanz der 
Gewaltenteilungsidee

Im Föderalismusdiskurs der „alten“ Bun-
desrepublik – also in den leitenden Ideen,
um die sich das Reden vom Föderalismus
drehte – dominierte die Vorstellung, daß
Föderalismus eine Form der Gewalten-
trennung und wechselseitigen Gewalten-
hemmung sei. Der Staatsrechtslehrer Ru-
dolf Smend hatte noch 1916 die Rechtfer-
tigung des Bundesstaates darin gesehen,
daß sich die deutschen Einzelstaaten „mit
der ganzen Irrationalität ihrer geschicht-
lich-politischen Eigenart im Leben des Rei-
ches auswirken und zur Geltung bringen“
sollten. Diese Zeit aber sei vorbei, schrieb
1962 der Verfassungsrechtler (und spätere
Bundesverfassungsrichter) Konrad Hesse
in seiner viel beachteten und einflußrei-
chen Broschüre „Der unitarische Bundes-
staat“: Die Einzelstaaten der Zeit nach
1871 seien noch „echte, historisch ge-
wachsene Staatswesen mit je eigener,
durch Geschichte, Stammesbewußtsein
und angestammtes Herrscherhaus ge-
prägter Individualität“, doch den meisten
heutigen Bundesländern fehle es „an aller
Tradition und prägenden Kraft“, weil sie
nach dem Zweiten Weltkrieg von den Be-
satzungsmächten errichtet worden seien,
und damit hätten wichtige Grundideen
der älteren Vorstellungen von Bundes-
staat ihre Begründung verloren. Mittler-
weile verlangten die gewachsenen Ver-
flechtungen und Interdependenzen des
wirtschaftlichen und sozialen Lebens und
die dadurch gestiegenen Planungs-, Len-
kungs- und Verteilungsaufgaben des Staa-
tes nach „Einheitlichkeit und Gleich-
mäßigkeit“, und deshalb müsse der Sozi-
alstaat zu einer weitgehenden Unitarisie-
rung führen. Dem habe einerseits die
weitgehende Konzentration von Aufga-
ben beim Bund Rechnung getragen, an-
dererseits aber auch – in den Bereichen,
wo den Ländern eigene Gestaltungsmög-
lichkeiten verblieben seien – die Selbstko-
ordinierung der Länder. Dies bedeute
aber, daß dank der fortbestehenden bun-
desstaatlichen Struktur die unvermeidlich
gewordene sachliche Unitarisierung nicht
auch zur Zentralisierung geführt habe.
Vielmehr bleibe der gewaltenteilige Ef-
fekt der bundesstaatlichen Ordnung er-
halten und würde durch das Zusammen-

wirken der Länder sogar noch verstärkt.
Damit werde „das staatliche Leben weit-
hin durch Formen der Verständigung be-
stimmt, die einer freiheitlichen Gesamt-
ordnung sehr viel gemäßer seien als „An-
ordnungen der Zentrale und damit For-
men straffer Über- und Unterordnung“
(Hesse 1962, S. 21).
Dabei sei nicht mehr so sehr an die „verti-
kale“ Gewaltenteilung zwischen Bund
und Ländern zu denken, weil deren Wir-
kungen durch die Unitarisierung wesent-
lich abgeschwächt seien. Vielmehr trete
nun eben die horizontale Gewaltentei-
lung zwischen Regierung und Regierungs-
mehrheit einerseits, parlamentarischer
Opposition andererseits diejenige zwi-
schen Bundestag und Bundesregierung ei-
nerseits, Bundesrat andererseits, wobei
sich im Bundesrat „weniger das spezifisch
föderalistische Element der Länder als In-
dividualitäten als das Element der Landes-
ministerialbürokratien“ zur Geltung brin-
ge (S. 27). Eben darin, daß die Länder über
den Bundesrat „das spezifische Element
der Verwaltung zur Geltung bringen“,
liege aber auch die Legitimation ihrer
Selbständigkeit und ihrer weitgehenden
Befugnisse. Eine Prämisse dieser Interpre-
tation war damals freilich noch Hesses An-
nahme, die „wohl kaum praktische Mög-
lichkeit einer Oppositionsmehrheit im
Bundesrat“ könne vernachlässigt werden.

Die Entdeckung des 
„Wettbewerbsföderalismus“

Daß diese Prognose voreilig war, sollte
sich schon am Ende der sechziger Jahre
zeigen, als die neu gebildete sozialliberale
Regierung sich einer Oppositionsmehrheit
im Bundesrat konfrontiert sah. Konrad
Hesse hat denn auch seine These von der
Funktion der Länderverwaltungen als Ge-
gengewicht damals stark abgeschwächt.
Bezeichnend für die Dominanz der Gewal-
tenteilungsidee im Föderalismusdiskurs
wurde dann aber, daß manche Verfas-
sungsrechtler sogar diese veränderte Kon-
stellation noch mit solchen Vorstellungen
interpretierten und rechtfertigten: Die fö-
derative Ordnung sei heute „die wirksam-
ste aller checks and balances of powers“,
denn „an die Stelle des zunehmend inef-
fektiv werdenden Kontrollmechanismus
von Parlament und Regierung tritt im
Bund weitgehend derjenige von Regie-
rung und Bundestagsmehrheit auf der
einen Seite und Bundestagsopposition
und Bundesratsmehrheit auf der anderen
Seite“ (Stern 1975, S. 25, 32). Als es nun
aber seit 1990/1991 zu einer Wiederho-
lung dieser Konstellation mit umgekehr-

„History matters“

Föderalismus als entwicklungsgeschichtlich
geronnene  Verteilungsentscheidungen
Eine Reform des  Bundesstaates ist kein ingenieurwissenschaftliches Problem

Von Gerhard Lehmbruch
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ten Vorzeichen kam, nämlich einer CDU-
geführten Bundesregierung und einem
von der SPD beherrschten Bundesrat,
hörte man nichts dergleichen mehr aus
dem Lager der konservativen Staatsrechts-
lehre. Es wäre aber wohl zu kurz gegrif-
fen, wollte man das bloß auf vordergrün-
dige politische Sympathien zurückführen.
Denn inzwischen begann sich eine neue
Themenkonjunktur im Föderalismusdis-
kurs durchzusetzen. Hatte Klaus Stern
1975 die föderative Ordnung des Grund-
gesetzes noch in durchaus beifälligen
Wendungen beschrieben als „von Anfang
an nicht separativ, wie etwa in den USA,
also als Trennsystem, angelegt, sondern
tendenziell kooperativ, also als Verbund-
system“ (Stern 1975, S. 33), so wird eben
dies heute als ein „Geburtsfehler“ des
Bundesstaates bezeichnet (Abromeit
1992; Färber 1998, S. 2). Sowohl der über
die Bundesratskonstruktion bewirkte Auf-
gabenverbund als auch der finanzwirt-
schaftliche Verbund sind zunehmend zum
Gegenstand grundsätzlicher Kritik gewor-
den, und die Schlüsselbegriffe des neuen
Föderalismusdiskurses lauten „Wettbe-
werbsföderalismus“ und „Entflechtung“.
Man könnte versucht sein, dieses Um-
schlagen der Themenkonjunktur aus ver-
änderten politischen Interessenlagen zu
erklären: Die konservativen Verteidiger
des bundesstaatlichen Status quo wurden
der Kehrseite des Kooperations- und Ver-
handlungszwanges gewahr, seitdem sich
die SPD dank der Bundesratsmehrheit die-
ses Instruments bedienen konnte, um der
Regierung Kohl weitreichende Zuge-
ständnisse abzufordern. Und als nach der
deutschen Vereinigung die Aufmerksam-
keit jäh auf die neuen Unterschiede zwi-
schen den Ländern und ihrer Finanzkraft
gelenkt wurde, als vor allem die Legitima-
tionsprobleme der Vereinigung beispiello-
se Umverteilungsaktionen von West nach
Ost erforderlich machten, entdeckten
viele (in den finanzstarken Ländern eben-
so wie bei den Steuerzahlern) den „Wett-
bewerbsföderalismus“ und die Vorzüge
der „Regionalisierung“ (beispielsweise in
derSozialversicherung). In der Tat mögen
diese Umstände manchen Meinungswan-
del befördert haben. Aber die Kritik am
Verbundföderalismus war schon länger
vorbereitet. Einerseits hat die politikwis-
senschaftliche Forschung über die „Poli-
tikverflechtung“ seit der zweiten Hälfte
der siebziger Jahre die Aufmerksamkeit
auf die Defizite des Verbundföderalismus
gelenkt (Scharpf u. a. 1976; 1977). Und
später richtete sich im Zusammenhang
mit der wirtschaftspolitischen „Wende“
der achtziger Jahre das Augenmerk auch
auf den „neuen Föderalismus“ seit der
Präsidentschaft Ronald Reagans, und be-
scherte dann im Wege des Theorieimports
auch der ökonomischen Theorie des „Fi-
nanzföderalismus“ zunehmende Auf-
merksamkeit (vgl. schon die Textsamm-
lung in: Kirsch 1977).

Ein Mechanismus, den man einfach
umkonstruieren kann?

In der neuen Föderalismusreformdiskus-
sion spielen sozialtechnologische Vorstel-
lungen eine beherrschende Rolle. Födera-

lismus wird verstanden als ein Mechanis-
mus, den man umkonstruieren kann. Das
ist eine spezifisch deutsche Perspektive in
der Föderalismusdiskussion. Reform wird
hier sozusagen als ein ingenieurwissen-
schaftliches Problem gesehen, und das
wird man in anderen Bundesstaaten in
dieser ausgeprägten Weise nicht finden.
Erklären läßt sich diese sozialtechnologi-
sche Schlagseite vor dem Hintergrund der
spezifisch deutschen Erfahrungen mit der
Föderalismusentwicklung. Die Struktur
des deutschen Bundesstaates war in der
Vergangenheit (bis 1867) in wechselndem
Maße gesteuert von den Interessen der
herrschenden Dynastien, die sich der mi-
litärischen Gewalt aber auch der Familien-
politik bedienen konnten. Und seither
haben noch große kriegerische Machtver-
schiebungen eine erhebliche Rolle ge-
spielt, bis hin zu der großen Reorganisati-
on des deutschen Staates durch die Besat-
zungsmächte nach dem Zweiten Welt-
krieg. Ein oberflächlicher Blick auf die Ge-
schichte kann hier also der Machbarkeits-
perspektive Vorschub leisten. Bei genaue-
rer historischer Betrachtung kommt man
freilich zu ganz anderen Einsichten.

Föderalismus als pfadabhängige
Struktur oder die Geschichte ent-
scheidet auch über die Zukunft

Betrachtet man die Entwicklung des deut-
schen Föderalismus, dann stößt man auf
ein Phänomen, das Sozialwissenschaftler als
„Pfadabhängigkeit“ bezeichnen. Pfadab-
hängigkeit ist zuerst von Wirtschaftshisto-
rikern entdeckt worden, die sich mit der
Durchsetzung neuer Technologien be-
schäftigen. Sie sprechen von einer
„pfadabhängigen“ Entwicklung, wenn
eine einmal eingeführte Technologie
nicht mehr von überlegenen Alternativen
verdrängt werden kann, weil die zuerst
getroffene Option die weitere Entwick-
lung gewissermaßen „einsperrt“ (Lock-in-
Effekt). Das berühmt gewordene Muster-
beispiel ist die Schreibmaschinentastatur,
bei der die Tastenfolge in der oberen
Buchstabenreihe mit QWERTZ (oder bei
der amerikanischen Tastatur mit QWERTY)
beginnt (David 1985). Sie wurde um 1870
nach langen Versuchen eingeführt, weil
sich bei den frühen mechanischen Schreib-
maschinen mit dieser Anordnung am ehe-
sten das lästige Verhaken der Typenhebel
vermeiden ließ. Seither konnte zwar ei-
nerseits die Mechanik der Schreibmaschi-
nen erheblich verbessert (und schließlich
durch Elektrik und Elektronik ersetzt) wer-
den, andererseits wurden Tastatursche-
mata erfunden, die ergonomisch weit
überlegen waren und sehr viel schnelleres
Schreiben ermöglichten. Aber zu jener
Zeit, als Schreibmaschinen vor allem in
Büros standen, konnten sich diese überle-
genen Alternativen nicht durchsetzen,
weil inzwischen ein Millionenheer von
Angestellten das Schreiben mit der alten
QWERTY-Tastatur erlernt hatte – ein Ar-
beitgeber, der das neue System beschaf-
fen wollte, hätte zuerst alle seine Ange-
stellten umschulen müssen. Als sich dann
Schreibmaschinen auch für den Privatge-
brauch einbürgerten, hat das die inzwi-
schen entstandenen Marktstrukturen

nicht mehr aufgelockert, und bezeichnen-
derweise basieren ja selbst die heutigen
Computertastaturen noch auf dem altehr-
würdigen System. Durch die weite Ver-
breitung des frühen, technisch unvoll-
kommenen Systems wurden also spätere
überlegene Technologien gleichsam aus-
gesperrt. 
Beispiele dieser Art hat man seither auch
bei zahlreichen anderen technologischen
Entwicklungen entdeckt, bis hin zur indu-
striellen Kernkraftnutzung (David 1997).
Wohlgemerkt, hier bedeutet Pfadabhän-
gigkeit nicht einfach eine streng determi-
nistisch festgelegte Entwicklung. Viel-
mehr engen vorangegangene Entschei-
dungen die Optionsräume für spätere
Entscheidungen ein, die Veränderungs-
spielräume sind also zwar gegeben, aber
nur unter Berücksichtigung des Lock-in-Ef-
fektes. History matters, wie Paul David
dazu gesagt hat: Die Geschichte einer
Technologie ist es, die über ihre Zukunft
mit entscheidet. Und aus diesen Untersu-
chungen kann man für andere gesell-
schaftliche Bereiche in gleicher Weise fol-
gern, daß sich manche Entwicklungen
auch dann nicht mehr entscheidend korri-
gieren lassen, wenn später überlegene Al-
ternativen sichtbar werden. Denn inzwi-
schen haben sich komplexe Interdepen-
denzen zwischen Heerscharen autonomer
Akteure ausgebildet, die sich auf dem ein-
mal eingeschlagenen Entwicklungspfad
häuslich eingerichtet haben. Viele – wenn
nicht gar die meisten – von ihnen müßten
mit erheblichen Umstellungskosten rech-
nen, wenn sie mit einer einschneidenden
Änderung dieses Pfades konfrontiert wür-
den, und so lange man sie dafür nicht
spürbar entschädigt, werden sie am Status
quo festhalten.
Die angedeuteten Probleme begegnen
uns mit besonderer Schärfe, wo wir es mit
grundlegenden Entscheidungen über den
institutionellen Bauplan eines National-
staates zu tun haben, und hier insbeson-
dere mit der Machtverteilung zwischen
dem Zentrum und der Peripherie eines
Landes. Strukturen wie Föderalismus und
Einheitsstaat sind das Ergebnis von histori-
schen Auseinandersetzungen – von Kämp-
fen oder Aushandlungsprozessen, Dikta-
ten oder Kompromissen über die Vertei-
lung von Macht und den Zugang zu Res-
sourcen. Wenn hier einmal eine stabile
Verteilung erreicht ist, dann tendiert sie
zur Dauerhaftigkeit, womöglich über
Jahrhunderte. Das gilt bekanntermaßen
für die zentralisierte Organisation des
französischen Staates, erst recht für den
englischen Einheitsstaat, wie andererseits
für den schweizerischen Föderalismus.
Auch die französische Dezentralisierung
der letzten zwei Jahrzehnte oder die ge-
plante devolution für Schottland und
Wales stellen den grundlegenden Bau-
plan des französischen bzw. britischen Ge-
meinwesens nicht in Frage. Dies alles sind
entwicklungsgeschichtlich geronnene Ver-
teilungsentscheidungen, die sich nicht
mehr prinzipiell korrigieren lassen, weil
sich inzwischen so viele Akteure auf diese
Strukturen eingestellt haben, daß man
sich allenfalls über Korrekturen zweiter
Ordnung innerhalb des pfadabhängigen
Gesamtrahmens verständigen kann. Bezo-
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gen auf das Verhältnis von Föderalismus
und Parteienwettbewerb habe ich das an
anderer Stelle gezeigt (Lehmbruch 1998),
aber es gilt auch für die aktuelle Forde-
rung nach einer „Entflechtung“ des deut-
schen Föderalismus.
Die Bereitschaft, tiefgreifende Struktur-
veränderungen hinzunehmen, setzt in
der Regel eine Krisensituation voraus, die
für sicher gehaltene Besitzstände erschüt-
tert und gewohnte Handlungsroutinen in
Frage stellt, und solche Situationen sind
seltene Ausnahmen. Es ist kein Zufall, daß
es grundlegende Reformen des deut-
schen Föderalismus immer nur nach krie-
gerischen Auseinandersetzungen gege-
ben hat, wenn die Sieger eine Neuord-
nung durchzusetzen oder in einem
großen Prozeß des Gebens und Nehmens
auszuhandeln vermochten: so Napoleon
zu Beginn des 19. Jahrhunderts, so der
Wiener Kongreß 1815, Bismarck
1866/1871, oder die alliierten Sieger von
1945. Ansonsten setzen, wie im folgen-
den gezeigt werden soll, die Lock-in-Ef-
fekte einer pfadabhängigen Entwicklung
dem Wunsch nach gesteuerten Verände-
rungen enge Grenzen.

Falsche Einschätzungen der Reform-
möglichkeiten in Deutschland

In den alten demokratischen Bundesstaa-
ten sind sich die politischen Akteure
durchweg dieser Grenzen bewußt, und
deshalb ist es höchst selten, daß es dort zu
einer ernsthaften Diskussion über grund-
legende Veränderungen des bundesstaat-
lichen Gefüges kommt. Nur Deutschland
macht hier eine Ausnahme: In unserer po-
litischen Diskussion tun nicht wenige Ak-
teure so, als könne Bundesstaatsreform als
eine ingenieurwissenschaftliche Aufgabe
betrieben werden, als zielgerichtete
Suche nach der zweckmäßigsten organisa-
torischen Lösung. Daß Föderalismusrefor-
men bei uns nun schon seit dem 19. Jahr-
hundert immer wieder – und ohne nen-
nenswerte Ergebnisse – diskutiert werden,
läßt sich wiederum nur auf dem Hinter-
grund eigentümlicher historischer Erfah-
rungen verstehen. Dem deutschen libera-
len Bürgertum begegnete die föderale
Organisation in Gestalt einer Vielzahl von
größeren und kleineren Herrscherhäu-
sern, und die Buntscheckigkeit der deut-
schen Landkarte verstand es als Ergebnis
von Jahrhunderten dynastischer Politik,
die es oft auch als dynastische Willkür
deutete. Wenn aber in der Vergangenheit
Hausmachtpolitik der Fürsten über das
Schicksal von Territorien entscheiden
konnte, dann lag die Forderung nahe, daß
nun die selbstbestimmte Nation mit glei-
chem Gutdünken die Reorganisation in
die Hand nehmen sollte. Mit einer solchen
Vorstellung ging insbesondere Hugo
Preuß ans Werk, der erste Innenminister
der Weimarer Republik, als er 1919 die
Vorentwürfe zur Verfassung ausarbeitete.
Dieser liberale Neuerer stieß schnell an
seine Grenzen, aber auch später haben
viele Autoren von Reformvorschlägen
nicht sehen wollen, daß es oft gerade die
Wesensmerkmale demokratischer Selbst-
bestimmung sind, an denen sich die refor-
merische Ermessensfreiheit bricht.

Der Bundesrat als Ausdruck 
einer außerordentlichen 
historischen Kontinuität

Keine von Deutschlands politischen Insti-
tutionen kann auf eine so lange Vorge-
schichte zurückblicken wie der Bundesrat.
Er geht bekanntlich – über den Reichsrat
der Weimarer Republik – auf den Bundes-
rat der Bismarckverfassung zurück. Der
wiederum hatte, was schon Heinrich
Treitschke betont hat, seine Wurzeln im
Alten Reich, in der Nachfolge des Immer-
währenden Reichstags, der von 1663 bis
1806 seinen Sitz in Regensburg hatte.
Diese außerordentliche institutionelle
Kontinuität ist aber das Ergebnis von
immer wiederholten Auseinandersetzun-
gen, in denen sich jedesmal das Bundes-
ratsprinzip gegen das konkurrierende Se-
natsprinzip behauptet hat.
Der Immerwährende Reichstag war be-
kanntlich eine Versammlung von Abge-
sandten der Territorien, und als institutio-
nelles Konstruktionsprinzip überdauerte
er den Untergang des Reiches, denn des-
sen staatenbündischen Nachfolgeorgani-
sationen griffen auf die überlieferte Insti-
tution zurück: Schon in dem von Napo-
leon installierten Rheinbund (der freilich
nie funktioniert hat) sollte ein in Frankfurt
am Main anzusiedelnder Bundesrat – als
eine Neuauflage des Regensburger
Reichstags – die Spitze des Bundes bilden.
Als dann der Wiener Kongreß 1815 den
Deutschen Bund als Nachfolger des unter-
gegangenen Reiches einrichtete, wurde
wiederum der Bundesrat in Frankfurt sein
oberstes Beschlußorgan. Auch er war dem
Immerwährenden Reichstag nachgebildet
und stellte, wie jener, einen Kongreß von
weisungsgebundenen Gesandten der Mit-
gliedsstaaten dar. Für Otto von Bismarck,
der seine Diplomatenkarriere von 1851 bis
1859 als preußischer Bundestagsgesand-
ter begann, wurden diese Frankfurter
Jahre zu einer wichtigen Erfahrung.
Inzwischen war die Institution freilich
durch die Revolution von 1848 grundsätz-
lich in Frage gestellt worden. Als die verfas-
sunggebende Nationalversammlung in der
Frankfurter Paulskirche zusammentrat, ori-
entierte sie sich stark am Föderalismusmo-
dell der Vereinigten Staaten von Amerika.
Ebenso wie die Schweiz, die sich nach
einem kurzen Bürgerkrieg im selben Jahr
eine moderne bundesstaatliche Verfassung
mit einem Ständerat gab, wollte sie das
Vorbild des amerikanischen Kongresses
aufnehmen: Das Parlament (genannt
Reichstag) sollte aus dem Staatenhaus und
dem Volkshaus bestehen. Das Staatenhaus
wäre – analog zum amerikanischen Senat –
aus Vertretern der deutschen Staaten ge-
bildet worden, und zwar sollten diese zur
Hälfte von den Landtagen gewählt, zur an-
deren Hälfte von den Länderregierungen
enstandt werden.  Letzteres war als Kom-
promiß mit der hergebrachten Lösung ge-
dacht, und das zeigt die starke Beharrungs-
kraft des alten Exekutivföderalismus an. Al-
lerdings sollten die Mitglieder des Staaten-
hauses ein freies Mandat haben, also an
Weisungen nicht gebunden sein, andern-
falls hätte man nicht von einem Parlament
im Sinne einer modernen Repräsentati-
vverfassung sprechen können.

Ein „Kartell der Fürsten und 
Bürokratien“: Bismarcks 
Verfassungskonstruktion

Bekanntlich ist das Verfassungswerk der
Paulskirche gescheitert, nicht zuletzt am
Widerstande Preußens. Als Bismarck dann
in zwei großen Schritten 1867 (Gründung
des Norddeutschen Bundes) und 1871
(Gründung des Deutschen Reiches) die
deutsche Einheit unter preußischer
Führung durchsetzte, hat er dieses Ele-
ment der Paulskirchenverfassung igno-
riert und statt dessen an den Bundestag
des Deutschen Bundes angeknüpft. Wie
jener hatte der Bundesrat des 1867 ge-
gründeten Norddeutschen Bundes und
des hier anknüpfenden Deutschen Reiches
von 1871 die Form eines Gesandtenkon-
gresses, durch den die Regierungen der
Einzelstaaten an der politischen Führung
beteiligt wurden. Ideologisch drapiert
wurde dieser „Exekutivföderalismus“  mit
der Vorstellung vom Reich als einem
Bündnis der Fürsten, aber im wesentlichen
konnte Bismarck damit zwei Absichten
gleichzeitig verfolgen: Auf der einen Seite
schuf er ein Gegengewicht gegen den
Reichstag und damit eine Barriere gegen
die von den Liberalen erstrebte Parlamen-
tarisierung der Regierung und sicherte zu-
gleich die Vorherrschaft Preußens. Und
auf der anderen Seite konnte er auf diese
Weise die Ministerialbürokratien der mit-
telgroßen deutschen Länder mit ins Boot
holen, die – zumal seit den großen Ver-
waltungsreformen der napoleonischen
Ära – zu mächtigen politischen Akteuren
geworden waren und sich nicht ohne wei-
teres hätten beiseite schieben lassen. Den
diplomatischen Umgangsstil, den er in sei-
nen Jahren als Bundestagsgesandter ken-
nengelernt hatte, praktizierte er nun auch
im Verkehr mit den Länderregierungen.
Zwar hatte die Hegemonialmacht
Preußen im bundesstaatlichen Gefüge oh-
nehin eine dominierende Position, aber
indem Bismarck und seine Nachfolger die
Regierungen der Mittelstaaten im Rechts-
setzungsprozeß konsultierten, konnten
sie sich das Regierungsgeschäft erheblich
erleichtern. So konnte der oben schon zi-
tierte Rudolf Smend in seinem Aufsatz aus
dem Jahre 1916 denn auch den deutschen
Bundesstaat als ein „Kartell der Fürsten
und Bürokratien“ charakterisieren.
In Bismarcks Konstruktion steckte viel an
zielgerichteter Verfassungsarchitektur,
und dazu gehörte insbesondere die Erfin-
dung des modernen deutschen „Exekutiv-
föderalismus“, der die Länder nicht – wie
im amerikanischen Bundesstaat – durch
gewählte Repräsentanten in die Willens-
bildung des Bundes einbezieht, sondern
durch ihre Regierungen. Gleichwohl be-
gegnen wir beim Bundesrat schon einem
Stück „Pfadabhängigkeit“ in dem oben
beschriebenen Sinne, denn die überliefer-
te Institution hatte jedenfalls den Vorteil,
daß sie dank der schon vorliegenden Ver-
gangenheitserfahrungen einigermaßen
berechenbar erschien. Insbesondere muß-
ten die Länderregierungen, die ja die ent-
scheidenden Akteure waren, nicht mit
jenem scharfen Bruch in ihrer bisherigen
Regierungsweise rechnen, den ein Sy-
stemwechsel hin zu einer parlamentari-
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sierten Ländervertretung gebracht hätte.
In der bürokratischen Organisationsper-
spektive konnten ihnen also die Kosten
vergleichsweise überschaubar erscheinen.
In der Verfassungspraxis des folgenden
halben Jahrhunderts bildete sich auf die-
ser Basis allmählich eine bundesstaatliche
Gleichgewichtslage aus, und deren Lock-
in-Effekte führten dazu, daß Bismarcks in-
stitutionelle Konstruktion in einer ei-
gentümlichen Ironie der Geschichte den
Sturz der Fürsten überdauerte. Als Hugo
Preuß Anfang 1919 den ersten Entwurf
für die Weimarer Verfassung schrieb, war
der noch bewußt als Bruch mit dem Bis-
marckschen Modell konzipiert. Preuß
wollte unter anderem an das Senatsprin-
zip von 1848 anknüpfen und den Bundes-
rat durch ein Staatenhaus ersetzen, des-
sen Mitglieder von den Landtagen zu
wählen wären. Er mußte seine Pläne aber
sehr schnell aufgeben, denn er konnte
den Widerstand der Länderregierungen
nicht überwinden, die ja inzwischen alle
von den politischen Parteien beherrscht
wurden. Die Parteien in den Ländern woll-
ten natürlich die institutionellen Ein-
flußhebel nicht aus der Hand geben, die
ihnen durch die Parlamentarisierung zu-
gefallen hatten. Zwar wurden die Kompe-
tenzen der nun Reichsrat genannten Ver-
tretung der Länder im Vergleich zu ihrer
Vorgängerin reduziert, aber entscheidend
war, daß das institutionelle Konstruktions-
prinzip des Exekutivföderalismus erhalten
blieb. Übrigens war der Weimarer Reichs-
rat auch keineswegs so einflußlos, wie
man heute gelegentlich lesen kann. Sei-
nen Einspruch konnte der Reichstag nur
mit einer Zweidrittelmehrheit überstim-
men, und die war nicht leicht auf die
Beine zu bringen; deshalb zog man es
meistens vor, sich im Vorfeld zu einigen.1

Vor allem in der Endphase der Republik,
als der Reichstag zunehmend unfähig zur
konstruktiven Mehrheitsbildung wurde,
erwarb sich der Reichsrat den Ruf eines
letzten Horts der Stabilität, und davon
zehrte er auch noch in den Jahren
1948–1949, als es um die institutionellen
Grundentscheidungen für die westdeut-
sche Nachkriegsdemokratie ging.

Die Frage Bundesrat oder Senat 
stellte sich nach 1945 neu – und
wurde wie gehabt beantwortet

Denn ebenso wie 1919 stand der Verfas-
sunggeber auch bei der Gründung der
Bundesrepublik vor der Wahl zwischen
dem überlieferten Bundesratsmodell und
der Alternative des Senatsmodells. Dies-
mal mochte man die Optionsspielräume
insofern größer einschätzen, als seit der
Beseitigung des Reichsrates 1933 ein Va-
kuum entstanden war. Andererseits hat-
ten die Länder gegenüber dem neu zu
gründenden Bund einen Organisations-
vorsprung von mehreren Jahren, und sie
konnten sich vom Bundesratsmodell
natürlich versprechen, daß sie damit ihre
organisatorische Autonomie am ehesten
behaupten würden. Im Herrenchiemseer
Verfassungskonvent neigten Politiker wie
Carlo Schmid dem Senatsprinzip zu,
während die süddeutschen Konservativen
und die Ministerialbeamten aus den

Staatskanzleien, die einen nicht geringen
Teil der Mitglieder dieses Beratungsgre-
miums stellten, am Bundesratsmodell fest-
halten wollten. Auch im Parlamentari-
schen Rat gingen die Fronten quer durch
die Parteien. Die süddeutschen Föderali-
sten forderten einen Bundesrat, der mit
dem Bundestag gleichberechtigt sein soll-
te. Adenauer, der wie andere nord- und
westdeutsche CDU-Politiker nie besonders
große Sympathien für den Föderalismus
aufbrachte, gehörte zu den Anhängern
des Senatsprinzips. Aber die wurden aus-
manövriert, als sich bei einem berühmt ge-
wordenen Mittagessen der bayerische Mi-
nisterpräsident Hans Ehard und der Innen-
minister von Nordrhein-Westfalen, der So-
zialdemokrat Walter Menzel, darauf ei-
nigten, ihren Parteien als Kompromiß
einen Bundesrat mit reduzierten Kompe-
tenzen vorzuschlagen. Ehard und Menzel
kam wohl nicht nur zu statten, daß sie zu-
gleich die Regierungen der beiden größ-
ten Länder repräsentierten – oft hat ja
auch derjenige besonders gute Karten,
der in einer schwierigen Konfliktsituation
einen Kompromiß vorschlagen kann.

Der Bundesrat als wichtige 
Rückzugsbasis für die jeweilige 
Opposition geschätzt

Wir haben gesehen, daß die Anhänger
des Bundesrates zunächst vor allem in
Süddeutschland, bei den Konservativen
und Föderalisten zu finden waren. Aber
im Laufe der langen Dominanz einer CDU-
geführten Bundesregierung gegenüber
einer sozialdemokratischen Bundestags-
opposition mußte er auch für die Sozial-
demokraten immer attraktiver werden,
weil sie zumindest über die von ihnen be-
herrschten Länderregierungen im Bundes-
rat einen Zugang zu den Entscheidungs-
prozessen hatten. Nach der Bildung einer
sozialliberalen Bundesregierung diente
dann der Bundesrat seit 1969 der CDU-Op-
position dreizehn Jahre lang als Hebel, um
der Bundestagsmehrheit ihre Schranken
zu zeigen und den erneuten Machtwech-
sel vorzubereiten, und die SPD konnte die-
selbe Erfahrung, nur mit umgekehrten
Vorzeichen, in den neunziger Jahren ma-
chen. Nach der hessischen Landtagswahl
1999 haben CDU und CSU im Bundesrat
zwar nur eine Sperrminorität bei Zustim-
mungsgesetzen, aber auch das ist eine
nicht zu verachtende Machtposition, verg-
lichen mit der Rolle einer blo-ßen Bundes-
tagsopposition. Die Parteien, zumal die
beiden großen, haben also im Laufe eines
halben Jahrhunderts gelernt, daß der
Bundesrat eine wichtige Rückzugsbastion
bilden kann, wie sie sich beim Senatsmo-
dell schwer vorstellen ließen.
Worin sollte man denn auch die Vorteile
einer Senatslösung in Deutschland suchen?
1949 mochten ihre Anhänger noch argu-
mentieren, daß ein Senat einen unabhän-
gigen Politikertypus hervorbringe, der als
Gegengewicht zu straffer geführten Bun-
destagsfraktionen dienen könnte. Aber
wenn zum Beleg dafür auf den amerikani-
schen Senat oder den Schweizer Ständerat
verwiesen wurde, dann hätte die sehr viel
lockerere Parteienstruktur dieser Länder
mit in Rechnung gestellt werden müssen.

Weit besser vergleichbar ist Österreich, mit
seinem Bundesrat, der entsprechend dem
Senatsprinzip aus von den Landtagen ge-
wählten Repräsentanten besteht. Weil
Österreich aber ähnlich stark disziplinierte
Parteien kennt wie die Bundesrepublik
Deutschland, schlagen die Parteibindun-
gen dort im Bundesrat ähnlich stark durch
wie im Nationalrat. Nur sind die Kompe-
tenzen des Gremiums geringere als die der
ersten Kammer, und da sich zudem die Na-
tionalratsabgeordneten aus Kärnten oder
Vorarlberg im informellen Einsatz für ihre
Länder von den Bundesratsmitgliedern
kaum übertreffen lassen, muß es dem Bun-
desrat schwerfallen, noch ein eigenes Pro-
fil zu gewinnen. Extrapoliert man von die-
sen Erfahrungen, dann könnte sich bei uns
kaum jemand einen Gewinn davon erwar-
ten, daß etwa der deutsche Bundesrat
durch einen Senat ersetzt würde. Man
kann also diese Reformdiskussion getrost
als ziemlich müßig abhaken.

Die oft beklagte Unitarisierung ist
von Anfang an im deutschen Födera-
lismus angelegt

Ein weiteres kommt hinzu, was die
Pfadabhängigkeit der Entwicklung weiter
verstärkt und potenziert hat. Das sind die
Zusammenhänge zwischen dem System
des Exekutivföderalismus einerseits, den
Veränderungen in der Aufgabenvertei-
lung zwischen Bund und Ländern ande-
rerseits. Schon von der Reichsgründung an
konnte der Zentralstaat auf dem Wege
der sogenannten konkurrierenden Ge-
setzgebung umfangreiche Materien an
sich ziehen, und das hat er sehr früh und
auch sehr weitgehend getan.2 Die großen
Kodifikationen des bürgerlichen Rechts,
des Strafrechts und der Gerichtsverfas-
sung brachten schon in den ersten Jahr-
zehnten des Bismarckreiches ein Maß an
Vereinheitlichung, wie es die USA niemals
erreicht haben. Seit der napoleonischen
Zeit war ja das unitarische Frankreich
durchaus ein wirkungsmächtiges Modell,
und vor allem das nationalliberale Bürger-
tum neigte dazu, föderative Vielfalt mit
dem dynastischen Obrigkeitsstaat zu asso-
ziieren, Unitarisierung hingegen mit Fort-
schritt. Die oft beklagte Unitarisierung ist
also im deutschen Föderalismus von An-
fang an angelegt. Aber für den Verlust an
eigenständiger Gestaltungsmöglichkeit
wurden die Länder dadurch entschädigt,
daß ihnen die meisten Ausführungskom-
petenzen verblieben. Das war, ebenso wie
die Bundesratskonstruktion, ein Teil des
Kompromißpakets, mit dem Bismarck die
Länderverwaltungen in das neue Reich
einband. Immer, wenn das Reich neue Ma-
terien als Gesetzgeber an sich zog, erwei-
terte sich damit auch der Bereich, in dem
die Länder mitzureden hatten. Das änder-
te sich auch unter der Weimarer Verfas-
sung nicht grundsätzlich, weil sie dem
Reichsrat ja ein starkes Einspruchsrecht
einräumte.
Als aber im Grundgesetz die Kompeten-
zen des Bundesrats im Gesetzgebungspro-
zeß differenziert wurden, nämlich mit der
neu eingeführten Unterscheidung zwi-
schen Einspruchs- und Zustimmungsgeset-
zen, da war das mit einer Schwächung der
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Länderposition bei der Einspruchsgesetz-
gebung verbunden.3 Es war deshalb nicht
verwunderlich, daß die Länder seither ihre
Zustimmung zur Ausweitung der Bundes-
gesetzgebung oft daran knüpften, daß
der Bundesrat nicht überstimmt werden
könne, daß also m.a.W. die gesetzlichen
Regelungen zustimmungspflichtig wur-
den. Das ist mithin keine systemwidrige
Erscheinung, sondern liegt in der Entwick-
lungslogik des deutschen Föderalismus
seit der Gründung des Bismarckreiches.
Und wenn heute vielfach beklagt wird,
daß durch dieses Einfallstor der Einfluß
des Bundesrates stark zugenommen habe
(während in den Anfängen der Bundesre-
publik nur etwas mehr als ein Drittel der
Gesetze zustimmungspflichtig war, so ist
es heute über die Hälfte!), dann spiegelt
das eben die unitarisierende Ausdehnung
der Bundeskompetenzen wider. Wer also
den starken Einigungszwang beklagt, der
durch die Ausweitung der zustimmungs-
pflichtigen Gesetzgebung entstanden ist,
der müßte, wenn er das korrigieren woll-
te, dafür auch den Preis zu zahlen bereit
sein, nämlich die Rückführung umfangrei-
cher Regelungskompetenzen vom Bund
an die Länder.
Hier zeigt sich wieder die ausgeprägte
Pfadabhängigkeit des deutschen Födera-
lismus. Sie kommt indes nicht so sehr im
Zentralisierungs- und Unitarisierungs-
trend als solchem zum Ausdruck, sondern
in der Interdependenz zwischen Kompe-
tenzverteilung und Einfluß des Bundesra-
tes. Wofern es einen Bereich gibt, in dem
Reformen nicht von vornherein durch die
Lock-in-Effekte der geschichtlichen Ent-
wicklung blockiert werden, dann dürfte
das die Unitarisierung als solche sein.
Wenn heute in Berlin oder Leipzig die gel-
tende Ladenschlußgesetzgebung mit Aus-
nahmeregelungen der Länderregierun-
gen massiv unterlaufen wird, dann spricht
ja vieles für die Anregung, doch gleich die
gesetzgeberische Regelungszuständigkeit
an die Länder zurückzugeben. Aber wie
wenig sich selbst in diesem Bereich be-
wegt, haben 1993 die mageren Ergebnisse
der Gemeinsamen Verfassungskommis-
sion vom Bundestag und Bundesrat ge-
zeigt, die nach der deutschen Vereinigung
eingesetzt worden war: Es erwies sich da-
mals, daß sowohl die Bundesregierung als
auch große Teile des Bundestages einem
solchen Verzicht auf Kompetenzen wenig
geneigt waren. Die Änderungen des Art.
72 Abs. 2 GG, die eine künftige Inan-
spruchnahme der konkurrierenden Ge-
setzgebungskompetenz nur unter restrik-
tiver formulierten Voraussetzungen ge-
statten wollen, werden sich als ein stump-
fes Schwert erweisen. Selbst die relativ be-
scheidene Vorstellung, daß die Länder das
Recht zur „Rückholung“ einzelner Mate-
rien aus dem Bereich der vom Bund schon
in Anspruch genommenen konkurrieren-
den Zuständigkeit bekommen sollten,
stieß in der CDU/CSU-Fraktion auf ent-
schiedenen Widerstand. Man einigte sich
schließlich, in den Worten des Kommis-
sionsberichts, „auf eine von der Bundesre-
gierung eingebrachte, deutlich abge-
schwächte Form der Rückholklausel, die es
aus Gründen der Rechtssicherheit und
Konfliktvermeidung dem Bund überläßt,

zu bestimmen, daß eine bundesgesetzli-
che Regelung durch Landesrecht ersetzt
werden kann, wenn ein Bedürfnis im
Sinne von Artikel 72 Abs. 2 GG nicht mehr
besteht“ (Hervorhebungen von mir, GL.).
Es sind übrigens auch erhebliche Zweifel
erlaubt, ob die Länder wirklich bereit
wären, sich verlorene Regelungsbefugnis-
se zurückzuholen und die damit gewon-
nen Spielräume in Anspruch zu nehmen.

Eine Rückkehr zum Trennsystem in
der Finanzverfassung?

Nun wird heute nicht nur die Entflech-
tung der Gesetzgebungskompetenz ge-
fordert, sondern sehr viel mehr noch die
Entflechtung der bundesstaatlichen Fi-
nanzbeziehungen: Das finanzwirtschaftli-
che Verbundsystem soll durch ein Trennsy-
stem ersetzt werden, das sehr viel mehr
Ähnlichkeit mit dem amerikanischen Fö-
deralismus hätte. Eine der zentralen theo-
retischen Begründungen dieser Forde-
rung, wie sie in der orthodoxen Finanz-
wissenschaft begegnen, ist das Prinzip der
„fiskalischen Äquivalenz“ (Olson 1977): Es
fordert „für jedes Kollektivgut mit spezifi-
schem Wirkungsbereich eine separate Re-
gierungsinstitution …, so daß sicherge-
stellt werden kann, daß jene, die aus dem
öffentlichen Gut einen Nutzen erhalten,
auch die sind, die dafür bezahlen“. Daraus
folgt für die finanzwirtschaftlichen Bezie-
hungen zwischen Bund und Ländern und
im Verhältnis der Länder untereinander,
daß sie ihre jeweiligen Aufgaben aus ei-
genen Steuerquellen finanzieren und
dafür auch ein autonomes Besteuerungs-
recht in Anspruch nehmen sollten. Finanz-
transfers zwischen diesen Einheiten sind
dann zwar insoweit erforderlich und ge-
rechtfertigt, als sie „externe Effekte“ aus-
gleichen (also beispielsweise die Aufwen-
dungen, die dem Stadtstaat Hamburg für
Schüler aus dem schleswig-holsteinischen
Umland entstehen). Doch das heute gel-
tende System des Steuerverbunds zwi-
schen Bund und Ländern ist mit dem
Äquivalenzprinzip offensichtlich ebenso
schwer vereinbar wie der Länderfinanz-
ausgleich.
Nun war zwar auch die Finanzverfassung
des Bismarckschen Reiches ursprünglich
am Trennsystem orientiert: Die Länder fi-
nanzierten ihre Ausgaben mit Steuern,
die sie selbst erhoben, und dem Reich ver-
lieh die Verfassung ein eigenes Besteue-
rungsrecht. Aber dieses autonome Be-
steuerungsrecht des Zentralstaates ließ
sich nicht ohne weiteres auch politisch
durchsetzen, und die Entwicklungslogik
des deutschen Föderalismus hat allmäh-
lich eine ganz andere Richtung genom-
men. Ursprünglich waren die wichtigste
eigene Einnahmequelle des Reiches die
Zölle und Verbrauchssteuern. Weil das
nicht ausreichte, erhob es von den Län-
dern eine Umlage, die „Matrikularbeiträ-
ge“, die nach der Bevölkerungszahl kalku-
liert wurden und ursprünglich nur als
Übergangslösung bis zur Einführung von
Reichssteuern gedacht waren. Das Reich
war somit „Kostgänger der Länder“. Aus
dieser Lage hoffte Bismarck es durch die
1879 eingeleitete Schutzzollpolitik zu be-
freien, aber die föderalistischen Kräfte im

Reichstag machten ihm einen Strich durch
die Rechnung: Auf Antrag des streng fö-
deralistischen bayerischen Zentrumsab-
geordneten Freiherr von Franckenstein
wurde in das Zollgesetz eine Klausel auf-
genommen, die dem Reich die Zolleinnah-
men nur bis zu einer Obergrenze von jähr-
lich 130 Millionen Mark beließ und den
Überschuß den Ländern zusprach. Infolge-
dessen blieb das Reich aber auf Matriku-
larbeiträge angewiesen, und damit hatte
Franckenstein erreicht, daß den Ländern
und dem Reichstag (der die Matrikular-
beiträge festzusetzen hatte) ein fortdau-
ernder Einfluß auf die Einnahmen des Rei-
ches blieb. Und wenn das Reich neue Steu-
ern einführte, setzten die Länder im Bun-
desrat und die Föderalisten im Reichstag
durch, daß die Erträge ganz oder teilweise
den Ländern zuflossen. Als dann mit der
Finanzreform von 1904 die Franckenstein-
sche Klausel aufgehoben wurde, tauchte
mit der neu eingeführten Erbschaftssteu-
er die erste große gemeinschaftliche Steu-
er auf, deren Ertrag mit festgelegten Quo-
ten auf Reich und Länder aufzuteilen war.
Wir verdanken also schon dem Föderalis-
mus des Kaiserreiches mit seinen politi-
schen Tauschgeschäften die ersten Ansät-
ze einer finanzwirtschaftlichen Verflech-
tung, die man (mit einer Anleihe beim Vo-
kabular der Organisationstheorie) als
„Prinzip der wechselseitigen Ressourcen-
abhängigkeit“ charakterisieren könnte.

Doch für eine Abkehr vom Verbund-
system fehlen alle Voraussetzungen

Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg
wurden dann die enormen Kriegsfolgela-
sten Anlaß zu tiefgreifenden Veränderun-
gen: Unter dem schockartigen Eindruck
dieser Krise konnte der Reichsfinanzmini-
ster Erzberger 1919 eine tiefgreifende
Reichsfinanzreform durchsetzen, mit der
Finanzverfassung und Finanzverwaltung
weitgehend zentralisiert wurden. Die Län-
der wurden jetzt zu Kostgängern des Rei-
ches, und das nationalsozialistische Regime
trieb die Zentralisierung noch weiter
voran. Dieses Vierteljahrhundert eines
hochgradig zentralisierten Finanzsystems
hinterließ aber ein dauerhaftes Erbe: Es
setzte sich weithin die Vorstellung durch,
daß sich die Finanzverfassung an den Be-
dürfnissen eines einheitlichen Wirtschafts-
gebiets ausrichten müsse. Sie beherrschte
zunächst auch die Beratungen des Parla-
mentarischen Rates.4 Für die ertragreichen
großen Steuerarten, nämlich die Umsatz-
steuer sowie die Einkommens- und Körper-
schaftssteuer, strebte man einen Steuerver-
bund zwischen Bund und Ländern mit
einer bedarfsorientierten Aufteilung an,
während die anderen Steuerarten jeweils
Bund oder Ländern zufallen sollten. Dem-
gegenüber beharrten aber die westlichen
Besatzungsmächte unter dem Einfluß ame-
rikanischer Föderalismusvorstellungen auf
einer konsequenten Steuertrennung, und
so wies das Grundgesetz in seiner Endfas-
sung die Umsatzsteuer dem Bund, die Ein-
kommens- und Körperschaftssteuer den
Ländern zu. Indes sollte der Bund Teile der
Einkommens- und Körperschaftssteuer für
Bundeszwecke in Anspruch nehmen dür-
fen, wenn die ihm vom Grundgesetz zuge-
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wiesenen Steuern nicht zur Deckung der
notwendigen Ausgaben ausreichten. Dank
dieser Klausel, die das Trennsystem durch-
brach, wurde aus der Einkommens- und
Körperschaftssteuer unter der Hand eine
Verbundsteuer mit jährlich auszuhandeln-
der Aufteilung. Die Finanzreform von 1955
brachte dann die verfassungsrechtliche Be-
siegelung dieses „kleinen Steuerverbunds“
und machte aus der Einkommens- und Kör-
perschaftssteuer eine Verbundsteuer,
deren Ertrag zwischen Bund und Ländern
aufzuteilen war. Mit der Finanzreform der
Großen Koalition wurde dann auch die
Umsatzsteuer in den Verbund einbezogen.
Dahinter stand nicht zuletzt die Überle-
gung, daß das Aufkommen der verschiede-
nen Steuerarten auf die Konjunkturent-
wicklung unterschiedlich stark reagierte;
Bund und Länder sollten sich also das Kon-
junkturrisiko teilen. Eine stabile, auf Dau-
erhaftigkeit angelegte Finanzverfassung
hat sich in der Bundesrepublik nicht ausge-
bildet, weil einerseits keiner der beteilig-
ten Akteure die Prämisse der Interdepen-
denz von Bundes- und Länderinteressen in
Frage stellen wollte, andererseits aber die
verteilungspolitischen Interessengegen-
sätze immer nur für begrenzte Zeiträume
im Wege des Kompromisses ausgeglichen
werden konnten. An das Prinzip der Ver-
flechtung ist nie ernsthaft gerührt worden,
und im Bereich der Mitfinanzierung von
Länderaufgaben durch das Reich und spä-
ter den Bund – eine Praxis, die weit ins Kai-
serreich zurückreichte und in der Weima-
rer Republik unter der Bezeichnung Fonds-
wirtschaft diskutiert wurde – hat die Ver-
flechtung durch die Einführung der Ge-
meinschftsaufgaben an Intensität und in-
stitutioneller Verdichtung noch erheblich
zugelegt.
Diese Entwicklung zeigt, daß für einen Sy-
stemwechsel hin zu einem Trennsystem
alle Voraussetzungen fehlen. Die theoreti-
schen Gründe für eine radikale Dezentra-
lisierung der Finanzverfassung mögen
noch so bestechend klingen, aber es gibt
in Deutschland so gut wie keine Erfahrun-
gen mit einer Kultur des finanzwirtschaft-
lichen Wettbewerbs, die den Akteuren
dazu Mut machen könnte. Vor allem
könnte ein Systemwechsel selbstverständ-
lich nur im Konsens aller beteiligten Ak-
teure geschehen, und der ist nur vorstell-
bar, wenn sich dabei niemand im Ergebnis
schlechter stellen würde. Jede Systemver-
änderung müßte also mit Kompensatio-
nen für die eventuellen Verlierer erkauft
werden, und wo die herkommen sollten,
das kann man sich insbesondere im Zei-
chen fiskalischer Austeritätspolitik nicht
recht vorstellen. Wenn man es irgendwo
mit ausgeprägten Lock-in-Effekten als Er-
gebnis einer pfadabhängigen Entwick-
lung zu tun hat, dann bei der Finanzver-
fassung. Es läßt sich deshalb leicht vorher-
sagen, daß die Auseinandersetzungen
über Anpassungen des Finanzausgleichs
periodisch immer wieder kommen wer-
den. Ähnlich wie Arbeitskämpfe von
Streikritualen begleitet werden, so gehört
auch zu diesen Verteilungskämpfen  eine
gehörige Portion Theaterdonner, Verfas-
sungsklagen einzelner Länder inbegriffen.
Das sind unvermeidliche Begleiterschei-
nungen der immer wieder neu zu führen-

den Aushandlungsprozesse im Rahmen
eines Verbundsystems, zu dem eine reali-
stische Alternative nicht in Sicht ist.

Länderneugliederung: 
ein illusorischer Ausweg

Die Reformbefürworter wollen deshalb
auch den Zuschnitt der Ländern, weil sich
unter den nun einmal gegebenen Bedin-
gungen dominierend unitarischer Wert-
vorstellungen aus dem finanzwirtschaftli-
chen Gefälle zwischen armen und reichen
Ländern das Erfordernis eines komplizier-
ten Umverteilungsprozesses durch den
Länderfinanzausgleich ergibt. Aber die
Paradoxie der Neugliederungsdiskussion
liegt darin, daß sie selbst zutiefst der uni-
tarischen Denktradition verhaftet bleibt.
Die Animosität gegen die so viel beklagte
Ineffizienz des Zuschnitts der Ländergren-
zen ist letztlich ein historisches Erbe der
Kritik des bürgerlichen Liberalismus an
der deutschen „Kleinstaaterei“, in der
man (natürlich ganz zu Recht) ein histori-
sches Erbe des dynastischen Prinzips er-
blickte. Als Versatzstück der Föderalismus-
diskussion begegnet uns der Neugliede-
rungs-Topos samt der Kritik an der gerin-
gen Leistungsfähigkeit der kleinen Länder
schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts, so
beim frühen Treitschke (Treitschke 1886, 
S. 86, 150 ff.). Und die sozialtechnologi-
sche Vorstellung, die dahinter steckt, re-
flektiert ihrerseits die historische Erfah-
rung der großen Korrekturen am territo-
rialen Zuschnitt des Alten Reiches, mit
denen Napoleon I. 1803–1806 begonnen
hatte und die dann 1815, 1866 und wieder
1945/1946 (mit der Auflösung Preußens)
weitergeführt wurden.
Doch schon dieser geschichtliche Rück-
blick sollte eigentlich ausreichend klar ma-
chen, daß eine solche Länderreform
immer nur nach einer militärischen Aus-
einandersetzung von siegreichen Mäch-
ten durchgesetzt werden konnte. 1867/71
aber wurden mit der Konstituierung des
deutschen Nationalstaates als Bundes-
staat die Ländergrenzen prinzipiell unan-
tastbar, und selbst die Weimarer Republik,
die ansonsten die Länderautonomie
durchaus einzuschränken in der Lage war,
hat nur in einigen wenigen Extremfällen
(von denen der Zusammenschluß der
thüringischen Kleinstaaten der wichtigste
war) den territorialen Zuschnitt zu ändern
vermocht. Wenn vergleichbare Neugliede-
rungspläne weder in den USA noch und er
Schweiz je ernsthaft erwogen werden,
dann hat das seinen Grund darin, daß hier
der Föderalismus demokratische Ursprün-
ge hat – auch das hat schon Treitschke ge-
sehen (Treitschke 886, S. 159 ff., 190). In
der Schweiz scheiterte sogar die Wieder-
vereinigung des Kantons Basel, der 1830
durch eine demokratische Revolte der
Landschaft gegen die patrizische Oligar-
chie geteilt worden war, obwohl die Ursa-
chen der Teilung längst obsolet sind und
raumordnerische Rationalität es zweifel-
los geboten hätte, dieses eng verflochtene
Ballungsgebiet wieder zusammenzu-
führen.
Zu verkennen, daß im demokratischen Fö-
deralismus die Selbstbestimmung der Län-
der eine äußerst schwer überwindbare

Schranke für territoriale Eingriffe dar-
stellt, ist der gemeinsame Denkfehler aller
Projektemacher, die sich seit Hugo Preuß
daran versucht haben. Es mag ja gesche-
hen, daß die – zweifellos wünschenswerte
– Vereinigung von Berlin und Branden-
burg schließlich doch gelingt oder daß 
der Stadtstaat Bremen angesichts seiner
Finanznöte eines Tages die weiße Fahne
aufzieht. Aber große Neugliederungs-
projekte von der Art, wie sie 1972 von 
der Ernst-Kommission vorgestellt wurden,
ermangeln ebenso wie die zuvor erwähn-
ten Vorschläge zur finanzwirtschaftlichen
Entflechtung einer realistischen Einschät-
zung der strategischen Spielräume für die
Neutralisierung der Vetokoalitionen, mit
denen es jedes demokratische Gemeinwe-
sen nun einmal zu tun hat.
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Anmerkungen

1 Zum  Vergleich sei daran erinnert, daß der Bundestag
heute einen Einspruch des Bundesrates schon mit der
einfachen Mehrheit überstimmen kann – es sei denn,
der Bundesrat habe seinerseits den Einspruch mit
Zweidrittelmehrheit beschlossen. Übrigens konnte
der Einspruch des Reichsrates theoretisch auch mit
einer Volksabstimmung überstimmt werden; dazu ist
es aber niemals gekommen.

2 Der Begriff „konkurrierende Gesetzgebung“ wurde
von der Rechtswissenschaft des Kaiserreiches einge-
führt, die Reichsverfassung von 1871 kannte ihn noch
nicht. Aber in der Sache sind das die Materien, die der
Artikel 4 der Verfassung aufführte.

3 Vgl. Anm. 1. Man ging 1949 von der Erwartung aus,
die Zustimmungspflichtigkeit werde nur für einen re-
lativ geringen Anteil der Bundesgesetzgebung eine
Rolle spielen. Diese Erwartung wurde aber schon früh
durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts durchkreuzt.

4 Die Entwicklung des vertikalen und horizontalen Fi-
nanzausgelichs hat Wolfgang Renzsch (1991) im ein-
zelnen dargestellt.
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In allen Bundesstaaten ist das Verhältnis
von Bund und Einzelstaaten zu regeln,
wozu auch die Mitwirkung der Einzel-
staaten an der Politik des Bundes gehört.
In Deutschland geschieht das in einzigar-
tiger Weise: auf dem Wege über den Bun-
desrat als Vertretung der Länder. Minde-
stens genau so wichtig ist, daß die Länder
die Gesetze des Bundes ausführen – ein
System des Vollzugsföderalismus also.
Beides ist die Domäne der Landesexeku-
tiven, die allzu gerne bundeseinheitliche
Lösungen anstreben. An die Stelle des 
Gestaltungsföderalismus ist somit der 
Beteiligungsföderalismus der Landesexe-
kutiven getreten. Im Endeffekt hat das zu
gewaltenteiligen, konsensorientierten
Konfliktlösungsmustern geführt, über die
Parteigrenzen hinweg, durchaus mit Hilfe
der bundesweit operierenden Parteien.
Aufgrund der vorliegenden Fakten wird
man über die Jahre hinweg kaum von
einer Blockadepolitik des Bundesrats
sprechen können, schon gar nicht vom
Bundesrat als Nebenregierung. Red.

Zwar wirken auch in anderen 
Bundesstaaten die Gliedstaaten an
der Willensbildung des Gesamt-
staates mit ...

Jedes föderative System kennt Institutio-
nen und Verfahren, durch die die Glied-
staaten an der Willensbildung des Ge-
samtstaates beteiligt sind. Mit ihrer Hilfe
wirken die Einzelstaaten, die Länder oder
die Kantone z.B. bei der Verabschiedung
von Gesetzen des Bundes mit, oder sie
bemühen sich, sonstige Entscheidungen
des Bundes zu beeinflussen. Welche Form
und Intensität diese Einwirkung auf das
Zustandekommen des Bundeswillens im
einzelnen Bundesstaat einnimmt, hängt
maßgeblich vom jeweiligen Typ von Fö-
deralismus ab. Obwohl in allen föderati-
ven Systemen Zweite Kammern arbeiten,
zeigt deren genauere Analyse, daß diese
häufig nur eines von mehreren födera-
tiven Elementen bei der Bildung des Bun-
deswillens sind und zudem eines, das nicht
von vornherein auch wirksam sein muß.1

Um den hohen Stellenwert nachzuvollzie-
hen, den die Mitwirkung an der Bundes-
politik für die deutschen Länder besitzt,
ist es hilfreich, zunächst einen kurzen Blick
auf andere Bundesstaaten zu werfen. Er

macht die Zusammenhänge zwischen der
Kompetenzverteilung im Bundesstaat und
den Institutionen und Praktiken der Ein-
flußnahme sichtbar.

... doch in einem Trennsystem wie 
den USA oder der Schweiz deutlich 
anders und geringer

Für bundesstaatliche Systeme wie die USA
oder auch Australien, in denen erstens die
Zuständigkeiten zwischen den politischen
Ebenen relativ klar voneinander getrennt
sind und in denen zweitens die Gliedstaa-
ten selbst relevante eigene Gesetzge-
bungskompetenzen besitzen (sog. Trenn-
system), läßt sich feststellen, daß hier die
Notwendigkeit zu Kooperation und in-
haltlicher Abstimmung eine völlig andere
ist als etwa in der Bundesrepublik
Deutschland. Obwohl auch in den USA die
verfassungsrechtlich klare Trennung der
Kompetenzen des Bundes und der Einzel-
staaten seit den 30er Jahren durch ein 
System des kooperativen Föderalismus
überlagert wird, erhebt die Politik auf

Im internationalen Vergleich ist nicht nur der Bundesrat einzigartig

Vom Gestaltungsföderalismus 
zum Beteiligungsföderalismus
Die Mitwirkung der Länder an der Bundespolitik

Von Ursula Münch

Quelle: Hörst Pötzsch: Die deutsche Demokratie, Bonn 1997, S. 74.
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Staatenebene in den USA dennoch nicht
den Anspruch, Bundespolitik mitgestalten
zu wollen.2 Da den amerikanischen Einzel-
staaten nach wie vor relevante Politikfel-
der zur eigenen Gestaltung bleiben und
sie auch nicht die Pflicht haben, mit ihrer
eigenen Verwaltung Bundesgesetze zu
vollziehen, drängt sich ihnen weder der
Wunsch noch die Notwendigkeit, die poli-
tischen Entscheidungsprozesse des Zen-
tralstaats zu beeinflussen, in einem Maße
auf, wie wir das aus der Bundesrepublik
kennen. Des weiteren trägt bereits der 
Bestellungsmodus für den US-Senat dazu
bei, daß die Senatoren nicht die jeweilige
Regierung oder das Parlament des Einzel-
staates, sondern vielmehr ihre Wählerin-
nen und Wähler repräsentieren. Gleich-
zeitig verhindert jedoch die relative
Schwäche der US-amerikanischen Parteien
im präsidentiellen Regierungssystem, daß
sich der US-Senat selbst nach der Ein-
führung der unmittelbaren Senatoren-
wahl durch das Volk im Jahr 1913 als
bloße „Verdoppelung“ der Ersten Kam-
mer (Repräsentantenhaus) darstellt, wie
dies in anderen (Bundes-)Staaten mit di-
rekter Wahl der Mitglieder der Zweiten
Kammer häufig der Fall ist. Der US-Senat
enthält seine Bedeutung für die gesamte
bundesstaatliche Ordnung dadurch, daß
der einzelne Senator als „politischer Un-
ternehmer“ in eigener Sache auftritt und
zugleich danach beurteilt wird, was er für
seinen Staat in Washington erreicht.3

Wie stark die Notwendigkeit von Instan-
zen der gliedstaatlichen Mitwirkung vom
jeweiligen Typ von Bundesstaat abhängig
ist, zeigt auch das Beispiel Schweiz. Nach-
dem die Schweizer Kantone zusätzlich zu
ihren nach wie vor relevanten eigenen
Gestaltungsbefugnissen auch mit der Aus-
führung der Bundesgesetze betraut sind,4

wird immer wieder überlegt, ob es nicht
funktionaler wäre, den Ständerat, der
nach dem Vorbild des US-Senats zusam-
mengesetzt ist und funktioniert, in Rich-
tung auf das deutsche Bundesratsmodell
umzugestalten. Dennoch ist der entspre-
chende politische Druck zugunsten einer
stärkeren institutionellen Verschränkung
der Kantons- mit der Bundesebene in der
Schweiz nicht so groß, wie dies die dort
bestehenden Elemente eines Vollzugs-
föderalismus ansonsten erwarten ließen.
Dies dürfte vor allem darauf zurückzu-
führen sein, daß in der Schweiz die Funk-
tionen, die in der Bundesrepublik
Deutschland vor allem vom Bundesrat er-
bracht werden, auf andere Weise – z.B.
über die Anhörung der Kantone im sog.
Vernehmlassungsverfahren5 – vonstatten
gehen, an dem auch die Kantone beteiligt
sind. Während alle föderativen Systeme
unabhängig davon, ob es sich dabei ten-
denziell um Trenn- oder um Verbundsyste-
me handelt.6 Zweite Kammern kennen,
sind die informellen Praktiken der Beteili-
gung von Gliedstaaten an der Willensbil-
dung des Bundes noch stärker davon ab-
hängig, um welchen Typ von Bundesstaat
es sich handelt. Im Unterschied zur Bun-
desrepublik Deutschland, wo die Landes-
exekutiven allein schon über die Struktur
des Bundesrates, aber auch über die in-
tensive Praxis des kooperativen Föderalis-
mus eine herausgehobene Position besit-

zen, haben es die Regierungen der Glied-
staaten in den USA oder der Schweiz
deutlich schwerer, gezielt Einfluß auf ge-
samtstaatliche Entscheidungen zu neh-
men. So genießen weder die Konferenz
der US-Gouverneure noch die Direktoren-
konferenz der kantonalen Exekutiven in
der Schweiz Privilegien, wenn es darum
geht, ihre Interessen im Wettbewerb mit
Interessengruppen gegenüber der Bun-
desregierung vorzubringen. Beide müssen
sich gegenüber ihrer jeweiligen Bundes-
regierung bis heute auf Lobbying be-
schränken, also auf eine Form der Einfluß-
nahme, die auch allen anderen organisier-
ten Interessen offen steht.

Der Vollzug von Bundesgesetzen 
als Ansatzpunkt

Ganz anders stellt sich die Routine glied-
staatlicher Beteiligung im deutschen Ver-
bundmodell dar: Die Bundesrepublik hat
die Formen der Kooperation in den ver-
schiedensten Gremien in einer Weise per-
fektioniert, daß kritische Beobachter be-
reits von einem „konzertierten Föderalis-
mus“ sprechen.7 Diese Ausprägung deut-
scher Bundesstaatlichkeit ist ursächlich
darauf zurückzuführen, daß die Haupt-
aufgabe der Länder darin besteht, die Ge-
setze des Bundes zu vollziehen. Dieser
Umstand erklärt, daß die Länder ein spezi-
fisches Interesse daran besitzen, wie ein
Bundesgesetz in Hinblick auf seinen ver-
waltungstechnischen Vollzug ausgestaltet
sein sollte. Um dieses Interesse wirksam
umsetzen zu können, sind Institutionen
und Prozesse unabdingbar, mittels derer
die inhaltliche und verfahrensmäßige Ab-
stimmung zwischen Bund und Ländern er-
zielt werden muß. Eine besondere Rolle
nimmt dabei der Bundesrat ein. 
Aufgaben, Zusammensetzung und Ar-
beitsweise dieses föderativen Bundesor-
gans sind im IV. Abschnitt des Grundgeset-
zes (Art. 50 bis Art. 53) sowie in der Ge-
schäftsordnung des Bundesrates geregelt.8

Durch den Bundesrat wirken die Länder an
der Gesetzgebung und Verwaltung des
Bundes sowie in Angelegenheiten der Eu-
ropäischen Union mit (Art. 50 GG). Das Ge-
wicht des Bundesrates im föderativen wie
im gesamten politischen System der Bun-
desrepublik Deutschland ist dabei aber
keine statische Größe. Vielmehr hat es als
Folge der Dynamik der Aufgabenvertei-
lung im Bundesstaat im Laufe der Entwick-
lung der föderalen Beziehungen zwischen
Bund und Ländern immer mehr zugenom-
men. Ausgangspunkt dieses Prozesses war
die im Grundgesetz von vornherein ange-
legte Dominanz des Bundes in der Gesetz-
gebung, die sich nach 1949 u.a. deshalb
noch verstärkte, weil der Staat neue Auf-
gaben übernahm, die im wesentlichen ge-
samtstaatlichen Charakter hatten (Wehr-
verfassung, Notstandsverfassung, Kernen-
ergie etc.). Gleichzeitig wurde dem Bedürf-
nis nach einer einheitlichen Regelung der
Lebensverhältnisse9 dadurch Rechnung ge-
zollt, daß bisherige Länderkompetenzen
auf den Bund übertragen wurden.10 Zu
grundlegenden Veränderungen im födera-
tiven System führten die sog. Gemein-
schaftsaufgaben (Art. 91 a, b GG). Sie wur-
den im Zuge der Großen Finanzreform von

1969 noch unter der Großen Koalition von
CDU/CSU und SPD in das Grundgesetz auf-
genommen und überführten bisherige
Landesaufgaben in die gemeinsame Ver-
antwortung von Bund und Ländern. Dieser
Schritt hatte zwar zunächst das von den
Ländern erwünschte Ergebnis, von den
hohen Kosten verschiedener grund-
legender Aufgaben wie dem Hochschul-
bau und der regionalen Wirtschaftsförde-
rung teilweise entlastet zu werden, brach-
te zwangsläufig aber auch den Verlust der
bisherigen alleinigen Entscheidungskom-
petenz der Länder mit sich. An deren 
Stelle trat die gemeinsame Rahmenpla-
nung und die gemeinsame Finanzierung
dieser Aufgaben durch Bund und Länder.
Jede dieser Verschiebungen der ohnehin
unitarisch angelegten Aufgabenverteilung
verfestigte den Mangel an eigenständigen
Gestaltungsmöglichkeiten der Länder. In
der Folge konzentrierten sich deren politi-
schen Akteure immer noch stärker darauf,
ihre Einflußmöglichkeiten auf die Politik
der übergeordneten Ebenen im Bund und
in Europa gezielt auszuschöpfen.
Trotz des Unitarisierungsschubs, der sich
vor allem ab Mitte der 60er Jahre bis in die
70er Jahre hinein feststellen läßt, sollte
man bei der Beurteilung der Entwick-
lungstendenzen des deutschen Bundes-
staates in Rechnung stellen, daß der ko-
operative Föderalismus in Deutschland
keine völlige Neuausrichtung der Staats-
organisation darstellt. Anders als in den
USA oder auch in der Schweiz, wo die Ver-
schränkung von Zentralstaat und Glied-
staaten bzw. deren Kooperation erst infol-
ge der verstärkten sozialpolitischen Inter-
vention des Zentralstaates wirksam
wurde, kannte bereits die Verfassung des
Deutschen Reichs von 1871 ein Zusam-
menwirken von Reich und Gliedstaaten.11

Solche historischen Entwicklungslinien
rechtfertigen es zwar nicht, wenn heutzu-
tage die Verflechtung der Politikebenen
im Föderalismus zu Fehlentwicklungen
wie Intransparenz, Unverantwortlichkeit,
Konfliktvermeidung und Innovations-
feindlichkeit führt. Nichtsdestotrotz müs-
sen aber auch kritische Beobachter der ak-
tuellen Situation des deutschen Föderalis-
mus zur Kenntnis nehmen, daß mit be-
stimmten verfassungsrechtlichen Grund-
entscheidungen dafür zumindest eine
Basis geschaffen worden ist.

Die Entscheidung der Verfassungs-
geber für das Bundesrats-Modell 
ist bis heute nicht unumstritten

Als die Mitglieder des Parlamentarischen
Rats im September 1948 mit den Beratun-
gen über Gestalt und Kompetenz einer
künftigen Zweiten Kammer begannen,
waren sich die verschiedenen Fraktionen
lediglich darin einig, daß auf jeden Fall
neben dem Parlament eine weitere Kam-
mer bestehen sollte, durch die „das Ele-
ment Land“ zur Geltung kommen sollte.12

Ob sich in diesem zweiten Organ gemäß
dem für die deutsche Verfassungsge-
schichte charakteristischen „Bundesrats-
Modell“ die weisungsgebundenen Vertre-
ter der Landesregierungen zusammenfin-
den sollten oder aber in Anlehnung an
das aus den USA und der Schweiz bekann-
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te „Senats-Modell“ die von der Bevölke-
rung in den Ländern gewählten Senato-
ren, war zwischen den Parteien sehr um-
stritten. Dem bayerischen Ministerpräsi-
denten Hans Ehard (1946-1954) gelang es,
gegen die ursprünglichen Intentionen vor
allem der SPD und von Teilen der CDU, zu-
mindest die sog. abgeschwächte Bundes-
ratslösung durchzusetzen.
Während einige Beobachter die Absage
an das klassische Bundesratsmodell bekla-
gen und im damaligen Kompromiß den
„Keim für die Entwicklung der bundes-
staatlichen Ordnung von 1949 zum unita-
rischen Bundesstaat“ sehen,13 gilt der Bun-
desrat anderen als „kapitale Fehlkon-
struktion“ und „Systemfehler“.14 Tatsäch-
lich fällt eine Beurteilung der damaligen
Entscheidung zugunsten des Bundesrats-
modells durchaus ambivalent aus. Einer-
seits kann man dem Bundesrat bescheini-
gen, trotz der Bedeutung der Parteipolitik
„auf eine besondere Weise die Vertretung
regionaler Interessen“15 wahrzunehmen
und ihn damit zu den erfolgreichen und
wirksamen Zweiten Kammern zählen. An-
dererseits ist aber nicht zu übersehen, daß
seine Konstruktion und Funktionsweise
auf den deutschen Föderalismus ebenso
wie auf den gesamten politischen Ent-
scheidungsprozeß zugleich problemati-
sche Auswirkungen besaß. Diese äußern
sich z.B. im Schlagwort vom „Exekutiv-
föderalismus“ und der Klage über den
weitgehenden Substanzverlust des Lan-
desparlamentarismus.16

Die Verteilung der Gewichte 
im Bundesrat

Die „Abschwächung“ des Bundesrats-
modells im Grundgesetz ergibt sich im
Vergleich zu seinem historischen Vorläufer
in der Reichsverfassung von 1871 in zwei-
erlei Hinsicht. Neben der Tatsache, daß der
Bundesrat bei einem Teil der Bundesgeset-
ze nur ein aufschiebendes Veto besitzt,
also dem Bundestag nicht als wirklich
gleichberechtigte Zweite Kammer entge-
gentritt, stellt auch seine Zusammenset-
zung eine gewisse Modifikation des ur-
sprünglichen Gepräges dar. Im Bundesrat
des Deutschen Reichs von 1871 wurde
durch das Prinzip der Stimmenwägung
eine sehr differenzierte Gewichtung der
einzelnen Staaten und ihrer Interessen
herbeigeführt.17 Dagegen entschieden sich
die Verfassunggeber 1948/49 für einen
Kompromiß: Anders als beim sog. arith-
metischen Prinzip des Senatsmodells, dem
der Grundgedanke der föderalen Gleich-
ordnung aller Gliedstaaten zugrundeliegt,
ist nicht jedes Land mit der gleichen Stim-
menzahl vertreten. Aber auch das sog.
geometrische Prinzip, bei dem die Sitzver-
teilung konsequent im Verhältnis zur Be-
völkerungszahl erfolgt und damit das de-
mokratische Element betont, wurde nicht
gewählt. Statt dessen entschied man sich,
zwar nach der Bevölkerungszahl abzustu-
fen und damit eine mechanische Gleich-
stellung aller Länder zu verhindern,
gleichzeitig aber die Einwohnerzahl auch
nur teilweise zur Grundlage der Stimmver-
teilung zu machen, um so die Gefahr der
Majorisierung durch sehr wenige große
Länder auszuschalten. Während ursprüng-

lich die 3-4-5-Staffelung der Stimmen fest-
gelegt war, drangen die großen
Flächenstaaten im Zuge der Grundge-
setzänderung, die infolge der Deutschen
Vereinigung am 3. Oktober 1990 notwen-
dig wurde, darauf, eine weitere Stufe ein-
zuführen. Um ihren Einfluß auch im
größeren Bundesstaat zu bewahren,
führen die vier größten Länder seither
nicht mehr fünf, sondern sechs Stimmen
im Bundesrat. Damit konnten sie auch ihre
bisherige Sperrminorität gegen Verfas-
sungsänderungen von einem Drittel der
Stimmen (derzeit 24 Stimmen) wahren.18

Keine symmetrische Zweite Kammer

Neben der Zusammensetzung sind es vor
allem die gegenüber dem Bundestag ein-
geschränkten Kompetenzen, durch die
das historische Bundesratsmodell im
Grundgesetz „abgeschwächt“ wurde. So
stellt der Bundesrat keine symmetrische
Zweite Kammer dar, sondern ist der Kate-
gorie der leicht asymmetrischen Kammern
zuzuordnen.19 Diese Asymmetrie in der
Kompetenz ist das Ergebnis des Kalküls
des damaligen bayerischen Ministerpräsi-
denten Hans Ehard, daß die Zusammen-

Die formellen Befugnisse des Bundesrates 
im Gesetzgebungsverfahren

Der Bundesrat ist am Zustandekommen aller Gesetze beteiligt, die in die Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes fallen – unabhängig davon, ob der Bund das Gesetz
aufgrund seiner ausschließlichen, seiner konkurrierenden oder seiner Zuständigkeit
für die Rahmengesetzgebung erläßt. Dabei kann er Gesetzesbeschlüssen des Bundes-
tages nicht nur zustimmen oder sie zu ändern bzw. sogar zu verhindern versuchen, er
hat auch die Möglichkeit, selbst initiativ zu werden.
Das Initiativrecht des Bundesrates: 
Ebenso wie der Bundestag und die Bundesregierung hat der Bundesrat bei allen Ge-
setzesarten gemäß Art. 76 Abs. 1 GG das Recht zur Gesetzesinitiative. Die Mehrheit
des Bundesrates kann im Plenum – meist auf Antrag von einer oder mehreren Lan-
desregierungen – beschließen, beim Bundestag eine Gesetzesvorlage einzubringen.
Zwischen der Behandlung des Gesetzentwurfs im Bundesrat und im Bundestag ist je-
doch die Bundesregierung eingeschaltet. Ein Entwurf des Bundesrates ist zunächst an
sie zu leiten. Die Bundesregierung versieht den Entwurf in der Regel mit einer Stel-
lungnahme, in der sie entweder ihre grundsätzliche Zustimmung oder auch ihre Ab-
lehnung zum Ausdruck bringt und häufig Änderungen vorschlägt. Innerhalb von
sechs Wochen soll die Bundesregierung den Entwurf des Bundesrates und ihre Stel-
lungnahme dazu an den Bundestag weiterleiten. Von dieser Frist kann nur in beson-
deren Fällen abgewichen werden.

Das Recht des Bundesrates, zu Gesetzentwürfen der Bundesregierung 
Stellung zu nehmen: 
Nicht nur der Bundesrat ist daran gehindert, seine Gesetzesentwürfe unmittelbar
dem Bundestag zuzuleiten. Auch die Bundesregierung kann dies nicht. Nach Art. 76
Abs. 2 GG muß sie ihre Gesetzesvorlagen zunächst an den Bundesrat senden, der
dazu innerhalb von sechs Wochen Stellung nehmen kann.

Die Mitentscheidungsbefugnisse des Bundesrates im weiteren 
Gesetzgebungsverfahren: 
Das weitere Vorgehen im Bundestag gestaltet sich unabhängig davon, welche der
berechtigten Institutionen den Gesetzentwurf eingebracht hat. Wie wirksam die Mit-
wirkung des Bundesrates dabei letztendlich ist, hängt davon ab, ob der Gesetzesbe-
schluß des Bundestages die Belange der Länder in besonderem Maße berührt oder
nicht.

a) Zustimmungsbedürftige Gesetze:
Neben den verfassungsändernden Gesetzen, die eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bun-
destag und Bundesrat benötigen, sind solche Gesetze zustimmungsbedürftig, die
entweder das Finanzaufkommen der Länder berühren oder in ihre Verwaltungsho-
heit eingreifen.20 Damit sie zustandekommen, muß der Bundesrat mit absoluter Stim-
menmehrheit, gegenwärtig sind das 35 von insgesamt 69 Stimmen, zustimmen. Bei
zustimmungspflichtigen Gesetzen können alle drei am Gesetzgebungsverfahren be-
teiligten Institutionen jeweils einmal den Vermittlungsausschuß anrufen, der sich aus
Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates zusammensetzt (Art. 77 Abs. 2
Satz 1 GG). Bei diesen Gesetzen ist der Bundesrat dem Bundestag völlig ebenbürtig
und gleichberechtigt: Er besitzt ein absolutes Veto, d.h. er kann das Gesetz endgültig
scheitern lassen.

b) Nicht zustimmungsbedürftige Gesetze:
Bei allen anderen Gesetzen ist die Position des Bundesrates deutlich schwächer – daß
der Bundesrat dem Bundestag gegenüber nachrangige Kompetenzen besitzt, zeigt
sich daran, daß er gegen diese Gesetzesbeschlüsse des Bundestages zwar mit seiner
Mehrheit (35 Stimmen) Einspruch einlegen kann. Dieser Einspruch kann jedoch durch
einen nachfolgenden Beschluß des Bundestages mit absoluter Mehrheit zurück-
gewiesen werden (vgl. Art. 77 Abs. 4 GG); diese Art von Gesetzen werden daher auch
als Einspruchsgesetze bezeichnet.
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setzung des föderativen Organs für des-
sen Bedeutung im zu errichtenden politi-
schen System wichtiger sei als die Gleich-
berechtigung bei der Gesetzgebung. Zum
Ausdruck kommt sie in der Unterschei-
dung zwischen „Einspruchsgesetzen“, bei
denen der Bundesrat lediglich ein auf-
schiebendes Vetorecht besitzt, und „Zu-
stimmungsgesetzen“, bei denen er dem
Bundestag gleichberechtigt gegenüber-
tritt (vgl. dazu die Übersicht zu den for-
mellen Befugnissen des Bundesrates im
Gesetzgebungsverfahren). 
Bei der Diskussion um die Mitwirkungs-
rechte des Bundesrates an der Bundesge-
setzgebung wird häufig übersehen, daß
die Kompetenzen des föderativen Organs
bei der Verwaltung des Bundes noch be-
deutender sind. So verfügt der Bundesrat
bei den Rechtsverordnungen des Bundes
ebenso wie bei dessen Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften über ganz erheb-
liche Einflußmöglichkeiten. Die besonde-
re Stellung des Bundesrates ergibt sich
hierbei daraus, daß beide Rechtsnormen
von der Bundesregierung bzw. dem zu-
ständigen Bundesminister aufgrund ge-
setzlicher Ermächtigung, in der Inhalt,
Zweck und Ausmaß der Rechtsverordnung
festgelegt werden, ohne Beteiligung des
Bundestages erlassen werden. Dagegen
muß der Bundesrat gemäß Art. 80 GG mit
der Mehrheit zustimmen und verfügt
damit über erhebliche Einflußmöglichkei-
ten.

Die historischen Wurzeln reichen
weit zurück

Während der Bundesrat im internationa-
len Vergleich im Grunde einzigartig ist
und sich ganz maßgeblich von den Zwei-
ten Kammern anderer Bundesstaaten un-
terscheidet,21 reichen seine historischen
Wurzeln weit zurück. Er steht nicht nur in
direkter Traditionslinie zum Bundesrat des
Norddeutschen Bundes von 1867 und dem
der Reichsverfassung von 1871,22 sondern

läßt sich sogar in Zusammenhang zum 
Immerwährenden Reichstag bringen, der
seit 1663 in Regensburg als Versammlung
von weisungsgebundenen Bevollmächtig-
ten der Reichsstände tagte.23 Mit diesen
verschiedenen Ausprägungen hat der
Bundesrat bis heute sein grundlegendes
Charakteristikum gemein: Die Vertretung
der föderativen Interessen bei der Bildung
des Bundeswillens ist in Deutschland den
Exekutiven der Länder übertragen. Die
Mitglieder des Bundesrates müssen den
Landesregierungen angehören – als Re-
gierungschef, Landesminister bzw. in lan-
desverfassungsrechtlich festgelegten Aus-
nahmefällen u.U. auch als Staatssekretär.
Da die Mitglieder des Bundesrates durch
Mehrheitsbeschluß der Landesregierun-
gen in der Regel für die Dauer ihrer Zu-
gehörigkeit zur Regierung bestellt wer-
den, verfügen sie zumindest über eine
mittelbare demokratische Legitimation.
Scheiden sie aus der Landesregierung aus,
erlischt gleichzeitig ihre Mitgliedschaft im
Bundesrat. Da nach jeder Wahl eines Lan-
desparlaments die neugebildete Regie-
rung auch die Bundesratsmitglieder dieses
Landes neu bestellt, hat dies für den Bun-
desrat zur Folge, daß er sich kontinuierlich
erneuert.
In den Ausschüssen kommt 
das bürokratische Element 
voll zum Tragen

Aufgrund der Weisungsgebundenheit der
Bundesratsmitglieder sowie der Festle-
gung, daß die Stimmen eines Landes oh-
nehin nur einheitlich und nur durch anwe-
sende Mitglieder oder deren Vertreter ab-
gegeben werden können (Art. 51 Abs. 3
GG), ist die jeweilige Entscheidung der
Landeskabinette, wer das Land im Bun-
desrat formell vertritt, ohne nennenswer-
te politische Bedeutung. Wichtiger für die
Ausprägung der gesamten Arbeit des
Bundesrates erscheint dagegen, daß die
Hauptarbeit des Bundesrates noch mehr
als die des Bundestages in den Ausschüs-

sen geleistet wird, wo jedes Land im Un-
terschied zum Bundesratsplenum eine
Stimme führt (§ 11 Geschäftsordnung
Bundesrat). Mit Ausnahme der „politi-
schen Ausschüsse“, wie etwa dem Aus-
schuß für Auswärtige Angelegenheiten,
kommen in diesen Ausschüssen des Bun-
desrates in erster Linie Vertreter der Mi-
nisterialbürokratien aus den Ländern zu-
sammen. Sie leisten hier die zeitaufwen-
dige fachliche Detailarbeit und erlauben
es damit den Politikern, sich auf die Be-
handlung besonders strittiger und poli-
tisch wichtiger Fragen zu konzentrieren.
Dieses „bürokratische“ Element des Bun-
desrates – von Theodor Heuss zum Anlaß
genommen, über das „Parlament der
Oberregierungsräte“ zu spotten – wird
unterschiedlich bewertet. Bundespräsi-
dent Roman Herzog lobte die effiziente
Kontrolle, die die Landesministerialbüro-
kratien gegenüber der Ministerialbüro-
kratie des Bundes auszuüben in der Lage
seien.24 Zu Recht wies er darauf hin, daß
eine solch effiziente Kontrolle der überall
mächtig gewordenen Verwaltung in allen
anderen Staaten schon daran scheitern
muß, daß es dort immer nur Parlamenta-
rier mit ihren eingeschränkten Kontroll-
möglichkeiten sind, die sich meist vergeb-
lich bemühen, dem Sachverstand und der
Ressourcenkraft der Exekutive etwas ent-
gegenzusetzen.

Dabei spielen Bundes- und Länder-
bürokratien recht gut zusammen

Doch es gibt durchaus Anlaß, diese positi-
ve Einschätzung der Wirkung des Bundes-
rates zu relativieren.25 Schließlich zeigt
sich in der Praxis des Bundesrates, daß die
Ministerialbürokratien des Bundes und
der Länder gemeinsam dazu neigen, einer
Ausweitung der Kompetenzen des Bun-
desrates den Vorzug zu geben vor einer
Bewahrung oder gar Stärkung der Spiel-
räume der Landesgesetzgebung. Die Mo-
tive für solche Präferenzen sind leicht zu
erklären: Die Ministerialverwaltungen der
Länder schätzen ihre eigene Rolle und Be-
deutung bei der Mitwirkung ihres Landes
an bundesgesetzlichen Regelungen hoch
ein und verlieren diese Möglichkeit, an
der Bundespolitik beteiligt zu sein, un-
gern. Gleichzeitig haben sie aber auch
sachliche Gründe, sich kaum für landes-
politische Regelungen zu engagieren,
schließlich kennen sie die Hemmnisse der
landespolitischen Regelung eines Sachver-
haltes recht genau: Da gibt es nicht nur
die unliebsame Erfahrung, durch das eige-
ne Landesparlament, dem man nicht
immer Sachkunde zu attestieren bereit ist,
in der eigenen Arbeit „gestört“ zu wer-
den, sondern man weiß aus Erfahrung,
wie mühsam es häufig ist, eine landes-
rechtliche Regelung in die engen Vorga-
ben des Bundesrechts einzupassen und
wie schnell ein Gesetz am Urteil der jewei-
ligen Landesverfassungsgerichtsbarkeit
scheitern kann. Allein die Tatsache, daß
gesetzliche Regelungen im Normalfall Ko-
sten nach sich ziehen, spricht zumindest
aus der Sicht der finanzschwächeren Län-
dern häufig gegen eine landesrechtliche
Regelung.
Das entsprechende Verhalten der Ministe-

Bär
Urhebe
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rialbürokratie der Länder in den Ausschüs-
sen des Bundesrates wird von der Bundes-
verwaltung tendenziell unterstützt. Sie ist
von Haus aus zugunsten bundesrecht-
licher Regelungen eingestellt und nimmt
den Wunsch der Länder nach einer Aus-
weitung der Zustimmungspflichtigkeit
der Bundesgesetze dafür in Kauf. Diese 
Einigung wird schon dadurch erleichtert,
daß man sich die Zusammenarbeit zwi-
schen den Ministerialbürokratien der Län-
der und des Bundes im Vorfeld und im
Rahmen der Bundesratsarbeit nicht so
vorstellen darf, als träfen hier „feindliche
Lager“ aufeinander, die sich gegenseitig
in Schach zu halten versuchen. Tatsächlich
begegnen sich die jeweiligen Fachverwal-
tungen von Bund und Ländern, die häufig
auch als „Fachbruderschaften“ gekenn-
zeichnet werden. Das heißt, die inhalt-
lichen Trennungslinien verlaufen nicht
nach der institutionellen Verortung auf
den politischen Ebenen, sondern in erster
Linie nach den Fachressorts, die vertreten
werden: hier stehen also z.B. die Vertreter
der Sozial- oder Arbeitsressorts den Fi-
nanzfachleuten gegenüber.

Daß der Anteil der Zustimmungs-
gesetze inzwischen bei 63 Prozent
liegt, ist sicher problematisch

Die bereits angeführte Unterscheidung
zwischen den beiden Typen von Bundes-
gesetzen und die Kenntnis ihres jeweili-
gen quantitativen Anteils ist nicht nur
zum Verständnis des Gesetzgebungsver-
fahrens notwendig. Sie ist darüber hinaus
auch Voraussetzung, um die aktuelle Dis-
kussion über eine mögliche Reform des
deutschen Föderalismus nachvollziehen
zu können. Ein Großteil der Kritik am Bun-
desrat entzündet sich daran, daß der An-
teil der zustimmungspflichtigen Gesetze
mit 41,8 % bereits in der ersten Wahl-
periode des Bundestages (1949–1953) um
ein Vielfaches höher lag, als dies der Parla-
mentarische Rat ursprünglich angenom-
men hatte, und in den Folgejahren suk-
zessive auf derzeit 63 % anstieg. 
Diese Entwicklung wird aus unterschiedli-
chen Motiven für problematisch erachtet.
Die eine Sichtweise ist vor allem parteipo-
litisch begründet und hängt von den
Mehrheitsverhaltnissen zwischen Bund
und Ländern ab. Sofern diese divergieren,
werden die Kompetenzen des Bundesra-
tes von der Bundestagsmehrheit und der
von ihr getragenen Regierung als potenti-
elle Bedrohung der eigenen inhaltlichen
Gestaltungsmöglichkeiten und damit
ihrer politischen Handlungsfähigkeit
empfunden und kritisiert. Solche Phasen
gab es in der Bundesrepublik bereits zwei-
mal. In den 70er Jahren fiel es der damali-
gen „aufbruchbereiten“ Bundesregierung
ausgesprochen schwer, mit dem Zustand
gegenläufiger Mehrheiten, der von der
Union bewußt ausgenutzt wurde, umzu-
gehen. Da sie sich selbst und die eigenen
Reformvorhaben durch den Ausgang der
Bundestagswahlen legitimiert sah, mach-
te die sozialliberale Bundesregierung der
Union den Vorwurf, den Bundesrat zum
Obstruktionsorgan bzw. sogar zu einer
„Gegenregierung“ umzugestalten. Die-
sem Vorwurf traten die Unionsparteien

damals mit dem Hinweis entgegen, daß
im föderativen Staat eben die Mehrheit
beider gesetzgebender Körperschaften
notwendig sei. Daß das Urteil darüber, ob
im föderativen Organ Bundesrat parteipo-
litische Erwägungen eine Rolle spielen
dürfen, weniger von tieferen verfassungs-
rechtlichen Erkenntnissen als von den ak-
tuellen Mehrheitsverhältnissen abhängt,
zeigte spätestens die Umkehrung der
Konstellation in den 90er Jahren. Nun
waren es die SPD-regierten Länder, die
unter Hinweis auf die machtteilende Wir-
kung von Föderalismus den Vorwurf der
CDU/CSU/FDP-Bundesregierung zurück-
wiesen, den Bundesrat und den Vermitt-
lungsausschuß als Spielfeld parteipoliti-
scher Rivalitäten zu mißbrauchen. Dieses
Beispiel zeigt, daß der jeweilige Standort
entscheidet, ob man die Auffassung ver-
tritt, daß der Bundesrat generell frei sein
sollte von parteipolitischen Überlegungen
oder ob man dafür plädiert, daß die Län-
dermehrheit im Bundesrat ihre Position
nutzen darf, um Entscheidungen des Bun-
destages zu korrigieren oder sogar aufzu-
heben.

Gegenüber den Parteiinteressen
gehen die Länderinteressen keines-
falls unter

Gewisse Veränderungen kann man den-
noch feststellen: So spiegelt sich das in
den letzten Jahren gewachsene Selbstbe-
wußtsein der Länder gegenüber dem
Bund darin wider, daß es im Bundesrat
selbst bei abweichenden Mehrheitskon-
stellationen relativ häufig um den Aus-
gleich von Länderinteressen mit dem
Bund geht und nicht allein um die Durch-
setzung von Oppositionsforderungen. Ins-
gesamt kann man demnach feststellen,
daß das Bild vom einem durch die Ent-
scheidungsmechanismen des Parteien-
wettbewerbs blockierten Bundesrat so
pauschal nicht zutrifft. Empirische Unter-
suchungen zeigen,26 daß es immer wieder
gerade das Wirken der ebenenübergreife-
nen politischen Parteien ist, das die Kom-
promißfindung erleichtern kann. Unge-
achtet gegenteiliger Einzelbeispiele (z.B.
das Scheitern der Steuerreform 1997), die
vor allem in Wahlkampfzeiten zum
Thema gemacht werden, zeigt sich insge-
samt die Neigung zu einer auf Koopera-
tion angelegten, parteiübergreifenden
Mehrheitsbildung. 
Doch es ist nicht allein die jeweilige Bun-
destagsmehrheit, die gegebenenfalls die
Macht des Bundesrates beklagt und vom
föderativen Organ eine Selbstbeschrän-
kung fordert. In der aktuellen Debatte
über die innovationsfeindlichen Aushand-
lungsmechanismen, die das politische 
System der Bundesrepublik prägen, wird
sehr kritisch auf den Zusammenhang zwi-
schen der Aufgabenverteilung im deut-
schen Bundesstaat und den Kompetenzen
des Bundesrates hingewiesen.27 Kritiker
mahnen eine Reform der bundesstaat-
lichen Ordnung in der Weise an, daß die
Verhinderungsrechte des Bundesrates im
System des Beteiligungsföderalismus ein-
geschränkt werden zugunsten einer Stär-
kung des Gestaltungsföderalismus: Statt
die Landesregierungen über den Bundes-

rat in Bonn (bzw. künftig in Berlin) die
Bundespolitik mitgestalten zu lassen, sol-
len die Landesparlamente in Stuttgart,
München, Hannover oder Erfurt wieder
mehr eigene landespolitische Aufgaben
selbst erledigen können. Doch ein solcher
Wechsel vom Beteiligungsföderalismus zu
einem Gestaltungsföderalismus mit der
Möglichkeit, die einzelnen Länder auch in
den Wettbewerb untereinander um die
bessere Lösung für politische Probleme
und die Versorgung der Bürger und der
Unternehmen mit Leistungen und Infra-
struktur treten zu lassen,28 würde so viele
grundlegende Reformen erfordern, daß
seine Realisierungschancen derzeit sehr
gering erscheinen.

Auch andere Formen der bundes-
politischen Einwirkungsmöglich-
keiten sind ein Privileg der Landes-
exekutiven

Die Möglichkeiten der deutschen Länder,
ihre Interessen auf Bundesebene zu ver-
treten und Einfluß auf die Bundespolitik
zu nehmen, sind nicht auf ihre Mitglied-
schaft im föderativen Organ Bundesrat
beschränkt. Daneben gibt es noch zahlrei-
che andere, überwiegend informelle Insti-
tutionen und Verfahren, mittels derer die
Länder den Kontakt zu den verschiedenen
Einrichtungen des Bundes pflegen. Diese
Einwirkungsmöglichkeiten stellen insge-
samt ein Privileg der Landesexekutiven
dar. Obwohl es ebenfalls institutionalisier-
te Bemühungen etwa der Landtagspräsi-
denten gibt, auch die Belange der Lan-
desparlamente gegenüber der Bundes-
ebene zu vertreten, kommt diesen
Bemühungen im Vergleich zu den Kon-
takten zwischen Exekutiven und Verwal-
tungen wenig Bedeutung zu. Dieser Tat-
bestand ist nicht nur eine Folge des bun-
desdeutschen Exekutivföderalismus, son-
dern ergibt sich zudem aus der strukturell
bedingten Schwierigkeit, parlamentari-
sche Interessenlagen in zielgerichtetes
Handeln umzusetzen.

Die Rolle der Landesvertretungen

Zu den besonders markanten Beispielen
der institutionellen Verflechtung von
Bund und Ländern gehören die sogenann-
ten Landesvertretungen.29 Jedes deutsche
Land unterhält in Bonn bzw. künftig in
Berlin eine Landesvertretung, an deren
Spitze immer ein sog. Bevollmächtigter
steht – entweder als Minister, der norma-
lerweise auch dem Landeskabinett an-
gehört, oder als Beamter, der dann meist
den Rang eines (beamteten) Staatsse-
kretärs inne hat.30 Generell besteht die
Aufgabe von Landesvertretungen darin,
die Interessen des Landes beim Bund
wahrzunehmen und auf diese Weise dazu
beizutragen, die Stellung des jeweiligen
Landes im föderativen Aufbau der Bun-
desrepublik zu pflegen. Da eine wirksame
Interessenvertretung voraussetzt, daß die
Landespolitiker auch über alles informiert
sind, was für ihr Land von Bedeutung sein
könnte, müssen die Landesvertretungen
die Entwicklungen in den verschiedenen
Bundesorganen aufmerksam beobachten.
Die besondere Qualität der dort Tätigen
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sollte darin bestehen, persönliche Kontak-
te in alle Bundesorgane hinein zu besitzen
und diese vorteilhaft nutzen zu können.
Nur dann ist es möglich, die Interessen des
eigenen Landes schon im Vorfeld der poli-
tischen Diskussion zu wahren – also bevor
sich inhaltliche und parteipolitische Posi-
tionen zu sehr verfestigen. Diese recht
aufwendige Kontaktpflege und Interes-
senwahrnehmung werden von einer Lan-
desregierung selten zweckfrei betrieben.
Zumeist zielen die entsprechenden Akti-
vitäten zumindest mittelfristig darauf ab,
die Landesinteressen vor allem im Rah-
men der Gesetzgebung wahrzunehmen –
sowohl gegenüber dem Bund als auch ge-
genüber den anderen Ländern, die ja
ebenfalls bemüht sind, auf die Bundesge-
setzgebung einzuwirken. Die Tätigkeit
der Landesvertretungen ist demnach dem
Gesamtkomplex des sog. kooperativen 
Föderalismus zuzurechnen, der sich so-
wohl als Zusammenarbeit zwischen den
Ländern selbst – der Kooperation auf der
sogenannten „dritten Ebene“ – als auch
vor allem in Form des intensiven Zusam-
menwirkens von Bund und Ländern prä-
sentiert.31

Insgesamt wird das politische 
Alltagsgeschäft von Kooperation 
und Koordination der Verwaltungen
betrieben

Insgesamt wird das politische Alltagsge-
schäft im deutschen Bundesstaat von der
Kooperation und Koordination der Ver-
waltungen von Bund und Ländern be-
stimmt. Die meisten dieser Bund-Länder-
Kommissionen, deren Zahl in die Hunder-
te geht, klären gemeinsam Fragen von 
Politik und Verwaltung, die in sämtlichen
Fachministerien in Bund und Ländern auf-
tauchen, und koordinieren gegebenen-
falls die notwendigen Maßnahmen und
Regelungen. Da sich die Ministerialbüro-
kraten von Bund und Ländern in diesen
Gremien normalerweise als gleichberech-
tigte Partner begegnen, die beidseitig
aufeinander angewiesen sind, kann man
in diesem Zusammenhang kaum davon
sprechen, daß hier allein die Länder die
Mitwirkung an der Bundespolitik suchen.
Auch bei den Besprechungen des Bundes-
kanzlers mit den Regierungschefs der Län-
der liegt keine einseitige Einflußnahme
vor. Zu diesen Treffen reisen die Regie-
rungschefs der Länder mit Positionspapie-
ren und Stellungnahmen an, in denen sie
die Eigeninteressen des Landes ebenso
präsentieren wie ihre Sichtweise der Bun-
despolitik. Gleichzeitig ist aber gerade
auch der Bundeskanzler daran interes-
siert, dieses in § 31 der Geschäftsordnung
der Bundesregierung geregelte Instru-
ment dazu zu nutzen, die Landeschefs für
bestimmte politische Absichten zu gewin-
nen. Diese Notwendigkeit ist naturgemäß
dann besonders groß, wenn die Bundesre-
gierung und die Bundestagsmehrheit sich
einer Konstellation im Bundesrat gegen-
übersehen, die entweder aufgrund der
parteipolitischen Mehrheitsverhältnisse
oder aufgrund dezidiert föderativer
Konfliktlinien, wie dies häufig bei Fragen
der Lasten- und Finanzverteilung der Fall
ist, nicht von vornherein bereit ist, die 

Politik der Bundesregierung mitzutragen.
Diese Beispiele werfen ein Licht auf die
Funktionsweise des bundesdeutschen Ver-
bundsystems. Die weitreichenden Mitwir-
kungsbefugnisse der deutschen Länder an
der Gesetzgebung des Bundes sowie das
Angewiesensein des Bundes auf die Voll-
zugstätigkeit der Länder haben zur Folge,
daß beide politischen Ebenen im deut-
schen Bundesstaat wesentlich enger auf-
einander angewiesen sind, als dies in an-
deren föderativen Systemen der Fall ist.
Die formalen Mitwirkungsbefugnisse der
Länder an der Bundespolitik haben nicht
nur zur Konsequenz, daß sich die politi-
schen Akteure auf Landesebene häufig
stärker auf bundespolitische als auf lan-
despolitische Themen konzentrieren.
Denn umgekehrt bedeutet die häufige
Abhängigkeit des Bundes von der Zustim-
mung der Mehrheit der Länder, daß auch
sein Entscheidungsspielraum unter Um-
ständen entscheidend von der Landesebe-
ne eingeengt wird. Die Mitwirkungsbe-
fugnisse der Länder an der Bundespolitik
korrespondieren demnach zwangsläufig
mit der Verpflichtung des Bundes, diese
Einwirkungsmöglichkeiten vor allem der
Landesexekutiven nicht nur bereits früh-
zeitig einzuplanen, sondern sie auch als le-
gitime Kompetenz der Länder zu akzeptie-
ren. Auf diese Weise schaffen die Akteure
auf der Bundesebene die notwendige Vor-
aussetzung dafür, daß die Mitwirkung der
Länder an der Bundespolitik nicht in politi-
schem Stillstand und Reformstau mündet,
sondern in einer gewaltenteiligen, kon-
sensorientierten Konfliktlösung.
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Ein föderalistisch organisiertes Staatswe-
sen wie das der Bundesrepublik Deutsch-
land benötigt eine klare Verteilung der
Aufgaben und der damit verbundenen
Ausgaben, für die wiederum entspre-
chende Einnahmen erforderlich sind. Da
sich diese verschiedenen Bereiche aber
unterschiedlich entwickeln, sind Anpas-
sungs- und Ausgleichsregelungen erfor-
derlich, die sich in der jeweiligen Finanz-
verfassung niederschlagen.
Traditionell liegt in Deutschland die 
Gesetzgebungskompetenz weitgehend
beim Bund – mit im Laufe der Zeit stei-
gender Tendenz –, die Ausführung mit
Hilfe der Verwaltung jedoch bei den Län-
dern. Dementsprechend sollte die Auftei-
lung der Einnahmen bedarfsorientiert,
nicht aufkommensorientiert erfolgen.
Die Dominanz des Bundes im Bereich der
Gesetzgebung dient der Herstellung glei-
cher oder doch zumindest gleichwertiger
Lebensverhältnisse überall in der Bundes-
republik. Das hat aber notwendigerweise
einen Finanzausgleich zwischen den Län-
dern zur Folge – durch Finanzhilfen des
Bundes und durch den Ausgleich der 
Länder untereinander. Denn die Lei-
stungsansprüche, die aus Bundesgeset-
zen folgen, sind überall gleich.
So mag es nicht verwundern, daß die 
Geschichte der Bundesrepublik auch eine
Geschichte immer neuer Auseinanderset-
zungen zwischen Bund und Ländern über
die Aufteilung der Finanzen war und nach
wie vor ist. Denn schließlich geht es um
die Verteilung politischer Handlungschan-
cen. Red.

Die Aufteilung der 
Staatsaufgaben hat die Verteilung
der Lasten zur Folge

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein
Bundesstaat (Art. 20 Abs. 1 GG). Bundes-
staaten setzen sich aus den sie konstitu-
ierenden Gliedstaaten (in Deutschland
werden sie „Länder“ genannt) zusammen
und teilen sich mit dem Bund die staat-
lichen Hoheitsfunktionen, die sie jeweils
eigenständig, d. h. auch in eigener finan-
zieller Verantwortung, wahrnehmen. In
den Verfassungsurkunden von Bundes-
staaten ist niedergelegt, welche staatliche
Ebene – Bund oder Gliedstaaten – für wel-
che Aufgaben zuständig ist. Im Regelfall
wird von einer Zuständigkeitsvermutung
zugunsten der Länder ausgegangen (z.B.

in Art. 30 GG), die Kompetenzen des Bun-
des werden einzeln, „enumerativ“ aufge-
führt. Ferner wird bestimmt, in welcher
Weise die Gliedstaaten an der Politik des
Bundes mitwirken (Art. 50ff. GG).
Die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben –
sei es die Gesetzgebung oder die Aus-
führung von Gesetzen – kostet Geld und
bürdet den jeweils zuständigen Gebiets-
körperschaften finanzielle Lasten auf. Die
Aufteilung der staatlichen Aufgaben auf
den Bund und seine Glieder wäre daher
unvollständig, wenn nicht zugleich auch
die Verteilung der staatlichen Lasten gere-
gelt würde. Aufgabe der Finanzverfas-
sung ist hierbei, nicht nur die Lastenvertei-
lung (Art. 104 a GG) zu regeln, sondern
insbesondere auch für eine Aufteilung der
Steuerquellen und Steuererträge (Art.
105–107 GG) zu sorgen. Idealerweise kor-
respondieren Lasten- und Finanzvertei-
lung: jede Gebietskörperschaft partizi-
piert in der Weise an den Steuererträgen,
daß sie selbständig in der Lage ist, Einnah-
men und Ausgaben zur Deckung zu brin-
gen.

Die Verteilung der Einnahmen ist 
verständlicherweise konfliktreich

Das Herstellen einer Konkordanz von
Steuereinnahmen und öffentlichen Lasten
ist in der Bundesrepublik äußerst schwie-
rig. In der Regel sind die Auseinanderset-
zungen um die Aufteilung der staatlichen
Einnahmen zwischen Bund und Ländern
konfliktreich und langwierig. Davon zeu-
gen die jüngsten Klagen der Länder
Baden-Württemberg, Bayern und Hessen
vor dem Bundesverfassungsgericht. Die
Konfliktintensität erklärt sich daraus, daß
aufgrund der „funktionalen Aufgabentei-
lung“ und der daraus erwachsenen „Poli-
tikverflechtung“ Bund und Länder nicht
oder nur begrenzt in der Lage sind, jeweils
für sich ihre Einnahmen und Ausgaben zu
bestimmen. Angesichts knapper Kassen
und stagnierender Steuerzuwächse, die
faktisch keine Konfliktbefriedung durch
Zuwächse erlauben, gleicht die Auftei-
lung der Steuererträge einem „Null-Sum-
men-Spiel“: was eine Gebietskörperschaft
gewinnt, verliert eine andere. Da die
knappe Ressource „Geld“ entscheidend
für politische Gestaltungsmöglichkeiten
ist, kann die Gebietskörperschaft, die das
Geld in ihrer Kasse hat, damit politisch
handeln; die, der es fehlt, hat diese Mög-
lichkeit nicht. Deshalb geht es beim
Finanzausgleich letztlich um die Vertei-
lung der entscheidenden Ressource von
Politik, von politischen Handlungschan-
cen.

Für die Bundesrepublik typisch ist die
„funktionale Aufgabenteilung“

„Funktionale Aufgabenteilung“ heißt
konkret, daß Gesetzgebung und Vollzug
in weiten Bereichen der Innen- und Fi-
nanzpolitik nicht nach Politikfeldern oder
Aufgabenbereichen, wie z.B. Sozial- oder
Forschungspolitik, sondern nach Funktio-
nen aufgeteilt sind. Der Bund ist sehr
weitgehend zuständig für die Gesetzge-
bung, den Ländern obliegt in erheblichem
Umfang der Vollzug der Bundesgesetze:
Die Zuständigkeiten und Tätigkeit der
Landesverwaltungen werden damit zu
einem sehr großen Teil durch die Beschlüs-
se des Bundesgesetzgebers bestimmt.
Der Bund hat seine überlieferten umfang-
reichen Zuständigkeiten im Bereich der
konkurrierenden Gesetzgebung und Rah-
mengesetzgebung (Art. 74–75, 105 GG)
seit 1949 – teilweise erst auf Drängen,
aber immer mit Zustimmung der Länder –
kontinuierlich erweitert und extensiv aus-
geschöpft. Die den Ländern verbliebene
Gesetzgebung beschränkt sich auf wenige
Bereiche. Für diese, zumindest soweit es
sich um Pflichtaufgaben handelt (z.B.
weite Teile der Bildungspolitik und der in-
neren Sicherheit), haben sie sich – teilwei-
se unter Beteiligung des Bundes – auf ein-
heitliche Standards, z.B. beim Abitur, ver-
ständigt.
Der Vollzug von Bundesgesetzen liegt,
von bestimmten Ausnahmen abgesehen
(Art 86ff. GG), entweder als „eigene An-
gelegenheit“ (Art. 83 f. GG) oder als Bun-
desauftragsverwaltung (Art. 85 GG) in der
Hand der Länder (für die Finanzverwal-
tung vgl. Art. 108 GG). Mit der Zuständig-
keit für die Ausführung von Bundesgeset-
zen fällt den Ländern im Regelfall (Art.
104 a GG; Ausnahmen Art. 104 a Abs. 2 – 4
GG) auch die Finanzverantwortung zu.
Die Finanzverantwortung folgt in der
Bundesrepublik damit nicht der „Geset-
zes“-, sondern der „Vollzugskausalität“.
Ein Beispiel: Aufgrund eines Bundesgeset-
zes hat jeder Dreijährige in Deutschland
einen Rechtsanspruch auf einen Kinder-
gartenplatz. Kindergartenplätze werden
aber nicht vom Bund, sondern von den
Kommunen (die Teil der Länder sind) ge-
schaffen und unterhalten. Damit obliegt
die Finanzierung dieser Aufgabe den Ge-
meinden (und damit indirekt den Län-
dern); der Bund, der die Kosten veranlaßt
hat, trägt keinen Anteil daran.
Durch die Bundesgesetzgebung werden
damit das Handeln und die Ausgaben der
Länder in erheblichem Umfang, ihre steu-
erlichen Einnahmen wegen des hier ge-
gebenen Gesetzgebungsmonopols des

Fünf Zahler- und zehn Empfängerländer

Der Streit um den Finanzausgleich
Die Finanzverfassung als Problem des Bundesstaates

Von Wolfgang Renzsch
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Bundes (Art. 105 GG) ausschließlich
bundesgesetzlich festgelegt. Die Gleich-
heit vor dem Gesetz (Art. 3 Abs. 1 GG)
und das Sozialstaatsgebot (Art. 20 Abs. 1
GG) gebieten, gegenüber den Bürgern
Bundesgesetze in gleicher Weise zu voll-
ziehen. Die weitgehende Angleichung
der Lebensverhältnisse in den verschiede-
nen Teilen der (alten) Bundesrepublik ist
deshalb weniger eine Folge der vielfach
diskutierten Verfassungssätze, die die
„Herstellung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse“ (Art. 72 Abs. 2 GG) oder die
Wahrung der „Einheitlichkeit der Lebens-
verhältnisse im Bundesgebiet“ (Art. 106
Abs. 3 Ziff. 2 GG) postulieren, oder gar
Folge bewußter 
politischer Entscheidungen als vielmehr
Konsequenz der funktionalen Aufgaben-
teilung: je mehr und je detaillierter die
Lebensverhältnisse vom Bund reguliert
werden, desto einheitlicher werden sie.

Der Finanzausgleich als
notwendige Folge

Aus dieser Form der föderalen Aufgaben-
teilung folgt die Notwendigkeit, die Län-
der finanziell in die Lage zu versetzen, die
ihnen obliegenden Aufgaben wirksam zu
erfüllen. Das Verfassungsgebot, die Fi-
nanzkraft der Länder „angemessen“ aus-
zugleichen (Art. 107 Abs. 2 GG), folgt aus
der funktionalen Aufgabenteilung und ist
sinnvollerweise im Hinblick auf die Lasten
der Länder auszulegen. Den Bund und die
Länder – jedes für sich – in die Lage zu ver-
setzen, ihre Aufgaben wirksam zu erfül-
len, ist der zentrale Auftrag an die Finanz-
verfassung und an den Finanzausgleich.
Weil die originäre Verteilung der Steuern
unter den Ländern stark variiert, ungleich-
mäßig und nicht aufgabengerecht ist,
wird ein Finanzausgleich benötigt, der es
den Ländern unabhängig von ihrer ori-
ginären Finanzkraft ermöglicht, ihren ver-
fassungsmäßigen Aufgaben hinreichend
gerecht zu werden. Das gegenwärtig
praktizierte und vielfach kritisierte
Finanzausgleichsverfahren mit einer
hohen Angleichung der Finanzkraft der
Länder ergibt sich aus dem Gebot der
gleichmäßigen Aufgabenwahrnehmung
durch die Länder.
Die Gestaltung der föderalen Finanzbe-
ziehungen war und ist in der Bundesrepu-
blik sehr schwierig, konfliktreich und
langwierig. Nahezu jede bundesgesetz-
liche Regelung, die Auswirkungen auf die
Lasten- und Steuerverteilung zwischen
Bund und Länder hat, ist im Bundesrat zu-
stimmungspflichtig und kann daher nur in
Übereinstimmung von Bund und Ländern
geregelt werden. Die Zustimmungspflich-
tigkeit von Gesetzen, die in die Verwal-
tung der Länder (Art. 84 Abs. 1 und 2 GG)
oder deren Finanzen (s. dazu die Spezial-
bestimmungen in Art. 91 a, 104 a ff. GG)
eingreifen, ist unabdingbar. Ohne sie
wäre der Bund nicht gehindert, seine poli-
tischen Interessen und Ziele ohne Rück-
sicht auf die Leistungsfähigkeit und Inter-
essen der Länder durchzusetzen. Die Län-
der würden zu bloßen Vollzugsorganen
des Bundes ohne föderatives Eigenleben.
Allein die Verflechtung zwischen den
staatlichen Ebenen und ihre Abhängigkeit

voneinander erklärt bereits zu einem er-
heblichen Teil die Konfliktintensität dieser
Materie.

Die Dynamik des Bundesstaates
erfordert immer neue Anpassungen

So haben die im Vermittlungsausschuß
verhandelten Gesetze fast alle in irgend-
einer Weise mit der Lasten- und Finanz-
verteilung zwischen den Ebenen zu tun.
Eine „parteipolitische Instrumentalisie-
rung“ ist selten. Es gibt allerdings eine
Reihe von Gesetzen, mit denen eine Bun-
desregierung ihre (partei-)politischen
Ziele verfolgt, die Länder aber die Lasten
tragen sollen. Die Bereitschaft der einzel-
nen Landesregierungen, in diesen Fällen
Lasten zu übernehmen, hängt auch von
der parteipolitischen Übereinstimmung
mit der Bundesregierung ab.
Verschärft werden die Konflikte durch die
dem Bundesstaat innewohnende Dyna-
mik: die Belastungen der einzelnen staat-
lichen Ebenen verändern sich teils durch
externe Ereignisse, teils durch politisch ge-
wollte Entwicklungen im Laufe der Zeit.
Beispielhaft hierfür ist die Entwicklung
seit 1989. Aufgrund des Zusammenbruchs
des kommunistischen Herrschaftssystems
und der dadurch veränderten sicherheits-
politischen Lage konnten im letzten Jahr-
zehnt erstmals in der Geschichte der Bun-
desrepublik die Verteidigungsausgaben
(Bundesausgaben) real und nominal ge-
senkt werden. Auf der anderen Seite wur-
den die Länder und Gemeinden infolge
der nun offenen Grenzen und der Zuwan-
derung in die Bundesrepublik mit drama-
tisch erhöhten Sozialhilfelasten, z.B. für
Asylbewerber, zusätzlich belastet. Dazu
kamen erhebliche Aufwendungen für den
Aufbau in den neuen Ländern. Wegen
dieser Umstände, aber auch wegen der
extremen Finanzschwäche der neuen Län-
der  mußten die bestehenden Verteilungs-
regeln an die veränderten Bedingungen
angepaßt werden. – Diese Dynamik des
Bundesstaates, sei sie extern oder intern
verursacht, erfordert von Zeit zu Zeit An-
passungen in der Balance zwischen Bund
und Ländern, damit die einzelnen Ebenen
des Staates ihren Aufgaben auch weiter-
hin gerecht werden können. Gerade unter
Bedingungen knapper Kassen erweisen
sich diese Anpassungsprozesse meist als
äußerst schwierig und konfliktreich.

Die Finanzordnung des Grund-
gesetzes von 1949 war zunächst 
ein Provisorium

Die „funktionale“ Aufgabenteilung“, wie
wir sie heute kennen, gewann ihre heuti-
ge Ausprägung im wesentlichen in den
50er und 60er Jahren. Diese Entwick-
lungstendenz war jedoch bereits bei der
Gründung des föderal verfaßten Deut-
schen Reiches von 1871 angelegt worden.
Bei der Reichsgründung ging es den deut-
schen Einzelstaaten darum, einen gemein-
samen Wirtschafts- und Rechtsraum zu
schaffen, also Regelungen zu vereinheitli-
chen, nicht jedoch darum, den Einzelstaa-
ten den Vollzug und damit die öffentliche
Verwaltung aus der Hand zu nehmen. Die
Ausführung von Reichsgesetzen – darüber

bestand Einigkeit – blieb den Verwaltun-
gen der Einzelstaaten vorbehalten. Die
Weimarer Reichsverfassung hielt trotz
ihrer unitarischen Anlage (vor allem in
Folge der Erzberger‘schen Finanzreform)
im Grundsatz daran fest. Eine Ausnahme
bildete die Reichsfinanzverwaltung.
Durch das Grundgesetz von 1949 wurden
das hergebrachte Prinzip der funktiona-
len Aufgabenteilung bestätigt und ge-
stärkt, das Bund-Länder-Verhältnis ge-
genüber der Weimarer Reichsverfassung
dezentralisiert (z.B. durch die Aufteilung
der Finanzverwaltung auf Bund und Län-
der), und dem Bund im Bereich der Innen-
politik im wesentlichen nur die regulati-
ven Aufgaben, den Ländern in weitem
Umfang der Vollzug von Bundesgesetzen
übertragen. Von dieser Form der födera-
len Aufgabenteilung wandte man sich
lediglich während der beiden deutschen
Diktaturen 1933–1945 („Drittes Reich“)
und 1949–1989 (DDR) ab.
In Übereinstimmung mit früheren Bestim-
mungen wies das Grundgesetz seit 1949
die Lasten für die Ausführung von Bun-
desgesetzen im Regelfall nicht der veran-
lassenden, sondern der ausführenden
staatlichen Ebene zu. Ursprünglich folgte
dieses Prinzip implizit aus den Bestimmun-
gen der Art. 30 und 83 GG, seit 1955 be-
stimmt der Verfassungstext explizit: „Der
Bund und die Länder tragen gesondert
die Ausgaben, die sich aus der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben ergeben ...“ (Art.
106 Abs. 4 Ziff. 1 GG i.d.F. 23. 12. 1955; Art.
104 a Abs. 1 GG i.d.F. 12. 5. 1969).
Bereits bei der Verabschiedung des
Grundgesetzes waren – trotz Art. 70 
Abs. 1 GG1 – weite Teile der der konkurrie-
renden Gesetzgebung unterworfenen
Materien bereits faktisch durch bundesge-
setzliche Regelungen normiert, denn das
Grundgesetz bestimmte, „Recht aus der
Zeit vor dem Zusammentritt des Bundes-
tages gilt fort, soweit es dem Grundgesetz
nicht widerspricht“ (Art. 123 Abs. 1 GG).
Außerdem wurde Recht, das Gegenstände
der konkurrierenden Gesetzgebung des
Bundes betraf, Bundesrecht, soweit es in-
nerhalb einer oder mehrerer Besatzungs-
zonen einheitlich galt oder soweit es sich
um Recht handelte, durch das nach dem 
8. Mai 1945 früheres Reichsrecht abgeän-
dert wurde (Art. 125 GG). Damit wurde
faktisch der Bestand an Reichsrecht und
zonalem Recht, soweit es mit dem Grund-
gesetz in Einklang stand, Bundesrecht.

Nahezu die gesamte Steuergesetz-
gebung in der Hand des Bundes

Das galt auch für die Steuergesetzge-
bung, in deren Bereich die Autoren des
Grundgesetzes nennenswerte Landes-
kompetenzen ablehnten. Im Interesse der
Wirtschaftseinheit und zur Vermeidung
eines Steuergefälles in der Bundesrepu-
blik wurde die Steuergesetzgebung, teils
als ausschließliche, teils als konkurrieren-
de, dem Bund zugewiesen (Art. 105 GG).
Ähnlich wie bereits in der Weimarer Repu-
blik befindet sich seit 1949 nahezu die ge-
samte Steuergesetzgebung in der Hand
des Bundes.
Die Verteilung der Steuererträge sollte
nach den Vorstellungen des Parlamentari-
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schen Rates bedarfsorientiert, nicht auf-
kommensorientiert angelegt werden.
Dessen ursprüngliches Konzept wies mit
der heutigen Verfassungslage einige be-
merkenswerte Ähnlichkeiten auf: In ei-
nem großen Steuerverbund sollten die
Einkommen- und Körperschaftsteuer so-
wie die Umsatzsteuer zusammengefaßt
und durch ein Finanzausgleichsgesetz
zwischen Bund und Ländern aufgeteilt
werden. Im übrigen sollten die Länder im
wesentlichen die Erträge der direkten, der
Bund die der Verkehrs- und Verbrauchs-
steuern erhalten. Für bestimmte den Län-
dern zufließende Steuern oder Steueran-
teile waren Bedarfsschlüssel wie Zahl der
Einwohner oder die Straßenlänge vorge-
sehen. Dieses Konzept scheiterte aller-
dings am Widerstand der Alliierten, die
für eine Trennung und Aufteilung der
Steuerquellen auf Bund und Länder
(Trennsystem) eintraten. Weil wegen die-
ser deutsch-alliierten Kontroverse keine
abschließende Regelung möglich war, be-
auftragte das Grundgesetz den Bundesge-
setzgeber, bis zum 31. Dezember 1952 die
„endgültige Verteilung der der konkurrie-
renden Gesetzgebung unterliegenden
Steuern auf Bund und Länder“ vorzuneh-
men (Art. 107 GG i.d.F. 1949). Das geschah
dann – für einen Zeitraum von 14 Jahren –
im Zuge der Finanzreform von 1955.

Von Anfang an faktisch
ein Steuerverbund

Daß die Grundgesetzfassung von 1949 die
Steuererträge nach  einem Trennsystem
verteilen wollte, wie oftmals behauptet
wird, ist nur sehr vordergründig richtig.
Nachdem im Streit mit den Alliierten der
große Steuerverbund nicht verwirklicht
werden konnte, wurde zwar formal ein
Trennsystem eingeführt, aber Art. 106
Abs. 3 GG i.d.F. 1949 erlaubte dem Bund,
durch zustimmungspflichtiges Bundesge-
setz einen Teil der Einkommen- und Kör-
perschaftsteuer in Anspruch zu nehmen
und damit faktisch einen kleinen Steuer-
verbund zu schaffen. Seit 1951 machte der
Bund von dieser Klausel Gebrauch, 1955
wurde der Steuerverbund dann verfas-
sungsrechtlich vorgeschrieben.
Diese „Inanspruchnahmeregelung“ der
Jahre 1951 bis 1955 war ambivalent. Ei-
nerseits erwies es sich als vorteilhaft, eine
solche Klausel zur Flexibilisierung des ver-
tikalen Finanzausgleichs zu haben, denn
sonst hätte der Bund insbesondere die
Kriegsfolgelasten und seine sozialpoliti-
schen Aufgaben nicht finanzieren kön-
nen. Andererseits war aber das Verfahren
der Inanspruchnahme von Teilen der Ein-
kommen- und Körperschaftsteuer sehr
aufwendig und kompliziert: Der Bund
mußte den Ländern seinen Ausgabebe-
darf belegen und begründen, denn er
benötigte die Zustimmung der Länder, um
seine Ansprüche durchzusetzen. Die Rege-
lungen erfolgten in Jahresgesetzen, die
Auseinandersetzungen um die konkrete
Höhe waren langwierig und intensiv, im
Regelfall wurden die Inanspruchnahme-
gesetze erst nach Ende des Haushaltsjah-
res, also nachträglich, verabschiedet. Die
erst nachträglichen Regelungen erschwer-
ten sowohl dem Bund wie auch den Län-

dern die Haushaltsaufstellung ganz er-
heblich, denn keine Seite konnte mit Ge-
wißheit ihre Steuereinnahmen kalkulie-
ren.
Bei der Gestaltung des Grundgesetzes be-
stand nicht nur im Hinblick auf den verti-
kalen Finanzausgleich große Unsicherheit,
sondern auch hinsichtlich der Steuerver-
teilung unter den Ländern, also des hori-
zontalen Finanzausgleichs. Die Lasten-
und Finanzverteilung unter den Ländern
schwankte vor der Gründung der Bundes-
republik sehr. Die ungleichmäßig streuen-
den Steuern wie Zölle und bestimmte Ver-
brauchssteuern flossen nur einigen weni-
gen Ländern zu, die Lasten, insbesondere
die Kriegsfolgelasten (Flüchtlinge aus den
ehemals deutschen Ostgebieten) fielen in
anderen Ländern an. In der Konsequenz
hatten einige Länder vergleichsweise
hohe, teilweise sehr hohe Steuereinnah-
men, andere, insbesondere die „ärme-
ren“, bei geringen Einnahmen überpro-
portional hohe Lasten zu tragen: Im Jahr
1947 hatte Hamburg (als „reichstes“ Land)
pro Kopf Steuereinnahmen in Höhe von
1078 RM, Schleswig-Holstein (als „ärm-
stes“ Land) nur 223 RM. Von der Übertra-
gung der ungleichmäßig streuenden Steu-
ern und der gesamtstaatlichen Lasten (vor
allem Kriegsfolgelasten und Besatzungs-
kosten) auf den Bund erhoffte man sich
einen erheblichen Ausgleich unter den
Ländern. Kaum zu beantworten war für
den Parlamentarischen Rat die Frage, ob
ein solcher „Lastenausgleich“ hinreichend
sein würde.

Zwei Varianten:
Zuweisungen des Bundes und
Ausgleichszahlungen der Länder

Mit den Absätzen 3 und 4 des Art. 106 GG
in der Fassung von 1949 ermöglichte der
Verfassungsgeber zwei verschiedene Va-
rianten eines horizontalen Finanzaus-
gleichs, nämlich Zuweisungen des Bundes
an die Länder zur Erfüllung von Landes-
aufgaben (Abs. 3) sowie einen Länder-
finanzausgleich durch Ausgleichszahlun-
gen der Länder untereinander (Abs. 4).
Diese beiden Möglichkeiten und die teil-
weise schwer verständlichen Formulierun-
gen des Art. 106 Abs. 4 GG (1949) gehen
auf einen Kompromiß mit den Alliierten
zurück, die das Grundgesetz genehmigen
mußten. Auf deutscher Seite, insbesonde-
re unter den Ländern, favorisierte man
einen Länderfinanzausgleich (Ausgleichs-
zahlungen der Länder untereinander), der
eine reine Angelegenheit der Länder blei-
ben sollte. Lediglich zur Vermeidung des
Einstimmigkeitsprinzips sollte er bundes-
gesetzlich, nicht staatsvertraglich geregelt
werden. Die Alliierten, vor allem die Ame-
rikaner (General Clay) lehnten dieses Kon-
zept ab, denn mit den amerikanischen 
Föderalismusvorstellungen war es nicht
vereinbar, durch ein Bundesgesetz in die
Haushalte der Länder für Ausgleichszah-
lungen untereinander einzugreifen. Sie
befürworteten dem gegenüber ein
Modell nach den grants-in-aid, das dem
Bund erlaubt hätte, den finanzschwachen
oder überlasteten Ländern direkte Zu-
schüsse zu gewähren. Diese Variante wie-
derum wurde insbesondere von den deut-

schen Ländern entschieden abgelehnt,
denn sie fürchteten, auf diese Weise in die
finanzielle Abhängigkeit des Bundes zu
geraten.
Nach dem Inkrafttreten des Grundgeset-
zes und bei dessen institutioneller Umset-
zung (Wahl des Bundestages und der Bun-
desregierung, Einrichtung der Bundes-
behörden etc.) spielte diese Auseinander-
setzung keine Rolle mehr. In der Staats-
praxis wurde das von den Deutschen be-
vorzugte Modell eines Länderfinanzaus-
gleichs verwirklicht. Er litt allerdings, wie
auch der vertikale Ausgleich, während der
frühen Jahren der Bundesrepublik unter
der Kurzfristigkeit und der Nachträglich-
keit der Regelungen. Zudem waren die
Ausgleichszahlungen anfangs vergleichs-
weise gering und gaben Anlaß zu perma-
nenten Auseinandersetzungen um ihre
Höhe. Die Finanzkraft der finanzschwäch-
sten Länder wurde auf nur etwa 75 Pro-
zent pro Einwohner des Länderdurch-
schnitts2 angehoben, eine garantierte
Mindestausstattung war nicht vorgese-
hen.
Im Grundsatz erwiesen sich sowohl die
Verfahren als auch die finanziellen Lei-
stungen im horizontalen Finanzausgleich
der frühen 50er Jahre als unbefriedigend.

Die Finanzreform von 1955 sollte 
der Verstetigung der föderalen 
Finanzbeziehungen dienen

Die Ziele der Finanzreform von 1955 folg-
ten aus den Problemen der unübersicht-
lichen Jahre zuvor. Es galt, dauerhafte und
verläßliche Regelungen zu schaffen und
damit die permanenten Auseinanderset-
zungen um die Finanzverteilung im Bun-
desstaat zu entschärfen, und es galt, die
finanzielle Ausstattung von Bund und
Ländern sicherzustellen.
Im Bereich der vertikalen Steuerverteilung
wurde als neues Element eine Gemein-
schaft- oder Verbundsteuer geschaffen:
Dem Bund wurde verfassungsrechtlich ein
Anteil an der Einkommen- und Körper-
schaftsteuer zugebilligt, für den Zeitraum
bis 1958 wurde der Bundesanteil sogar im
Grundgesetz fixiert, danach konnte er im
Zweijahresrhythmus durch einfaches Bun-
desgesetz mit Zustimmung des Bundes-
rates verändert werden. Der verfassungs-
rechtliche Anspruch des Bundes auf einen
Teil der Einkommen- und Körperschaft-
steuer und die mehrjährige, nun auf kom-
mende Haushaltsjahre bezogene Rege-
lung ersparten dem Bund das jährliche
nachträgliche Aushandeln von Anteilen
und erhöhten damit seine Planungssicher-
heit erheblich. Wegen des Widerstandes
der Länder vermied man zwar den Begriff
„Gemeinschaft“- oder „Verbundsteuer“,
aber der Sache nach war damit der „klei-
ne Steuerverbund“ verfassungsrechtlich
abgesichert.
Zugleich wurde auch der horizontale Aus-
gleich auf eine dauerhafte Grundlage ge-
stellt und deutlich intensiviert. Ein unbe-
fristetes Finanzausgleichsgesetz anstelle
der früheren mit ein- oder zweijähriger
Geltungsdauer reduzierte die Unsicher-
heiten über die Finanzentwicklung und
ermöglichte den Ländern eine stetigere
Haushaltsplanung. Zugleich wurde der
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Länderfinanzausgleich deutlich intensi-
viert (Anhebung der Finanzkraft der fi-
nanzschwachen Länder auf mindestens
88,75 % des Durchschnitts je Einwohner).
Dieser Schritt erschien unabweisbar, weil
der Bund seine konkurrierende Gesetzge-
bungskompetenz sehr umfänglich aus-
schöpfte und zudem die Länder zur Ein-
haltung bundesweit einheitlich anzuwen-
dender Maßstäbe für die öffentliche Auf-
gabenwahrnehmung drängte.3

Doch die überlegene Finanzmacht 
erlaubte es dem Bund, in die Länder
hineinzuregieren

Die Finanzreform von 1955 erfüllte aller-
dings viele der in sie gesetzten Erwartun-
gen nicht. Das Verhältnis von Einnahmen
und Ausgaben der beiden staatlichen
Ebenen entwickelte sich nicht mit der er-
hofften Gleichmäßigkeit. Daher waren
deutliche Verwerfungen bei der Wahr-
nehmung öffentlicher Aufgaben zu ver-
zeichnen. Die Ursachen dafür lagen so-
wohl in der Zuordnung der Steuerquellen
als auch in der föderativen Aufgabentei-
lung. Die Länder erhielten vornehmlich
die Erträge der stark von der Wirtschafts-
entwicklung abhängigen Einkommen-
und Körperschaftsteuer, sie hatten jedoch
die dauerhaften und vergleichsweise
wenig beeinflußbaren Lasten, insbeson-
dere die Personalkosten für die öffentli-
che Verwaltung, Hochschulen und Schu-
len, die Polizei und Justiz zu tragen. Dem
Bund floß die wesentlich stabilere Um-
satzsteuer zu, seine Haushalte waren je-
doch in deutlich geringerem Maß durch
rechtliche und faktische Verpflichtungen
gebunden und damit sehr viel flexibler als
die der Länder. Eine gleichmäßige Erfül-
lung der öffentlichen Aufgaben war
daher nicht gewährleistet. Für die Länder,
insbesondere die schwächeren unter
ihnen, wurde es immer schwieriger, den
ihnen obliegenden Aufgaben ohne un-
vertretbare Verschuldung angemessen
nachzukommen, der Bund hingegen
konnte seine nun überlegene Finanz-
macht nutzen, um nach seinen politi-
schen Vorstellungen Aufgaben der Län-
der teilweise zu finanzieren: Typische
Landesaufgaben wie die Agrar- oder
Sportförderung wurden abseits von der
Verfassung vom Bund alimentiert. Im Ein-
zelfall gab es für jede Mitfinanzierung
des Bundes triftige Gründe, im Gesamt-
bild jedoch regierte der Bund in schwer
erträglicher Weise in die Länder und
deren Haushalte hinein und steuerte
damit die Landespolitik (Goldener Zügel).
Zugleich wurden tendenziell Aufgaben,
deren Erfüllung der Bund nicht förderte,
vernachlässigt.
Die angestrebte Vereinfachung der fö-
deralen Finanzbezeichnungen und da-
durch eine Reduzierung ihrer Konflikt-
trächtigkeit wurde durch die Finanzre-
form 1955 in einem nur geringen Maß er-
reicht. Gerade die unterschiedliche Ent-
wicklung sowohl von Einnahmen als auch
Ausgaben bei Bund und Ländern ließ ins-
besondere die Auseinandersetzungen um
die vertikale Steuerverteilung zuneh-
mend schwieriger und konfliktreicher
werden.

Die Installierung des 
„kooperativen Föderalismus“ 
durch die Finanzreform von 1969

Aus den dargestellten Problemen der
bundesstaatlichen Finanzordnung der
späten 50er und frühen 60er Jahre erga-
ben sich die Ziele der Finanzreform von
1969. Es galt
● die problematische Finanzierung von

Landesaufgaben durch den Bund zu 
beseitigen und durch klar geregelte
und überschaubare Gemeinschaftsauf-
gaben und finanzielle Beteiligungen
des Bundes an bestimmten Landesauf-
gaben zu ersetzen,

● die Steuerentwicklung bei Bund und
Ländern durch einen „großen Steuer-
verbund“ gleichmäßiger zu gestalten,

● und schließlich die Leistungsfähigkeit
der finanzschwachen Länder durch
einen intensivierten Finanzausgleich
besser zu sichern und das System zu ver-
einfachen.

Unter dem Stichwort „kooperativer Fö-
deralismus“ strebte die Reform ein ver-
stärktes Zusammenwirken von Bund und
Ländern bei ihrer Aufgabenwahrneh-
mung an. Konkret hieß das, daß Landes-
aufgaben, bei denen ein bundesstaat-
liches Interesse an einer gleichmäßigen
Wahrnehmung bestand und die die Län-
der überforderten, zukünftig gemein-
schaftlich geplant und finanziert werden
sollten. Die Umsetzung blieb den Ländern
vorbehalten. Erreicht werden sollten so-
wohl eine effizientere staatliche Aufga-
benwahrnehmung als auch ein interregio-
naler Ausgleich zugunsten der schwäche-
ren Länder über den Landerfinanzaus-
gleich hinaus.
Bund und Länder verständigten sich dar-
auf, den Neu- und Ausbau von Hochschu-
len einschließlich der Hochschulkliniken,
die Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur sowie der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes nach bestimmten
Regeln gemeinschaftlich vorzunehmen
(Art. 91 a GG). Außerdem wurde der ge-
meinschaftlichen Planung und Förderung
von wissenschaftlichen Forschungseinrich-
tungen und von Forschungsvorhaben von
überregionaler 
Bedeutung eine verfassungsrechtliche
Grundlage gegeben (Art. 91 b GG).
Die finanzielle Beteiligung des Bundes an
weiteren Landesaufgaben – hier ohne
Beteiligung an der Planung dieser Aufga-
ben – wurde zudem aus der rechtlichen
Grauzone herausgeführt und auf eine ver-
fassungsmäßige Grundlage gestellt. Be-
stimmt wurde, daß Geldleistungsgesetze
des Bundes, die von den Ländern ausge-
führt werden, vom Bund ganz oder teil-
weise finanziert werden können (Art.
104a Abs. 3 GG). Außerdem wurde die
Möglichkeit geschaffen, daß sich der Bund
unter bestimmten, allerdings sehr weit 
definierten Voraussetzungen an bedeut-
samen Investitionen der Länder und Ge-
meinden (z. B. Krankenhausbau, öffent-
licher Personennahverkehr usw.) betei-
ligen kann (Art. 104 a Abs. 4 GG). Auch
hier standen sowohl Effizienz- als auch
Ausgleichsgedanken im Vordergrund der
Überlegungen. Bei den in vielen Fällen 
sozialpolitisch motivierten Geldleistungs-

gesetzen (Art. 104 a Abs. 3 GG) ging es
darum, durch die Beteiligung des Bundes
die negative Belastungswirkung abzumil-
dern. In der Regel sind gerade die Sozial-
ausgaben in den wirtschaftlich schwäche-
ren Ländern höher als in den stärkeren,
wodurch tendenziell das interregionale
Gefälle verstärkt wird. Die Investitionshil-
fen des Bundes (Art. 104 a Abs. 4 GG) soll-
ten der Sicherung des gesamtwirtschaftli-
chen Gleichgewichts und der Förderung
des wirtschaftlichen Wachstums, konkret
der Konjunktursteuerung, wie auch dem
Ausgleich unterschiedlicher Wirtschafts-
kraft unter den Regionen dienen. Die Län-
der und Gemeinden, in deren Kompetenz
der weitaus größte Teil der öffentlichen
Investitionen fällt, waren insbesondere
während Rezessionen kaum in der Lage,
die damals angestrebte antizyklische 
Finanz- und Haushaltspolitik zu betreiben.
Daher erschien eine finanzpolitische Bun-
deskompetenz notwendig, um insbeson-
dere auch die finanzschwachen Länder an
einer „konzertierten“, d.h. zwischen Bund
und Ländern abgestimmten Finanz- und
Wirtschaftspolitik teilnehmen zu lassen.
Im Sinne des Ausgleichsgedankens sollte
es dem Bund gestattet sein, struktur-
schwache oder andere Problemregionen,
z. B. mit hoher Arbeitslosigkeit oder un-
terdurchschnittlichem Wirtschaftswachs-
tum, besonders zu fördern.

Der große Steuerverbund

Im Bereich der vertikalen Steuervertei-
lung wurde der große Steuerverbund ge-
schaffen. Die Einkommen- und Körper-
schaftsteuer, die bereits seit der Finanz-
reform von 1955 faktisch eine Verbund-
steuer war, und die Umsatzsteuer wurden
Gemeinschaftsteuern, die Bund und Län-
dern gemeinsam zustanden, soweit sie
nicht den Gemeinden zugewiesen wur-
den. Für die übrigen Steuern wurde im
wesentlichen das hergebrachte Trenn-
system beibehalten. Die Einkommen- und
Körperschaftsteuer teilen sich aufgrund
der Vorschriften des Grundgesetzes (Art.
106 Abs. 3 GG) Bund und Länder – nach
Abzug des Gemeindeanteils an der Ein-
kommensteuer in Höhe von z.Zt. 15 %
des Aufkommens – hälftig. Die Umsatz-
steuer wurde das variable Element im
Rahmen der Steuerverteilung. Die Auftei-
lung erfolgt nach der Grundsätzen einer
gleichmäßigen Deckung der notwendi-
gen Ausgaben von Bund und Ländern,
eines angemessenen Ausgleichs, der Ver-
meidung einer Überlastung der Steuer-
pflichtigen und unter Wahrung der Ein-
heitlichkeit der Lebensverhältnisse im
Bundesgebiet (Art. 106 Abs. 3 GG). Bis zur
Eingliederung der neuen Länder in das Fi-
nanzausgleichssystem des Grundgesetzes
1995 erhielt der Bund etwa zwei Drittel
des Umsatzsteueraufkommens, die Län-
der ein Drittel. Aufgrund der besonderen
Finanzschwäche der ostdeutschen Länder
und einer Veränderung des Verfahrens
der Kindergeldzahlungen beläuft sich seit
1996 der Länderanteil auf knapp die Hälf-
te (49,5 %) des Umsatzsteueraufkom-
mens.
Im bundesstaatlichen Finanzausgleichs-
system wird zudem die Gewerbesteuer
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(eine Realsteuer) teilweise ähnlich wie
eine Gemeinschaftsteuer behandelt. Zur
Stabilisierung und zum Ausgleich des Ge-
meindesteueraufkommens wurden im
Rahmen der Gemeindefinanzreform von
1969 Bund und Länder durch die Gewer-
besteuerumlage an deren Aufkommen
beteiligt, die Gemeinden erhielten als
Ausgleich den bereits erwähnten 15-pro-
zentigen Anteil an der Einkommen- und
Körperschaftsteuer.

Durch den großen Steuerverbund – 
die Gemeinschaftsteuern umfassen etwa
75 % des gesamten Steueraufkommens –,
durch die Beteiligung von beiden staat-
lichen Ebene an den zwei großen, jedoch
unterschiedlich auf wirtschaftliche Ent-
wicklungen reagierenden Steuern sollte
eine gleichmäßige Steuerentwicklung bei
Bund und Ländern erreicht werden. Zu-
gleich sollte durch die Einbeziehung der
Umsatzsteuer in den Steuerverbund, die
Zuweisung von bis zu einem Viertel des
Länderanteils an die besonders finanz-
schwachen Länder (Art. 107 Abs. 1 Satz 4,
2. Halbsatz GG) und die Verteilung des
übrigen Länderanteils nach Einwohnern
bereits im Rahmen der vertikalen Steuer-
verteilung der Ausgleich unter den Länder
befördert werden. 

Das Prinzip des örtlichen Auf-
kommens wurde beibehalten

Bei der Steuerverteilung unter den Län-
dern wurde – mit der erwähnten Ausnah-
me des Länderanteils an der Umsatzsteuer
– das hergebrachte Prinzip des örtlichen
Aufkommens beibehalten: die Länder er-
hielten die Erträge der Landessteuern und
des Länderanteils der Einkommen- und
Körperschaftsteuer, die von ihren jeweili-
gen Finanzbehörden eingenommen wur-
den. Um Verzerrungen durch die Erhe-
bungsverfahren zu korrigieren, wurde
eine Steuerzerlegung eingeführt. Der
Landesanteil an der Lohnsteuer wird ge-
nerell dem Land zugewiesen, in dem der
steuerpflichtige Arbeitnehmer wohnt. Re-
levant wird diese Bestimmung im Fall von
Arbeitnehmern, die in einem anderen
Land wohnen als sie arbeiten (Pendler),
sowie in Fällen von zentraler Lohnabrech-
nung und Lohnsteuerabführung bei
großen Unternehmen und Behörden. Zer-
legt wird auch der Länderanteil der Kör-
perschaftsteuer großer Unternehmen, die
in mehreren Ländern Niederlassungen 
unterhalten. Die Steuerzerlegung ist
damit keine Maßnahme, die die Steuer-
verteilung nach dem örtlichen Aufkom-
men modifiziert, sondern lediglich eine,
die erhebungstechnische Fehlleitungen
korrigiert.
Modifiziert wird die originäre Verteilung
des Steueraufkommens durch den hori-
zontalen Finanzausgleich. Durch die Re-
gelungen der Finanzreform 1969 wurde
der horizontale Ausgleich insgesamt in-
tensiviert, zugleich aber auch der Länder-
finanzausgleich im engeren Sinn entla-
stet. Durch den großen Steuerverbund
wurden die Finanzkraftunterschiede
unter den Ländern vermindert, weil sie
einen größeren Teil der regional unter-
schiedlich streuenden Einkommen- und

Körperschaftsteuer an den Bund abtraten,
weil für den Länderanteil eine Steuerzer-
legung eingeführt wurde und weil die
Länder an der Umsatzsteuer, die im we-
sentlichen nach Einwohnern verteilt
wurde, partizipierten. Zudem wurde der
Länderfinanzausgleich durch Umsatz-
steuerausgleich nach Art. 107 Abs. 1 Satz
4, 2. Halbsatz GG entlastet. Danach erhal-
ten diejenigen Länder, deren Steuerauf-
kommen aus den Landessteuern und dem
Länderanteil an der Einkommen- und Kör-
perschaftsteuer unter 92 % des Durch-
schnitts je Einwohner liegt, Zuschüsse in
Höhe der Fehlbeträge an 92 % des Durch-
schnitts.4 Zugleich wurde er intensiviert,
indem durch ihn die Finanzkraft der fi-
nanzschwachen Länder auf mindestens
95 % des Durchschnitts je Einwohner auf-
gefüllt wurde.5 Zusätzlich konnten 1970
die schwachen Länder durchsetzen, daß
ihnen der Bund (wieder)*  Bundesergän-
zungszuweisungen (Art 107 Abs. 2 Satz 3
GG) gewährt. Im Grundsatz hatte der
Bund seit 1949 (Art. 106 Abs. 3 GG i.d.F. 23.
5. 1949) diese Möglichkeit, jedoch be-
trachteten Bund Länder den horizontalen
Ausgleich lange als ausschließliche Ange-
legenheit der Länder, an der sich der Bund
nicht beteiligte.

Die Ergänzungszuweisungen des
Bundes belaufen sich inzwischen auf
25 Mrd DM

Die Bundesergänzungszuweiseungen ge-
wannen eine unerwartete Dynamik. 1970
und 1971 belief sich ihr Volumen auf le-
diglich jeweils 100 Millionen DM, 1972
und 1973 bereits auf 550 Millionen DM.
1974 wurden sie dynamisiert und auf 
1,5 % des Umsatzsteueraufkommens fest-

geschrieben, für die Jahre 1988 bis 1994
wurden sie auf 2 % des Umsatzsteuerauf-
kommens, jeweils zahlbar aus dem Anteil
des Bundes, erhöht. Seit 1995 sind sie vom
Umsatzsteueraufkommen abgekoppelt
und an die Fehlbeträge der finanzschwa-
chen Länder an den Durchschnitt gebun-
den. Die ausgleichsberechtigten Länder
erhalten 90 % der an den Durchschnitt
fehlenden Finanzkraft, wodurch den fi-
nanzschwachen Ländern eine Min-
destausstattung von 99,5 % des Durch-
schnitts6 garantiert ist. Außerdem wur-
den Bundesergänzungszuweisungen für
verschiedenartige Belastungen – über-
proportionale Kosten der politischen
Führung in kleinen Ländern, teilungsbe-
dingte Sonderlasten der neuen Länder,
Sanierungshilfen für die Haushalte von
Bremen und Saarland – gewährt. Ihre Ge-
samtsumme stieg von 100 Millionen DM
1970 auf 750 Millionen DM 1974 und wei-
ter bis auf 2,7 Mrd. DM 1989.7 Im Jahre
1995 stiegen die Ergänzungszuweisun-
gen im wesentlichen aufgrund der Einbe-
ziehung der neuen Länder und wegen
der Sonderzuweisungen an sie auf gut 25
Mrd. DM, dazu kamen weitere Finanzhil-
fen an die ostdeutschen Länder in Höhe
von 6,6 Mrd DM. 

Eine Verlagerung vom horizontalen
Finanzausgleich zu den vertikalen
Leistungen des Bundes

Der Länderfinanzausgleich, das eigent-
liche Kernstück des horizontalen Aus-
gleichs, nahm von 1970 bis 1989 von 1,2
Mrd. DM auf 3,5 Mrd. DM zu. 1995 er-
reichte er dann die Summe von 11,2 Mrd.
DM, von denen rund 9,7 Mrd. DM den
neuen und 1,5 Mrd. DM den finanzschwa-
chen alten Ländern zugute kamen. Diese
Zahlen, in welcher Abgrenzung sie auch
immer genommen werden, belegen im
Hinblick auf die alten Länder zweierlei:
nämlich – gemessen an der Steuerent-
wicklung von Ländern (und Gemeinden) –
ein relatives Schrumpfen der Transferlei-
stungen im Länderfinanzausgleich und
eine Verlagerung der Ausgleichsfunktio-
nen vom traditionellen Länderfinanzaus-
gleich hin zu vertikalen Leistungen des
Bundes. Die von Politik und Wissenschaft
vielfach kritisierte Aufblähung des Finan-
zausgleichs hat – wie hier zu erkennen ist
– wenig mit der wirtschaftlichen Entwick-
lung in den alten Ländern, sehr viel aber
mit der deutschen Einheit zu tun. Ange-
sichts dieser Entwicklung stellt sich die
Frage, ob es sinnvoll ist, an dem tradier-
ten Leitbild des Länderfinanzausgleichs
festzuhalten, oder ob man sich – auch im
Interesse der „Zahlerländer“ – nicht stär-
ker auf einen vertikalen Ausgleich mit
horizontalen Effekten hin orientieren
sollte.

Die Lohnsteuer ist Bestandteil der Ein-
kommensteuer, sie wird vom Arbeit-
geber an sein zuständiges Finanzamt
abgeführt. Lohnsteuerpflichtig ist je-
doch der Arbeitnehmer, dessen Steuer-
pflicht an seinem Wohnort entsteht.
Deshalb muß dafür Sorge getragen
werden, daß der Landesanteil der
Lohnsteuer dem Wohnsitzland des Ar-
beitnehmers, der kommunale Anteil
seinem Wohnort zufließt. Dieses ge-
schieht durch pauschalierte Verrech-
nungen zwischen den Finanzverwal-
tungen.
Diese Bestimmung ist nicht unproble-
matisch: Die Einkommensteuer von
Personen, die in einem Land arbeiten
und dessen öffentliche Einrichtungen
nutzen, aber in einem anderen woh-
nen, fließt ausschließlich in das Wohn-
sitzland. Besondere Relevanz hat die-
ses Problem bei den Stadtstaaten.
Große Unternehmen, die in mehreren
Ländern Niederlassungen betreiben,
wie die Großbanken, Automobilher-
steller oder Chemiekonzerne, aber
auch öffentliche Einrichtungen wie die
Bundeswehr, haben oftmals eine zen-
trale Lohnabrechnung und führen die
Lohnsteuer am Ort der Abrechnung
ab.

Der Länderanteil der Körperschaft-
steuer großer Unternehmen, die in
mehreren Ländern Niederlassungen
betreiben, wird nach Maßgabe der
Wertschöpfung auf die einzelnen Län-
der verteilt.
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Eine vorläufige Bilanz nach sechs
Jahren deutscher Einheit fällt
ambivalent aus

Eine Bilanz des bundesstaatlichen Finanz-
ausgleichs aus heutiger Sicht fällt ambiva-
lent aus. Die Auseinandersetzungen um
Finanzverfassung und Finanzausgleich
waren immer heftig und langwierig. Der
Parlamentarische Rat hinterließ ein Provi-
sorium. In den 50er Jahren konnten
Finanzausgleichsregelungen meist erst
nach Abschluß des Haushaltsjahres verab-
schiedet werden. Die Finanzreform von
1955 erfüllte die in sie gesetzten Erwar-
tungen nicht. Eine neue Finanzreform
kündigte Bundeskanzler Adenauer in sei-
ner letzten Regierungserklärung 1961 an,
1969 wurde sie verabschiedet. Beide Fi-
nanzreformen sanktionierten und syste-
matisierten eher längerfristige Entwick-
lungen, als daß sie Weichen neu gestellt
hätten: Wesentliche Kehrtwenden haben
bisher nicht stattgefunden, auch in der
Zukunft sind sie eher unwahrscheinlich.
Nimmt man die Auseinandersetzungen
und Entwicklungstendenzen der 80er und
90er Jahre hinzu, so sind zwei Feststellun-
gen sicherlich nicht ganz falsch: erstens, es
gibt kaum ein konfliktreicheres und
schwieriger zu befriedendes Politikfeld in
der deutschen Innenpolitik, und zweitens,
trotz hoher Konfliktintensität und trotz
zahlreicher Anpassungsleistungen ist die
Entwicklung insgesamt durch hohe Konti-
nuität geprägt.
Trotz konfliktreicher Auseinandersetzun-
gen und wenig struktureller Änderung
wird man der Finanzverfassung und dem
Finanzausgleichssystem Erfolge nicht ab-
sprechen können. Vor der deutschen Ein-
heit hatte die Bundesrepublik als Bundes-
staat einen Grad an Homogenität der Ver-
sorgung mit öffentlichen Gütern erreicht
wie wenige vergleichbare unitarische
Staaten. Durch die Instrumente der Fi-
nanzverfassung wurde verhindert, daß
schwache Regionen wirklich arm und von
der wirtschaftlichen Entwicklung abge-
koppelt wurden. Auch beim Aufbau der
neuen Länder hat sie sich im wesentlichen
bewährt. Die Finanzverfassungsreform
von 1969 hat sich entgegen vielfach ande-
ren Erwartungen aIs geeignete Grundlage
zur Einbeziehung der neuen Länder in die
Finanzverfassung des Grundgesetzes er-
wiesen. Läßt man einmal die politischen
Ankündigungen während des Vereini-
gungsprozesses außer acht, erinnert sich
statt dessen an die reale Ausgangslage
1990, dann hat sich angesichts des Erreich-
ten – bei allen Problemen und Fehlern im
Detail – die föderative Strategie vermut-
lich als effizienter erwiesen als mögliche
zentralistische Alternativen. Die politische
Stabilität der Bundesrepublik ist zu einem
nicht geringen Teil auf die Leistungen 
der Finanzverfassung zurückzuführen.  

Schuldenmachen wird prämiert

Gleichwohl hat das System falsche Anreize
entwickelt. Die Umsatzsteuerverteilung
zwischen Bund und Ländern nach dem
Deckungsquotenverfahren prämiert das
Schuldenmachen, die Abschöpfungs- und
Auffüllungsquoten im horizontalen Aus-

gleich bieten wenig Anlaß, sich um eine
Erhöhung der Steuererträge zu bemühen,
und schließlich hat man in einem der öst-
lichen Bundesländer aus den Ausführun-
gen des Bundesverfassungsgerichts in sei-
nem Urteil von 1992 zur extremen Haus-
haltsnotlage von Bremen und dem Saar-
land den Schluß gezogen, daß die
Grundsätze, die diese Finanzhilfen be-
gründen, „in noch viel größerem Maße
für die neuen Länder“ gelten. Im Verhält-
nis der Länder untereinander bestehen
insbesondere für die kleineren und -– ge-
messen an den Maßstäben des Finanzaus-
gleichssystems – schwächeren Länder An-
reize zum „Trittbrettfahren“. Die Ge-
schichte des bundesstaatlichen Finanzaus-
gleichs kennt zahlreiche Beispiele, in
denen kleine und schwache Länder ihre
Stimmen im Bundesrat regelrecht „ver-
kauften“. Der Modernisierungsdruck ist
für kleine Länder, deren Finanzkraft in er-
ster Linie von ihrer Stellung im Finanzaus-
gleichssystem abhängt, geringer als für
andere Länder. Trotz dieser berechtigten
Kritik an den Strukturen der Finanzverfas-
sung darf allerdings nicht übersehen wer-
den, daß im Regelfall andere Gesichts-
punkte, z.B. erfolgreiche Industrieansied-
lungen und Schaffung von Arbeitsplätzen,
politische Entscheidungen sehr viel stärker
beeinflussen als (falsche) Anreize im Fi-
nanzausgleichssystem.
Gegen das bestehende Finanzausgleichs-
system wird zudem eingewandt, daß sich
infolge mangelnder ökonomischer Anrei-
ze die Strukturen zwischen armen und rei-
chen Ländern kaum verändert hätten.
Tatsächlich konnten nur drei Länder
während der letzten 50 Jahre eine deut-
liche Positionsverbesserung erzielen: Bay-
ern, das in den 50er und 60er Jahren das
„reichste“ unter den armen Ländern war,
stieg in die Liga der „reichen“ Länder auf.
Schleswig-Holstein, in den 50er Jahren das
mit weitem Abstand schwächste Land, hat
heute etwa den Durchschnitt erreicht.
Unter den besser gestellten hat sich Hes-
sen merklich verbessert und ist heute das
„reichste“ Land.

Die Ursachen unterschiedlicher
Leistungskraft durch den
Finanzausgleich nicht behoben 

Mit dieser Entwicklung ging die Konzen-
tration der Lasten des Länderfinanzaus-
gleich auf immer weniger Länder einher.
Im Jahr 1970, als die Finanzreform von
1969 in Kraft trat, teilten sich vier Länder –
Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen
und Nordrhein-Westfalen – die Einzahlun-
gen relativ gleichmäßig, zum Ende der
alten Bundesrepublik waren es im wesent-
lichen noch zwei: Baden-Württemberg
und Hessen. In der neuen Bundesrepublik
sind es fünf von nun sechzehn, die seit
1995 regelmäßig Beiträge leisten. Es sind
die vier, die sich bereits 1970 die Lasten
des Länderfinanzausgleichs teilten, hinzu-
getreten ist Bayern: die Strukturen haben
sich in den letzten 30 Jahren also kaum
verändert. Damit wurde eines der Ziele
der Finanzreform von 1969, nämlich eine
Angleichung der Leistungsfähigkeit der
Länder, nur sehr bedingt erreicht. Ange-
sichts des Verhältnisses von fünf Zahler-

und zehn Empfängerländern besteht
heute die Gefahr, daß auf Dauer die Ba-
lance zwischen zahlenden und empfan-
genden Ländern gestört wird: Durch ein
Verteilungssystem, das von einer Seite do-
miniert wird, könnten sich unerwünschte
Schieflagen zu Lasten der Minderheit
herausbilden. Denn die Leistungen, die
die ausgleichspflichtigen Länder im
Länderfinanzausgleich zu erbringen
haben, werden nicht nach deren Lei-
stungsfähigkeit, sondern in erster Linie
durch die Fehlbeträge der ausgleichsbe-
rechtigten Länder bestimmt.
Strategisch steckt der Finanzausgleich in
einem Dilemma: Einerseits soll er die ne-
gativen Folgen unterschiedlicher Lei-
stungskraft abfedern, andererseits aber ist
er nicht in der Lage, deren Ursachen hin-
reichend zu beheben. Tendenziell steigt
der notwendige finanzielle Einsatz, um
die Kluft zwischen den leistungsstarken
und leistungsschwachen Ländern zu
schließen. Die starken Länder haben ver-
gleichsweise günstige Möglichkeiten, ihre
Positionen durch öffentliche Investitionen
zu verbessern. Für die schwachen Länder
wird es hingegen immer schwieriger,
wenn nicht unmöglich, ihren Aufgaben
ohne eine übermäßige Verschuldung ge-
recht zu werden.8

Die Botschaft der Klage von
Baden-Württemberg und Bayern
ist angekommen

Die permanenten Auseinandersetzungen
um den Finanzausgleich, aber auch die
bundesstaatliche Finanzverfassung selbst,
geben vielerlei Anlaß zu Kritik aus Wissen-
schaft und Politik. Auf der politischen
Ebene verlangten kurz vor der deutschen
Einheit die (westdeutschen) Ministerpräsi-
denten eine Überprüfung und Revision
der Finanzverfassung mit dem Ziel einer
Stärkung der Länder. Dieses wurde zwar
als Auftrag in den Einigungsvertrag 
übernommen, jedoch wurde er weder von
der Gemeinsamen Verfassungsreform-
kommission von Bundestag und Bundes-
rat noch im Rahmen der Solidarpaktver-
handlungen von den Finanzministern um-
gesetzt.
Ein neuer Anstoß für die Reformdiskus-
sion ging von Klagen der Länder Baden-
Württemberg und Bayern vor dem Bun-
desverfassungsgericht aus. Ein wesentli-
ches Ziel ihrer Klagen ist ein verbesserter
Schutz der Zahlerländer vor einer Über-
lastung durch die Ansprüche der Empfän-
gerländer. Ohne die weiteren Erfolgsaus-
sichten hier diskutieren zu wollen, können
die beiden Länder bereits jetzt als Erfolg
verbuchen, daß die angeschnittenen Pro-
bleme mittlerweile von der Politik auf-
gegriffen wurden. Im Rahmen der Koali-
tionsvereinbarung der Bundesregierung
unter Gerhard Schröder wurde vereinbart,
eine Enquetekommission einzuberufen,
die Vorschläge für eine Revision der Fi-
nanzverfassung und des Finanzausgleichs
erarbeiten soll. Die Ministerpräsidenten
der Länder verlangten auf ihrer Jah-
reskonferenz vom 2. bis 4. Dezember 1998
eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die Vor-
schläge zur Modernisierung der bun-
desstaatlichen Ordnung insgesamt ent-
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wickeln soll.  Auf der Konferenz der Re-
gierungschefs von Bund und Ländern am
17. Dezember 1998 wurde die Einrichtung
eines gemeinsamen Ausschusses von Bund
und Ländern vereinbart, der die Möglich-
keiten einer Reform der Finanzverfassung
aufzeigen soll. Sofern in diesem Ausschuß
eine Verständigung über gemeinsame
Ziele erreicht wird, soll eine Verfassungs-
kommission von Bundestag und Bundes-
rat eingesetzt werden, die die nötigen
Grundgesetzänderungen vorbereitet. Die-
ses aufwendige Verfahren wurde ge-
wählt, weil derzeit unter den Ministerprä-
sidenten keine oder nur wenig Überein-
stimmung über die Ziele einer Finanzver-
fassungsreform besteht. Sicher zu sein
scheint, daß eine Totalrevision nicht statt-
finden wird, sondern nur begrenzte An-
passungen möglich sein werden.
Nach dem Diskussionsstand am Jahres-
wechsel 1998/99 scheint eine Reform der
bundesstaatlichen Ordnung und insbeson-
dere der Finanzverfassung für das Jahr
2005 – nach Auslaufen der derzeit gelten-
den Solidarpaktregelungen – möglich. Al-
lerdings wird es nicht einfach werden, ein
mehrheitsfähiges Konzept zu entwickeln.
Die Schwierigkeit besteht darin, daß eine
Reform, die lediglich an der Finanzvertei-
lung ansetzt, zu kurz greift. Voraussetzung
für eine erfolgversprechende Modernisie-
rung der bundesstaatlichen Ordnung ist
eine grundlegende Überprüfung der Auf-
gabenverteilung im Bundesstaat, eine De-
finition dessen, was unter sozialstaatlichen
Gesichtspunkten bundeseinheitlich wahr-
genommen und finanziert werden sollte,
und der Bereiche, die Handlungsspielräu-
me und damit unterschiedliche Lösungen
der Länder erlauben. Erst eine Revision der
Aufgabendefinition mit dem Ziel von
mehr Handlungsspielräumen der Länder
erlaubt eine Veränderung der bestehen-
den Finanzverteilung.

Im europäischen Kontext werden
sich ganz andere Fragen stellen

Obwohl erkennbar ist, daß trotz aller be-
rechtigter Kritik an dem bestehenden 
System eine überzeugende Alternative
derzeit nicht zu erkennen ist, zudem die
politische Mehrheitsbildung vermutlich
sehr schwierig werden wird, erscheint es
denkbar, daß veränderte Rahmenbedin-
gungen gleichsam auf einen Paradigmen-

wechsel drängen. Zur Zeit der drei wich-
tigsten Entscheidungssituationen – bei der
Formulierung des Grundgesetzes 1948/49,
bei der Finanzreform 1969 und bei den
Verhandlungen über die Eingliederung
der neuen Länder in die Finanzordnung
des Grundgesetzes 1992/93 – standen 
Gesichtspunkte des interregionalen Aus-
gleichs im Vordergrund der Überlegun-
gen. 1948/49 ging es um das gemeinsame
Bewältigen der Nachkriegsnot, 1968/69
um die Konzertierung des Handelns von
Bund und Ländern mit dem Ziel einer An-
gleichung der Lebensverhältnisse im Bun-
desgebiet und 1992/93 um den Anspruch
der ostdeutschen Bürger auf eine Gleich-
stellung mit ihren westdeutschen Lands-
leuten. Soweit erkennbar, stellen sich in
den nächsten Jahren andere Fragen. Zwar
bleibt die Herstellung der „inneren Ein-
heit“ sicherlich noch für viele Jahre eine
Aufgabe von außerordentlicher Prioriät,
darüber hinaus aber sind in einem Europa
ohne Grenzen Einheitlichkeitsvorstellun-
gen, die im geschlossenen Nationalstaat
ihre Berechtigung haben mochten, kaum
noch vermittelbar. Es fällt schwer zu be-
gründen, warum Dinge von Flensburg bis
Konstanz und Aachen bis Görlitz einheit-
lich geregelt werden sollen, wenn jeweils
wenige Kilometer weiter andere Lösun-
gen möglich sind. Das heißt aber vor
allem, daß der Bund auf seine politische
Steuerungsmöglichkeit verzichtet oder sie
nur zurückhaltend nutzt, damit das im eu-
ropäischen Kontext von deutsche Seite
immer wieder betonte Subsidiaritätsprin-
zip auch innerstaatlich beachtet wird und
den Ländern mehr Spielräume zur eigen-
ständigen politischen Gestaltung überlas-
sen bleiben. Ob der Bund dazu bereit ist,
bleibt abzuwarten.

Anmerkungen

1) „Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, so-
weit dieses Grundgesetz nicht dem Bunde Gesetzge-
bungsbefugnisse verleiht.“

2) Die Angaben in Prozent des Durchschnitts der Fi-
nanzkraft in Abgrenzung des Finanzausgleichsgeset-
zes sind nicht gleichzusetzen mit den realen Steuer-
einnahmen der Länder – auch wenn in der öffent-
lichen Diskussion immer wieder so getan wird. In den
Finanzkraftzahlen der Länder wurden bis 1955 die
Steuereinnahmen der Gemeinden gar nicht, seit dem
zur Hälfte berücksichtigt. Außerdem wird die Zahl
der Einwohner der Stadtstaaten mit 135 % gewichtet
(„veredelt“) und werden bestimmte Lasten (heute
nur noch Lasten für Seehäfen) von den Steuereinnah-
men der Länder abgezogen. In der Tendenz kommen
diese Modifikationen eher den finanzstarken als 
finanzschwachen Ländern zugute.

3) Der Bundesinnenminister strebte zu Beginn der 50er
Jahre sogar eine Verfassungsänderung an, die es dem
Bund erlaubt hätte, eine bundeseinheitliche Gemein-
deordnung durch Bundesgesetz zu schaffen. Begrün-
det wurde diese Initiative damit, daß nur so eine ein-
heitliche Ausführung von Bundesgesetzen gewähr-
leistet werden könne. Die Initiative scheiterte früh-
zeitig am sich abzeichnenden Widerstand der Länder.

4) Diese Bestimmung hatte vor der deutschen Einheit
und der Einbeziehung der neuen Länder in die Fi-
nanzverfassung des GG zum 1. 1. 1995 eine eher un-
tergordnete Bedeutung. Seit 1995 wird diese „Schie-
ne“ genutzt, um den vereinbarten Bundesanteil zur
Hebung der Finanzkraft der neuen Länder (7 Pro-
zentpunkte des Umsatzsteueraufkommens) in die
Kassen der neuen Länder zu transferieren.

5) Die Berechnungen des Umsatzsteuerausgleichs er-
folgt auf einer anderen Grundlage als die des Län-
derfinanzausgleichs, deshalb sind die Zahlen „92 %“
und „95 %“ nicht ohne weiteres vergleichbar. Beim
Umsatzsteuerausgleich wird mit realen Einwohnern
und nur den genannten Steuereinnahmen gerech-
net, bei dem Länderfinanzausgleich werden „ver-
edelte“ Einwohner der Stadtstaaten, die Hälfte der
Gemeindesteuern, weitere Einnahmen und die La-
sten für Seehäfen berücksichtigt.

6) Nach Berechnungen des DIW (Berlin) bedeuten diese
99,5 % der Finanzkraftmeßzahl im Fall der finanz-
schwächsten Länder, d.h. der ostdeutschen, real etwa
95 % der durchschnittlichen Steuereinnahmen pro
Einwohner (vgl. Anm. 2).

7) Zu den Referenzjahren: 1970 war das erste Haushalts-
jahr nach der Finanzreform von 1969, 1989 das letzte
vor der deutschen Wiedervereinigung. Die Zahlen ab
1990 sind mit den vorherigen wegen der Übergangs-
regelungen bis 1994, die teilweise Verfassungsbe-
stimmungen befristet außer Kraft setzten, und der
Auswirkung der Lasten der Einheit auf die Finanzen
von Bund und Ländern mit den Vorjahren nicht zu
vergleichen. Die neuen Länder wurden zum 1. 1. 1995
in den bundesstaatlichen Finanzausgleich einbezo-
gen.

8) Die unterschiedlichen Möglichkeiten von „armen“
und „reichen“ Ländern zu wirtschaftsfördernden 
Investitionen werden deutlich, wenn man die Ein-
nahmen in Relation zu den Ausgabeverpflichtungen
setzt: Unterstellt man eine reale Spanne der Steuer-
kraft (Länder und Gemeinden) von ca. 95 bis 104%
des Durchschnitts sowie eine Bindung der Landes-
haushalte von ca. 90 bis 95 % ihrer Einnahmen durch
Gehälter, Zinsen, Leistungsgesetze etc., dann ist zu er-
kennen, daß die nach Finanzausgleich verbleibenden
Steuerkraftunterschiede im Hinblick auf eigenfinan-
zierte öffentliche Investitionen erheblich sind.

*) Bereits 1968 und 1969 gewährte der Bund Bundes-
ergänzungszuweisungen, lehnte es aber ursprünglich
ab, sie nach der Finanzreform zu verlängern.
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Die von der Staatsrechtslehre postulierte
alleinige Zuständigkeit des Gesamtstaa-
tes für den Bereich der internationalen
Beziehungen ist von der Realität längst
überholt, in Deutschland wie anderswo
auch. In vielfältigen Formen und mit be-
trächtlichem Aufwand treten die Bundes-
länder als außenpolitische Akteure auf,
unterhalten z. B. quasi „Botschaften“,
nicht nur in Brüssel. Sie betreiben über die
eigenen Grenzen hinweg Wirtschaftsför-
derung, Entwicklungspolitik, Kulturpoli-
tik, schließen Abkommen mit benachbar-
ten wie mit fernen Regionen. Das ge-
schieht in Kooperation mit dem Bund, in
Konkurrenz, gelegentlich auch im Kon-
flikt. Mitwirkungsansprüche der Länder
an der „Außen“politik des Bundes sind
vielfach bereits rechtlich fixiert, beson-
ders wenn es um Materien geht, für die
innerstaatlich die Länder zuständig sind.
Am ausgeprägtesten ist das im Bereich
der Europapolitik zu sehen, wie der neu-
geschaffene Artikel 23 des Grundgesetzes
zeigt. Wie im Binnenverhältnis des deut-
schen Föderalismus insgesamt, sind es
auch hier die Länderexekutiven, die vom
Bedeutungszuwachs profitieren, nicht
aber die Länderparlamente. Red.

Auf dem internationalen Parkett mit
rund 130 Vertretungen sehr präsent

Weltweit unterhalten die deutschen Län-
der ca. 130 Vertretungen und Büros, die
primär wirtschaftlichen Zwecken wie der
Standort- und Tourismuswerbung oder
der Produktvermarktung dienen – darun-
ter alleine 21 in den USA. In Norwegen
z. B. existiert ein Schleswig-Holstein-Haus,
in Burgund das Haus Rheinland-Pfalz. Die
Botschaften der Bundesrepublik Deutsch-
land in aller Welt waren alleine 1997 mit
584 Auslandsaufenthalten von Mitglie-
dern deutscher Landesregierungen und 
-parlament befaßt.1

Schon diese knappen Hinweise lassen er-
ahnen, daß die Länder der Bundesrepu-
blik auch über die Europapolitik hinaus
auf dem internationalen Parkett sehr prä-
sent sind. Anders als die auf Brüssel ge-
richteten Aktivitäten einzelner Minister-
präsidenten findet das sonstige außenpo-
litische Engagement der Länder allerdings
nur selten breitere Beachtung in den Me-
dien. Selbst in der Wissenschaft scheint

das Bewußtsein für die Vielgestaltigkeit
des Untersuchungsgegenstandes „Außen-
politik der deutschen Länder“ bisher
äußerst schwach ausgeprägt zu sein:
„Daß die Bundesländer verstärkt außen-
politische Neigungen entdecken, ist be-
kannt. Erforscht wird – oft aus einer juri-
stischen Perspektive – primär ihre Beteili-
gung an der Europapolitik. Einen umfas-
senden Überblick über die Breite der
außenpolitikrelevanten Aktivitäten der
Länder gibt es dagegen nicht.“2

Ein Grund für die sehr selektive Wahrneh-
mung auswärtiger Länderaktivitäten in
Wissenschaft und Öffentlichkeit könnte
darin liegen, daß das deutsche Föderalis-
mus-Verständnis stark von der Staatsrechts-
lehre geprägt ist.3 Gerade dort 
herrscht aber unverändert die Überzeu-
gung vor, daß „die mehrstufige Staatlich-

keit des Bundesstaates nach außen hin sou-
verän und impermeabel“4 zu bleiben hat.
Traditionell wird die Alleinzuständigkeit
des Gesamtstaates für die Außenpolitik
sogar als wesensbestimmendes Merkmal
jedes Bundesstaates gesehen, das ihn vom
bloßen Staatenbund abgrenzt. Auch die in
der deutschen Verfassungslehre mehrheit-
lich vertretene Interpretation von Artikel
32 des Grundgesetzes (GG) zur Kompetenz-
verteilung zwischen Bund und Ländern auf
dem Gebiet der auswärtigen Gewalt deckt
sich mit dieser klassischen Sichtweise. Dies
soll zunächst verdeutlicht werden, in dem
die Inhalte dieser Grundgesetznorm sowie
ihre Auslegung in der herrschenden Lehre
etwas genauer betrachtet werden.

Außenpolitik als „Monopol“ 
des Bundes? Die herrschende Lehre
im Staatsrecht

Der Artikel 32 GG bildet unter den zahlrei-
chen, über den gesamten Verfassungstext
verteilten Einzelregelungen5 für die Kom-
petenzverteilung zwischen Bund und Län-
dern auf dem Gebiet der auswärtigen Ge-
walt die Schlüsselnorm. In seinem ersten
Absatz wird die Pflege der Beziehungen
zu auswärtigen Staaten generell zur
„Sache des Bundes“ erklärt. Art. 32 Abs. 1
GG bildet somit eine explizite verfassungs-
rechtliche Sonderregelung zur grundsätz-
lich im föderativen System der Bundesre-
publik geltenden Kompetenzverteilungs-
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Von Thomas Fischer

Erweiterte verfassungsrechtliche Grundlagen für Europa- und 
außenpolitische Länderaktivitäten seit 1992

Artikel 23 des Grundgesetzes (in Auszügen):

Abs. 1: Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrpublik Deutsch-
land bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechts-
staatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsi-
diarität verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichba-
ren Grundrechtsschutz gewährleistet. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zu-
stimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Für die Begründung der Eu-
ropäischen Union sowie für Änderungen ihrer vertraglichen Grundlagen und ver-
gleichbare Regelungen, durch die diese Grundgesetz seinem Inhalt nach geändert
oder ergänzt wird . . . gilt Art. 79 Abs. 2 und 3.

Abs. 2: In Angelegenheiten der Europäischen Union wirken der Bundestag und
durch den Bundesrat die Länder mit. Die Bundesregierung hat den Bundestag und
den Bundesrat umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu unterrichten.

Abs. 4: Der Bundesrat ist an der Willensbildung des Bundes zu beteiligen, soweit er
an einer entsprechenden innerstaatlichen Maßnahme mitzuwirken hätte oder soweit
die Länder innerstaatlich zuständig sind.

Abs. 5: Soweit in einem Bereich ausschließlicher Zuständigkeiten des Bundes Interes-
sen der Länder berührt sind oder soweit im übrigen der Bund das Recht zur Gesetz-
gebung hat, berücksichtigt die Bundesregierung die Stellungnahme des Bundesrates.
Wenn im Schwerpunkt Gesetzgebungsbefugnisse der Länder, die Einrichtung ihrer
Behörden oder ihre Verwaltungsverfahren betroffen sind, ist bei der Willensbil-
dung des Bundes insoweit die Auffassung des Bundesrates maßgeblich zu berück-
sichtigen . . .

Abs. 6: Wenn im Schwerpunkt auschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder
betroffen sind, soll die Wahrnehmung der Rechte, die der Bundesrepublik Deutsch-
land als Mitgliedstaat der Europäischen Union zustehen, vom Bund auf einen vom
Bundesrat benannten Vertreter der Länder übertragen werden . . .

Artikel 24 Absatz 1a des Grundgesetzes:

Abs. 1a: Soweit  die Länder für die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Er-
füllung der staatlichen Aufgaben zuständig sind, können sie mit Zustimmung der
Bundesregierung Hoheitsrechte auf grenznachbarschaftliche Einrichtungen übertra-
gen.



regel des Art. 30 GG. Diese Grundregel be-
sagt eigentlich, daß die Ausübung der
staatlichen Befugnisse und die Erfüllung
staatlicher Aufgaben zunächst einmal
Sache der Länder ist. Tatsächlich gilt auch
die in Art. 32 Abs. 1 GG formulierte Aus-
nahme zugunsten des Bundes in der
Außenpolitik nicht uneingeschränkt. Rela-
tiviert wird sie wieder durch Art. 32 Abs. 3
GG, der immerhin die Möglichkeit vor-
sieht, daß auch die Länder auf dem Gebiet
ihrer ausschließlichen Gesetzgebungzu-
ständigkeiten mit Zustimmung der Bun-
desregierung völkerrechtliche Verträge
abschließen können.
Die vorherrschende Interpretation in der
Rechtslehre geht davon aus, daß die Kom-
petenzzuweisung an den Bund nach Art.
32 Abs. 1 GG nicht nur sehr umfassend ist,
sondern sogar eine generelle Zuständig-
keitsvermutung für ihn begründet.6 Aus
dieser Sicht liegt für das Gebiet der
Außenpolitik also eine völlige Umkehrung
der grundsätzlichen Residualkompetenz
der Länder nach Art. 30 GG vor. Sie spricht
dem Bund das Vertragsabschlußrecht
selbst in Bereichen zu, in denen er selbst
keine legislativen Rechte besitzt und die in
die ausschließlichen Gesetzgebungszu-
ständigkeiten der Länder fallen. Für eine
weitestgehende Alleinzuständigkeit des
Bundes für die Außenpolitik spricht aus
dieser Sicht, daß letztlich nur die Bundes-
republik als Gesamtstaat „Staat im Sinne
des Völkerrechts“ sei. Die Eigenstaatlich-
keit der Länder muß hingegen schon des-
halb auf die Qualität von „Staaten im
Sinne des Staatsrechts“ begrenzt bleiben,
damit der völkerrechtliche Panzer äußerer
Souveränität der Bundesrepublik nicht
durchbrochen wird.7 Gerade von dieser
Voraussetzung hänge aber ihre Fähigkeit
ab, trotz ihrer föderalen Innenstruktur wie
jeder andere Nationalstaat einheitlich und
geschlossen nach außen aufzutreten.
Entgegenzuhalten sind diesem Idealbild
einer monopolartigen Bundeszuständig-
keit für die Außenbeziehungen allerdings
zunächst einmal jüngere Entwicklungen
des deutschen Verfassungsrechts. Die
Grundgesetzänderungen von 1992 haben
dem bis zu diesem Zeitpunkt zumindest
formalrechtlich unbeschädigt gebliebe-
nen Souveränitätspanzer des Art. 32 
Abs. 1 GG ein beachtliches „Loch“ beige-
fügt. Verursacht wurde dieses „Loch“
durch die Einführung des neuen Artikels
23 GG. Er hat die Mitwirkungsrechte der
Länder in der Europäischen Union – als
einem zentralen Bereich der auswärtigen
Beziehungen Deutschlands – nicht nur er-
heblich ausgebaut, sondern sie zugleich
mit Verfassungsqualität ausgestattet.
Zum anderen bietet aber auch die politi-
sche Realität in der international verglei-
chenden Perspektive reichlich Anschau-
ungsmaterial dafür, daß die Vorstellung
des einheitlich nach außen auftretenden
Gesamtstaates längst zu einer Illusion ge-
worden ist. Bereits seit den siebziger Jah-
ren lassen sich für eine Vielzahl von Bun-
desstaaten gesteigerte außenpolitische
Aktivitäten ihrer föderalen Teileinheiten
beobachten. Zu ihnen gehören auch die
deutschen Länder, wie mit den anfängli-
chen Beispielen kurz angedeutet werden
sollte. Diese Entwicklung ist Ergebnis

einer anhaltenden Tendenz zur „Entgren-
zung“8 innerer- und äußerer Zusammen-
hänge staatlichen Handelns, die verschie-
dene Gründe hat.

Die Grenzen zwischen Außen- 
und Innenpolitik verwischen immer
mehr – auch anderswo

Seit den siebziger Jahren spielen auch an-
derswo die Teileinheiten föderaler bzw.
regionalisierter Staaten eine immer akti-
vere Rolle als Akteure in den auswärtigen
Beziehungen. Dazu gehören u. a. die Ein-
zelstaaten der USA, die Provinzen Kana-
das, die Autonomen Gemeinschaften Spa-
niens, die Gemeinschaften und Regionen
Belgiens, die Kantone in der Schweiz, die
österreichischen oder eben auch die deut-
schen Länder.9

Die seit den siebziger Jahren einsetzende
globale Integration von Märkten und –
wie im Falle Deutschlands – auch der Weg-
fall der Binnengrenzen im Rahmen der eu-
ropäischen Integration haben zu dieser
Entwicklung das ihre beigetragen. Beide
Prozesse bewirken, daß die Bedeutung an-
gebotsorientierter Wirtschaftspolitik auf
mesopolitischer Ebene zunimmt. Unmittel-
bar damit verbunden ist eine Aufwertung
der Regionen als politische Handlungsein-
heiten im internationalen Standortwett-
bewerb.10 Andererseits dringen die eu-
ropäische und internationale Politik auf
ihrer Suche nach angemessenen Lösungs-
strategien, die der hohen Interdependenz
politischer Problemzusammenhänge noch
gerecht werden, immer weiter in inner-
staatlich auf regionaler Ebene angesiedel-
te Kompetenzbestände ein. Die Regionen
bzw. – in föderalen Systemen – die Glied-
staaten reagieren darauf, indem sie sich
zur Verteidigung ihrer Autonomie und zur
Sicherung von Wettbewerbsvorteilen
neue Handlungsspielräume in Gestalt von
„intermestic politics“ erschließen. Sie be-
ginnen damit, ihre internationalen Bezie-
hungen (international relations) auszu-
bauen und diese mit ihren innerstaatlichen
Kompetenzen (domestic) zu verknüpfen.
Vgl. Groß, Franz, „Interstate Cooperation
and Territorial Representation in Interme-
stic Politics“, in: ??????? ??????? Number 1,
Winter 1996, pp. 52–71“. 
Die vertikalen Strukturen föderativer Sy-
steme, die bislang das Verhältnis von
Bund und Gliedstaaten bestimmt haben,
verlieren dabei an Bedeutung. Stattdes-
sen tritt der prozeßhafte Charakter der
Politik in den Vordergrund. Der Erfolg po-
litischer Steuerung auf regionaler bzw.
gliedstaatlicher Ebene hängt mehr und
mehr von der Fähigkeit ab, Netzwerke
zwischen staatlichen und nicht-staatlichen
Akteuren auch über staatliche Grenzen
hinweg zu etablieren, in denen politische
Gestaltung als Aushandlungsprozeß statt-
findet. Bezogen auf die Europäische
Union schlägt sich diese Entwicklung nie-
der in der Kurzformel vom Europa der Re-
gionen oder – besser – vom Europa mit
den Regionen.
Die Grenzen zwischen Außen- und Innen-
politik verschwimmen immer weiter und
bedingen eine „perforierte nationalstaat-
liche Souveränität“ moderner National-
staaten.11 Sie läßt vor allem für Föderal-

staaten ein einheitliches Auftreten nach
außen allmählich zur Illusion verkommen,
weil neben zahlreichen anderen gouver-
nementalen und nicht-gouvernementalen
Akteuren auch die Gliedstaaten in wach-
sendem-Maße „transföderale Beziehun-
gen“ mit dem Ausland unterhalten.
„Transföderale Beziehungen“ sind dabei
zu verstehen als
„...all jene grenzüberschreitenden Aktio-
nen und Interaktionen, die von föderalen
bzw. autonomen Einheiten eines Natio-
nalstaates konzeptionell entworfen und
direkt oder indirekt von ihnen umgesetzt
werden. Damit wird die überwiegende
Zahl der „nicht-zentralstaatlichen“ Akti-
vitäten in den internationalen Beziehun-
gen erfaßt.“12

Enthalten sind in dieser Definition speziell
mit Blick auf die Bundesrepublik Deutsch-
land sowohl innerstaatliche Mechanismen
zur Abstimmung außen- und europapoli-
tischer Positionen der Länder untereinan-
der als auch kollektive Mitwirkungs- und
Koordinationsverfahren für den Bereich
der auswärtigen Gewalt, in die zusätzlich
die Bundesebene eingebunden ist. Eben-
falls abgedeckt werden durch diese weit
gefaßte Bezeichnung direkte Auslands-
kontakte der Länder zu auswärtigen Staa-
ten sowie im Rahmen grenzüberschreiten-
der bzw. interregionaler Kooperation auf
substaatlicher Ebene.

Zwischen Kooperation und 
Konkurrenz – Versuch einer Typologie

Zu Recht wird vor dem internationalen
Hintergrund einer sich nach außen öff-
nenden Staatlichkeit darauf hingewiesen,
daß die Bundesebene inzwischen einfach
überfordert wäre, müßte sie die Pflege
der auswärtigen Beziehungen Deutsch-
lands in ihrer ganzen Bandbreite allein-
verantwortlich betreiben.13 Der Vertre-
tungsanspruch der Bundesregierung ge-
genüber den Ländern fällt deshalb auch
auf Gebieten der Außenpolitik, die nicht
der Europapolitik zuzurechnen sind, we-
niger absolut aus, als dies die „Alles-oder-
Nichts-Position“ in der Staatsrechtslehre
erwarten ließe. In Abhängigkeit vom je-
weiligen Betätigungsfeld und im zeitli-
chen Verlauf schwankend gestalten sich
die Bund-Länder-Beziehungen auf dem
Gebiet der auswärtigen Gewalt ausge-
sprochen vielfältig. Theoretisch können
sie vier Grundtypen zugeordnet werden.14

1. einem Dominanzverhältnis der Bundes-
regierung gegenüber den Ländern, das
ihnen kaum autonomes internationales
Handeln erlaubt;

2. einem Kooperationsverhältnis zwischen
beiden Ebenen, das über gemeinsame
Entscheidungsprozesse ein abgestimm-
tes oder gemeinsames Handeln von
Bund und Ländern in der auswärtigen
Politik ermöglicht;

3. einem moderaten Wettbewerbsverhält-
nis durch paralleles Handeln, von dem
die jeweils andere Ebene zwar Kenntnis
nimmt und das in der Regel ergänzen-
den Charakter hat, das gleichzeitig aber
von den jeweiligen spezifischen Interes-
sen geprägt ist;

4. einem Konfliktverhältnis, in dem paral-
leles Handeln der beiden Ebenen
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gemäß der eigenen Interessenlagen im
Widerspruch zu den Interessen der je-
weils anderen Ebene steht und bis hin
zu separatistischen Tendenzen führen
kann.

In den folgenden Ausführungen zu den
einzelnen Hauptgebieten des europa-
und außenpolitischen Handelns der Län-
der soll zwar immer wieder auf diese Ty-
pologie Bezug genommen werden. Kei-
nesfalls darf dies aber so mißverstanden
werden, daß diese Typen in der politi-
schen Praxis in Reinform vorliegen wür-
den. Zumindest erlaubt die Verwendung
dieser unterschiedlichen Kategorien aber
Tendenzaussagen zur vertikalen Dimen-
sion (Bund-Länder) des im föderativen
System der Bundesrepublik angelegten
Spannungsverhältnisses zwischen Koope-
ration und Konkurrenz. 

Tendenzen zur Entsolidarisierung
unter den Ländern sind nur schwer
zu verkraften

Darüber hinaus muß bei der Darstellung
der Handlungszusammenhänge, in denen
die Länder als Akteure im Außenbereich
auftreten, auch die horizontale Dimen-
sion in die Betrachtung einbezogen wer-
den. Mit ihr wird die Frage angeschnitten,
ob das Verhältnis der Länder untereinan-
der stärker durch Kooperation oder Wett-
bewerb geprägt ist. Besonders relevant ist
dies, wenn die Länder ihren außenpoliti-
schen Einfluß „kollektiv“ und indirekt
über die institutionelle Einbindung in die
politikverflochtenen Entscheidungsstruk-
turen des deutschen Bundesstaates aus-
üben. Wachsende Konkurrenz und Wett-
bewerb zwischen den Ländern können im
Rahmen des kooperativ-föderalen Sy-
stems dann letztlich zu einer Schwächung
ihrer Mitwirkungsmöglichkeiten führen.
Umgekehrt gilt aber, daß von den jeweili-
gen Handlungsspielräumen und -kapa-
zitäten der einzelnen Länder, ihre spezifi-
schen Interessen über direkte Auslandsbe-
ziehungen zur Geltung zu bringen, ten-
denziell auch ihre Bereitschaft abhängt,
den innerstaatlichen Ausgleich mit den
anderen Ländern zu suchen. Erweisen sich
einzelne Länder darin als besonders über-
legen, so kann dies deren Bereitschaft er-
heblich fördern, gegenüber den anderen
Ländern im Sinne der Sinatra Doktrin auf-
zutreten: I do it my way.15 Sie sind länger-
fristig weit weniger auf die innerstaatli-
che Nutzung der politikverflochtenen Ent-
scheidungsmechanismen im deutschen
Bundesstaat angewiesen, als dies bei den
anderen-Ländern der Fall ist, die beim
Aufbau transföderaler Beziehungen we-
niger erfolgreich sind. Der kooperative
Bundesstaat in Deutschland ist jedoch nur
sehr begrenzt dazu in der Lage, Tenden-
zen einer Entsolidarisierung unter den
Ländern zu verkraften, ohne daß sie sich
negativ auf seine Entscheidungsfähigkeit
auswirken. Zumindest seine gegenwärti-
ge Funktionslogik setzt ein hohes Maß an
Bereitschaft zur Zusammenarbeit bei allen
Ländern voraus. 
Aufgrund des begrenzten Rahmens wird
es nicht möglich sein, die transföderalen
Beziehungen der Länder detailliert abzu-
handeln. Vielmehr können die Europapo-

litik sowie weitere Hauptgebiete auswär-
tigen Handelns der Länder unter Berück-
sichtigung des horizontalen und vertika-
len Bezuges lediglich skizziert werden. Im
Anschluß daran wird der Versuch unter-
nommen, mit Blick auf die aktuelle Debat-
te um das deutsche Bundesstaatsmodell
wesentliche Probleme der „Länderaußen-
politik“ zu benennen.

Die deutschen Länder in 
der Europapolitik

Die „europäische Innenpolitik“ muß
tatsächlich als Sonderfall unter den trans-
föderalen Beziehungen gewertet wer-
den.16 Die Länder verfolgten im Zuge der
Verhandlungen um den Maastrichter Ver-
trag mit großem Erfolg eine Doppelstra-
tegie. Sie bemühten sich einerseits darum,
über den Ausschuß der Regionen und die
Möglichkeit zur direkten Mitwirkung im
Ministerrat unmittelbar Zugang zu den
Entscheidungsverfahren auf europäischer
Ebene zu erhalten. Andererseits setzten
sie sich dafür ein, über die Einführung des
Art. 23 GG stärkere innerstaatliche Mitwir-
kungsrechte an der Gestaltung der Euro-
papolitik zu erlangen.
Mit der Einführung von Artikel 23 GG 
findet die Entscheidungslogik „doppelter
Politikverflechtung“,17 die für die Ein-
bindung des föderativen Systems der
Bundesrepublik in die europäischen 
Entscheidungsstrukturen kennzeichnend
ist, nicht nur ihre Anerkennung im deut-
schen Grundgesetz. Sie wird durch ihn
sogar erheblich ausgebaut. Letztendlich
bedeutet der Erfolg der Länder in ihrem
Bemühen, den Artikel 23 durchzusetzen
und damit für Angelegenheiten der Eu-
ropäischen Union die konstitutionelle
„Parallelschaltung“18 von Außen- und In-
nenkompetenzen zu erreichen, nichts an-
deres als die „Erweiterung des kooperati-
ven Föderalismus auf die Europapoli-
tik“.19

Stark verkürzt20 sieht der „Europa-Artikel“
des Grundgesetzes folgende „kollekti-
ven“ Mitwirkungsrechte der Länder über
den Bundesrat vor: 21

– Die deutsche Zustimmung zu Ände-
rungen des europäischen Vertragsrechts
ist künftig von einer Zwei-Drittel-
Mehrheit im Bundesrat abhängig (Art. 23
Abs. 1 GG).
– Die Länder wirken über den Bundesrat
generell in Angelegenheiten der Europäi-
schen Union mit (Art. 23 Abs. 2 GG) und
sind auf dem gleichen Wege an der 
Willensbildung des Bundes zu beteiligen,
soweit sie innerstaatlich zuständig sind
(Art. 23 Abs. 4 GG). Sind von geplanten
europäischen Rechtsakten im Schwer-
punkt Gesetzgebungsbefugnisse der Län-
der, die Einrichtung ihrer Behörden oder
ihre Verwaltungsverfahren betroffen, so
muß die Bundesregierung die Auffassung
des Bundesrates „maßgeblich berücksich-
tigen“. In diesen Fällen verfügt der Bun-
desrat faktisch über ein Letztentschei-
dungsrecht in der Frage, welche Position
der deutsche Vertreter im Ministerrat der
Europäischen Union einnimmt. Wenn an-
sonsten Interessen der Länder berührt
sind, muß die Stellungnahme des Bundes-
rates durch die Bundesregierung zumin-

dest „berücksichtigt“ werden (Art. 23
Abs. 5 GG).
– Schließlich gilt in Fällen, in denen die
ausschließliche Ländergesetzgebung be-
troffen ist, daß die Vertretung der Bun-
desrepublik durch vom Bundesrat zu be-
nennende Ländervertreter zu erfolgen
hat – bis hin zur Verhandlungsführung im
Ministerrat durch einen Landesminister
(Art. 23 Abs. 6 GG).

Die Zusammenarbeit 
verläuft hier im Regelfall gut

Alles in allem lassen die bisherigen Erfah-
rungen mit der Anwendung dieser Mit-
wirkungsrechte der Länder in der europa-
politischen Praxis darauf schließen, daß
die Zusammenarbeit mit dem Bund im Re-
gelfall gut verläuft. Abgrenzungsproble-
me scheinen vereinzelt vor allem hinsicht-
lich der Frage aufzutreten, wessen Zustän-
digkeiten im Schwerpunkt berührt sind.
Besonders deutlich wurden diese Schwie-
rigkeiten in den wiederholten Auseinan-
dersetzungen über die Frage, ob und in
welcher Form (Verhandlungsführung) die
Teilnahme von Ländervertretern an den
Brüsseler Beratungssitzungen einzelner
Fachministerräte zu bestimmten Rechtset-
zungsvorhaben geboten ist. So kam es im
Falle der Fernsehrichtlinie, für die der Frei-
staat Bayern die Verhandlungsführung
beanspruchte, oder erst jüngst wieder im
Zuge der Verhandlungen über das Fünfte
Forschungsrahmenprogramm der Euro-
päischen Union, bei denen es um die Mit-
wirkungsrechte des Wissenschaftsmini-
sters von Baden-Württemberg ging, zu
ernsthafteren Unstimmigkeiten mit dem
Bund.22 Deutliche Auffassungsunterschie-
de zum Bund bestehen überdies nach wie
vor in der Frage, ob Ländervertreter das
ihnen bislang verweigerte Recht erhalten
sollen, direkt an den Sitzungen des Aus-
schusses der Ständigen Vertreter teilzu-
nehmen. Der Bund hat es bislang auch ab-
gelehnt, eine eigenständige Arbeitsein-
heit der Länder bei der Ständigen Vertre-
tung der Bundesrepublik Deutschland in
Brüssel einzurichten. Er ist lediglich bereit,
zwei Länderbeamte in die dort bereits be-
stehenden Arbeitseinheiten einzubinden,
die aber gegenüber dem Ständigen Ver-
treter, sprich: dem deutschen Botschafter
bei der Europäischen Union, voll wei-
sungsgebunden bleiben.23

Ein immenser personeller 
Aufwand, der besonders den kleinen
Ländern zu schaffen macht

Trotz dieser Einschränkungen besteht in
der Praxis der Länderbeteiligung generell
ein enges Kooperationsverhältnis mit
dem Bund. Ein hohes Maß an Entschei-
dungsfähigkeit – in der horizontalen Di-
mension – ist dadurch gesichert, daß
durch die Zwischenschaltung des Bundes-
rates die Möglichkeit besteht, die jeweili-
ge Haltung der Länder zu Einzelfragen
mit Mehrheit zu beschließen. Dennoch
ergeben sich gerade aus der relativ rei-
bungslos verlaufenden Zusammenarbeit
institutionelle Engpässe beim Bundesrat
sowie in den Verwaltungen vor allem der
kleineren Länder. Zum einen bedeutet al-
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leine die Zahl von ca. 450 zu benennen-
den Bundesratsbeauftragten für rund 300
Gremien beim Rat und der Europäischen
Kommission einen immensen personellen
Aufwand, der nur durch eine deutliche
Überrepräsentation der größeren Länder
aufgefangen werden kann. Zum anderen
ist die immense Informationsflut der Ma-
terialien kaum zu bewältigen, die von der
Bundesregierung über den Bundesrat an
die Länderverwaltungen weitergeleitet
wird. Alleine im Jahr 1995 gingen dem
Bundesrat 7000 Dokumente der Europäi-
schen Union zu, von denen immerhin 139
als Bundesratsdrucksachen beraten wur-
den.24

Die europapolitische Abstimmung
der Länder untereinander verläuft
spannungsreicher

Neben diesen koordinierten Aktivitäten
mit dem Bund im Rahmen gemeinsamer
Entscheidungsregeln verfolgen die Länder
in der Europapolitik verschiedene paralle-
le Handlungsstrategien. Als „kollektiver“
Akteur im innerstaatlichen Bereich treten
sie vor allem über die Befassung der diver-
sen Fachministerkonferenzen und der Mi-
nisterpräsidentenkonferenz mit europa-
politischen Fragen sowie schließlich über
die 1992 eigens gegründete Ständige
Konferenz der Europaminister der Länder
in der Bundesrepublik Deutschland auf.
Gerade in diesen Gremien, die allesamt
der „dritten Ebene“ der politikverflochte-
nen Strukturen im deutschen Bundesstaat
zuzurechnen sind und Beschlüsse nur ein-
stimmig fassen können, zeigt sich, daß die
Interessendivergenzen zwischen den Län-
dern seit der deutschen Vereinigung in
europapolitischen Grundfragen von pri-
mär verteilungs- oder verfassungspoliti-
scher Bedeutung zugenommen haben. In
Bereichen wie der europäischen Struktur-
politik im Rahmen der Agenda 2000, in
der Subventionskontrolle oder der Wett-
bewerbspolitik sowie erst kürzlich bei den
Vorbereitungsarbeiten der Regierungs-
konferenz 1996/97 zum Vertrag von Am-
sterdam stehen sich immer öfter auf der
einen Seite des Spektrums das Lager der

„großen Drei“ – Bayern, Baden-Württem-
berg und Nordrhein-Westfalen – und am
anderen Rand die ostdeutschen Länder
gegenüber. Überspitzt ausgedrückt läßt
sich diese Lagerbildung damit erklären,
daß sich die ostdeutschen Länder die von
den reichen Ländern geforderte Durchset-
zung des Subsidiaritätsprinzips für die
Aufgabenverteilung in der Europäischen
Union nicht leisten können. Eine Versteti-
gung dieser unterschiedlichen Interessen-
lagen könnte auf Dauer einem europapo-
litischen Gewichtsverlust der Länder im
Rahmen ihrer über den Bundesrat kanali-
sierten Beteiligungsrechte zur Folge
haben.25

Die Brüsseler Büros der Länder 
haben inzwischen eine gesetzliche
Grundlage

Eine gewisse Entsolidarisierung zwischen
den Ländern dürfte weiterhin dadurch ge-
fördert werden, daß die Länder als Einzel-
akteure direkt in Brüssel auftreten. Sie alle
vertreten dort vor Ort ihre spezifischen In-
teressen, haben dabei allerdings sehr un-
terschiedlichen Erfolg zu verzeichnen. An
erster Stelle sind in diesem Kontext die In-
formationsbüros der Länder zu nennen,
die zwar untereinander durch gemeinsa-
me Arbeitskreise vernetzt sind, primär je-
doch für das jeweilige Land direktes Lob-
bying bei der Europäischen Kommission
betreiben.26 Naturgemäß fällt es auch hier
den großen und reicheren Ländern auf-
grund ihrer deutlich überlegenen Perso-
nal- und Ressourcenausstattung erheblich
leichter, ein umfassendes Netz an Außen-
kontakten zu etablieren. Auch die Mit-
gliedschaft im Ausschuß der Regionen,
der durch den Vertrag von Maastricht be-
gründet wurde, bietet dabei tendenziell
gerade ihnen zusätzliche Möglichkeiten,
Beziehungen mit starken Gebietskörper-
schaften in anderen Mitgliedstaaten zu in-
tensivieren und dadurch Wettbewerbsvor-
sprünge auszubauen. Für die „Schwerge-
wichte“ unter den deutschen Ländern
kann es deshalb sogar von einem gewis-
sen Vorteil sein, daß eine Koordination
zwischen den Mitgliedern der deutschen

Länder im Ausschuß der Regionen und der
Arbeit des Bundesrates kaum stattfindet.
Sowohl bei der Mitwirkung im Ausschuß
der Regionen als auch bei der Unterhal-
tung der Brüsseler Büros handelt sich um
Erscheinungsformen parallelen europapo-
litischen Handelns der Länder gegenüber
dem Bund. Dabei hat sich die Einstellung
des Auswärtigen Amtes zur Einrichtung
der Länderbüros seit Mitte der achtziger
Jahre allerdings deutlich verändert.
Zunächst hatte gerade dieses Vorgehen
heftige Kritik auf Bundesebene ausgelöst
und bildete den Kern der Behauptung, die
Länder betrieben eine „Neben-Außenpo-
litik“.27 Im Rahmen der Ausführungsge-
setzgebung zu den Grundgesetzänderun-
gen von 1992 erhielten diese Länderein-
richtungen dann allerdings eine bundes-
gesetzliche Grundlage28 und kurz darauf
erklärte die Bundesregierung explizit ihre
Bereitschaft zur Zusammenarbeit.29

Wenngleich inzwischen auch von seiten
des Bundes die enge Kooperation zwi-
schen Ständiger Vertretung und den Län-
dereinrichtungen hervorgehoben wird, ist
die anfängliche Skepsis nach wie vor nicht
völlig ausgeräumt. So führte die Entschei-
dung von mittlerweile sechs Ländern, ihre
Büros – in auffälliger Nähe zu der immer-
hin mit diplomatischem Status ausgestat-
teten Ständigen Vertretung der Bundesre-
publik – in „Vertretungen“ umzubenen-
nen, zu einigen Irritationen im Auswärti-
gen Amt. Überdies löst die Beobachtung
auf Bundesebene Unbehagen aus, daß die
„Schere“ zwischen dem Personalbestand
der Ständigen Vertretung und der Beset-
zung der 16 Länderrepräsentanzen sich
zusehends weiter öffnet. Insgesamt verfü-
gen die Büros inzwischen über rund 140
Mitarbeiter, von denen 90 Beamte im
höheren Dienst sind, während die Ständi-
ge Vertretung 112 Mitarbeiter hat, davon
60 im höheren Dienst. Sieht sich das Aus-
wärtige Amt zugleich seit einiger Zeit ge-
zwungen, jährlich zwischen 1,5 und 2 Pro-
zent an Personalkosten einzusparen,
stockten die einzelnen Länderbüros erst
1997 ihre personelle Besetzung um vier bis
sechs Prozent auf.30

Als Gesamtbild ergibt sich daraus, daß die
direkte Vertretung von Länderinteressen
über eigene Informationsbüros in Brüssel
also nicht mehr in einem offenen Konflikt-
verhältnis zum Bund erfolgt. Inzwischen
könnte man wohl am ehesten von einem
„latenten Konfliktverhältnis“ oder einem
„ausgeprägten Konkurrenzverhältnis“
sprechen.

Das „Lindauer Abkommen“ oder wie
die Länder an Völkerrechtsverträgen
mitwirken

Die Europapolitik nimmt eine Sonderstel-
lung in dem Gesamtspektrum transfö-
deraler Beziehungen der deutschen Län-
der ein, weil sie über die Beteiligungsrech-
te des Art. 23 GG stark durch ein enges Ko-
operationsverhältnis zwischen Bund und
Ländern geprägt ist. Die außenpolitischen
Aktivitäten der Länder haben im Regelfall
die Qualität parallelen Handelns zum
Bund.
Eine Ausnahme bildet das sogenannte
„Lindauer Abkommen.31 Mit dem Ab-
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Gibt es einen zweiten Professor im Land, der so kreativ und
lebendig praktiziert, was er lehrt? Prof. Dr. Xaver Fiederle
ist schon einmalig!
Wenn es nach seinen Ideen und seiner Produktivität ginge,
dürfte er noch lange nicht in den Ruhestand. Aber die Ge-
burtsurkunde weist aus:

Xaver Fiederle wurde am 24. Februar 65 Jahre alt.

Dazu gratuliert die Landeszentrale von ganzem Herzen. Sie
verdankt dem Jubilar viel. Er ist das einzige Kuratoriums-
mitglied, das seit der Gründung der Landeszentrale im Jahr
1972 dem Aufsichtsgremium ununterbrochen angehört. In
vielfältiger Weise hat er die Landeszentrale gefördert und
unterstützt. Xaver Fiederle hat vor allem auch neue Fur-
chen in die didaktische Landschaft geschlagen. Der vor allem von ihm konzipierte
„Grundkurs Politik“ ist noch immer aktuell, auch wenn er bald mit „Democards“
einen jungen Bruder erhält, der wieder stark von Xaver Fiederle inspiriert ist. Man
könnte die Aufzählung fortsetzen. Und wer schon einmal in den Genuß eines von
ihm geführten Seminars gekommen ist, wird lange davon zehren.
Das Kuratorium und die Landeszentrale freuen sich, wenn Prof. Fiederle neben dem
verdienten Ruhestand immer wieder Zeit und Kraft findet, die politische Bildung mit
neuen Ideen zu beleben. Siegfried Schiele



schluß dieses Übereinkommens gelang es
Bund und Ländern bereits 1957, ein Ver-
fahren für den Abschluß völkerrechtlicher
Verträge zu vereinbaren, durch das der
verfassungstheoretische Disput um die
Reichweite der Eingriffsrechte des Bundes
in Gegenstände der Ländergesetzgebung
nach Art. 32 GG für die außenpolitische
Praxis faktisch bedeutungslos geworden
ist. Angestoßen durch die Konkordatsent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts
im gleichen Jahr,32 einigten sich die Partei-
en auf eine Art „verfassungsrechtlichen
Vergleich“, der eine enge Kooperation
beider Ebenen im Rahmen gemeinsamer
Entscheidungsregeln vorsieht. Seitdem
gilt generell, daß geplante Völkerrechts-
verträge der Bundesregierung, die aus-
schließliche Kompetenzen der Länder be-
rühren, eine frühzeitige Beteiligung der
Länder erforderlich machen und die Zu-
stimmung jedes einzelnen der (inzwischen
sechszehn) Länder benötigen. Werden
wesentliche Länderinteressen berührt,
ohne daß es sich dabei um ausschließliche
Kompetenzen handeln muß, besteht eine
Unterrichtspflicht des Bundes.33 Als Koor-
dinationsgremium der Länder wurde zu
diesem Zweck die Ständige Vertragskom-
mission der Länder eingesetzt, deren Ar-
beit durchgängig positiv bewertet wird.34

Wie bereits erwähnt, entspricht dieser Be-
reich völkerrechtlicher Vertragsabschlüsse
ebenso wenig der Regel außenpolitischer
Länderaktivitäten wie die europapoliti-
schen Mitwirkungsrechte nach Art. 23 GG.
Das in beiden Fällen vorliegende Koope-
rationsverhältnis mit dem Bund, das über
gemeinsame Entscheidungsregeln ge-
währleistet wird, bleibt eine Ausnahme
unter der Vielzahl transnationaler Bezie-
hungen. Im Unterschied dazu treten die
einzelnen Länder auf den verschiedensten
Gebieten als internationale Akteure auf,
die ihre spezifischen Interessen relativ un-
abhängig von der Bundesregierung ver-
folgen. Solche Formen parallelen Han-
delns zwischen Bund und Ländern sind in
erster Linie auf den Gebieten der grenz-
überschreitenden und interregionalen Zu-
sammenarbeit in Europa, der regionalen
(Außen-) Wirtschaftsförderung, der Ent-
wicklungspolitik sowie der Kultur- und Bil-
dungspolitik zu finden.35

Verschiedene Formen 
grenzüberschreitender Kooperation

In der grenzüberschreitenden Kooperati-
on mit Gebietskörperschaften benachbar-
ter Staaten steht das Ziel im Vordergrund,
durch die wirksame Bewältigung gemein-
samer „Alltagsprobleme“ Grenzräume
stärker zu integrieren, die durch nationale
Grenzen durchschnitten werden, dabei
aber erhebliche geographische, historisch-
kulturelle oder sozio-ökonomische Ge-
meinsamkeiten aufweisen. Im Gegensatz
dazu dient interregionale Kooperation
zwischen nicht-benachbarten Regionen
nicht dem Zweck der Integration, sondern
primär der Vernetzung zum gegenseitigen
politischen oder ökonomischen Nutzen.
Zu Recht wurde für die deutschen Länder
konstatiert, daß „benachbarte Regionen,
auch über Ländergrenzen hinweg, oft
mehr gemeinsame Interessen als weit ent-

fernt liegende Regionen einer Nation
(haben). Norddeutschland hat in vielen
Bereichen mehr gemeinsame Interessen
mit Dänemark, Südschweden und Nord-
polen als mit Bayern“.36 Die grenznachbar-
schaftlichen Kooperationsformen, die aus
diesen natürlichen Interessenunterschie-
den resultieren, decken das ganze Spek-
trum der Länderzuständigkeiten ab. Sie
umfassen Aufgaben der Wirtschaftsförde-
rung und Infrastruktur, Arbeits-, Sozial-
und berufliche Weiterbildungspolitik,
Umwelt-, Gesundheits- und Katastrophen-
schutz, Kultur- und Fremdenverkehrspo-
litik wie auch Gebiete der inneren Sicher-
heit und der polizeilichen Zusammenar-
beit. 
Allerdings entfalten sich Aktivitäten in
diesen Aufgabenfeldern an den deut-
schen Grenzen keineswegs nur auf Ebene
der Länder. Im Gegenteil stehen gerade
die sogenannten Euroregionen idealty-
pisch für die zahllosen Fälle interkommu-
naler Zusammenarbeit – ob es sich dabei
nun um die erste, bereits in den fünfzi-
ger Jahren gegründete EUREGIO Gronau
im deutsch-niederländischen Grenzraum
oder die überwiegend erst in den neunzi-
ger Jahren an den östlichen Grenzen
Mecklenburg-Vorpommerns, Branden-
burgs, Sachsens und Bayerns zur Tschechi-
schen Republik und Polen entstandenen
Euroregionen Pomerania, Viadrina,
Spree/Bobr, Neiße, Elbe/Labe, Zentrales
Erzgebirge und Egrensis handelt. Dane-
ben existieren Mischformen, wie im Falle
der Großregion Saar-Lor-Lux oder der
Oberrhein-Kooperation, wo Bund, Länder
und kommunale Gebietskörperschaften
vertreten sind. Beispiele wie die ARGE Alp
oder die ARGE Adria, wo tatsächlich vor-
rangig die Länder als Akteure auftreten,
stellen nach wie vor nicht den Regelfall
dar. Die Einführung des neuen Art. 24 Abs.
1a GG von 1992 könnte aber gerade in
diesem Punkt weitreichende Auswirkun-
gen haben. Den Ländern wird durch ihn
das Recht eingeräumt, mit Zustimmung
des Bundes eigene Hoheitsrechte auf
„grenznachbarschaftliche Einrichtungen“
zu übertragen. Tatsächlich existiert mit
dem Karlsruher Abkommen zwischen der
Bundesrepublik, Frankreich, Luxemburg
und der Schweiz von 199638 bereits eine
erste Rechtsgrundlage, in der auf diese
Regelung explizit verwiesen wird.
Von besonderem Interesse ist das Karlsru-
her Abkommen aber auch deshalb, weil es
symptomatisch für die seit Beginn der
neunziger Jahre fortschreitende Tendenz
ist, für Formen grenzüberschreitender Ko-
operation gesicherte rechtliche Grund-
lage zu schaffen. Auch die Gründung der-
Neuen Hanse Interregio (1991), das Issel-
burg-Anholt-Abkommen (1991), das
Bayonner Abkommen (1995) und das
Mainzer Abkommen (1996) bestätigen
diese Entwicklung. Sie dürfte sich aus Län-
dersicht aber nicht nur als vorteilhaft dar-
stellen, nimmt dadurch doch ihr informel-
ler bzw. formloser Spielraum ab. Vor allem
berührt eine zunehmende Verrechtli-
chung in diesem Bereich aber unmittelbar
die Frage der Reichweite der Vertrags-
kompetenz des Bundes. Obwohl die
Bund-Länder-Abstimmung im Rahmen
des Lindauer Abkommens bisher stets

pragmatische Lösungen sichergestellt hat,
deuten gerade die Abschlußmodalitäten
des Isselburger, Karlsruher und Mainzer
Abkommens darauf hin, daß die Bundes-
regierung der wachsenden Zahl direkter
grenzüberschreitender Außenbeziehun-
gen von Ländern und Kommunen durch-
aus grundsätzliche Bedeutung im Hinblick
auf die Zuständigkeitsverteilung in der
Außenpolitik beimißt. In allen genannten
drei Fällen konnten sich die Länder auf
ihre ausschließliche Gesetzgebungskom-
petenz im Kommunalrecht berufen,
während die Bundesregierung durchgän-
gig ihre prinzipielle Zuständigkeit für die
Außenpolitik geltend machte. Die verhär-
teten Positionen in dieser Frage führten
dazu, daß drei unterschiedliche Verfahren
gewählt werden mußten: im Falle des
Karlsruher Abkommens setzte sich der
Bund durch, im Falle des Isselburger Ab-
kommens unterzeichneten neben dem
Bund auch Nordrhein-Westfalen und Nie-
dersachsen, im Falle des Mainzer Abkom-
mens sind schließlich nur Nordrhein-West-
falen und Rheinland-Pfalz auf deutscher
Seite beteiligt.39 Auch bei dem letztge-
nannten Übereinkommen beharrte die
Bundesregierung aber grundsätzlich auf
ihrer alleinigen Zuständigkeit und ließ
den beiden Ländern im Vertragsabschluß
mit der Wallonischen Region und der
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
nur unter dem Hinweis auf die besondere
verfassungsrechtliche Situation in Belgien
den Vortritt. Sollte sich also die Verrecht-
lichungstendenz in diesem Bereich trans-
föderaler Beziehungen fortsetzen, so
könnte sie durchaus zu einem ausgepräg-
teren Konfliktverhältnis zwischen Bund
und Ländern beitragen. Der Bewegungs-
spielraum für die Vereinbarung praktika-
bler Lösungen, der letztlich auch in der
Unterschiedlichkeit der gewählten Ver-
fahren erkennbar wird, läßt es dagegen
noch nicht zu, von einem aufkeimenden
Dominanzverhältnis der Bundesregierung
zu den Ländern zu sprechen.

Interregionale Kooperation: die vier
Motoren als das klassische Beispiel

Sowohl im Rahmen interregionaler Ko-
operation mit nicht-benachbarten Part-
nern als auch auf dem Gebiet der regiona-
len Wirtschaftsförderung steht hingegen
wieder die horizontale Dimension des
Verhältnisses der deutschen Länder unter-
einander stärker im Vordergrund. Läuft
interregionale Kooperation nicht über
politische Gremien ab, wie die Versamm-
lung der Regionen Europas oder den Kon-
greß der Gemeinden und Regionen in Eu-
ropa beim Europarat, die als eine Art
gesamteuropäische Lobby-Organe der re-
gionalen Ebene fungieren, so dient sie
meist als Instrument zur gegenseitigen
Verbesserung der internationalen Wett-
bewerbsposition. Das klassische Beispiel
für eine Zusammenarbeit mit dieser Ziel-
richtung bilden die Vier Motoren, die in
den achtziger Jahren auf eine Initiative
des damaligen Ministerpräsidenten Ba-
den-Württembergs ins Leben gerufen
wurden. In dieser schwach institutionali-
sierten Arbeitsgemeinschaft haben sich
mit Baden-Württemberg, Katalonien, der
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Lombardei, Rhönes-Alpes und inzwischen
– in einer assoziierten Form – auch Wales
ausgesprochen starke bzw. zukunftsträch-
tige europäische Regionen mit ähnlichen
Wirtschaftsstrukturen zusammengetan.40

Kooperationen zwischen wohlhabende-
ren und benachteiligten Gebieten, wie
diejenige Bayerns als Wachstumsmotor
mit Andalusien, Valencia und Nordportu-
gal bleiben bei der interregionalen Ko-
operation innerhalb Europas eher eine
Seltenheit.41

Regionale Wirtschaftsförderung auf
internationaler Bühne

Die regionale Wirtschaftsförderung, die
nach dem Grundgesetz grundsätzlich
Sache der Länder ist und an der sich der
Bund nur im Rahmen ausdrücklich verlie-
hener Zuständigkeiten beteiligt, hat tradi-
tionell hohes Gewicht in den transfödera-
len Beziehungen der einzelnen Länder.
Durch das seit der deutschen Vereinigung
gestiegene wirtschaftliche Leistungsgefäl-
le und die unterschiedlichen Orientierun-
gen der west- und ostdeutschen Länder
bezüglich ihrer Kernmärkte werden die
nach außen gerichteten Aktivitäten auf
diesem Feld voraussichtlich noch an Be-
deutung gewinnen. Sie reichen von der
Gewährung von Ausfallsgarantien für Ex-
portgeschäfte, über Reisen von Ländermi-
nistern in Begleitung einheimischer Wirt-
schaftsvertreter bis hin zu der direkten Er-
richtung eigener Wirtschaftsvertretungen
im Ausland.
Eine zentrale Rolle spielen hier von den
Ländern gegründete Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaften, wie Bayern Interna-
tional, die Gesellschaft für internationale
wirtschaftliche Zusammenarbeit Baden-
Württemberg (GWZ), die Wirtschaftsför-
derung Brandenburg (WFB) oder auch die
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung
Mecklenburg-Vorpommern, zu deren
Hauptaufgaben die Anwerbung ausländi-
schen Kapitals zählt. Zu diesem Zweck un-
terhalten sie eigene Auslandsrepräsentan-
zen. So ist Bayern International ständig
vertreten in Japan, Rußland, Singapur und
Taiwan, Südkorea, der Ukraine, Ungarn,
den USA, Kanada und der Volksrepublik
China. Die GWZ ist außerhalb der Europäi-
schen Union in den USA und Kanada,
Japan, Taiwan, der Volksrepublik China,
Rußland und Ungarn präsent. Besonders
deutlich wird das starke Engagement der
Länder in der Außenwirtschaftspolitik
außerdem durch den Abschluß von offizi-
ellen Kooperationsabkommen mit Part-
nerregionen oder -staaten, wie dies zum
Beispiel erst 1998 mit der Gemeinsamen
Erklärung über die Partnerschaft Kalifor-
nien – Bayern auf dem Gebiet der For-
schung und Technologie der Fall war.
Voraussichtlich werden gerade die ostdeut-
schen Länder längerfristig von dem Beitritt
der mittel- und osteuropäischen Bewerber-
staaten um eine EU-Mitgliedschaft beson-
ders profitieren. Bislang stellt sich ihre
frühere Einbindung in das COMECON-Sy-
stem und der Wegbruch ihrer langjährigen
Absatzmärkte in Osteuropa nach dem
Ende des Kalten Krieges jedoch primär als
außenwirtschaftliches Handicap im Ver-
gleich zu den westdeutschen Ländern dar.

Auf die horizontalen Beziehungen der
Länder untereinander dürfte sich die Pfle-
ge eigener transföderaler Netzwerke mit
dem Ziel der regionalen Wirtschaftsförde-
rung eher abträglich auswirken und die
Bereitschaft zur Solidarität zwischen den
Ländern erheblich beeinträchtigen. Gera-
de die auswärtige Wirtschaftsförderung
in dieser Form trägt wesentlich dazu bei,
auch den innerdeutschen Standortwett-
bewerb zu verschärfen.42

Entwicklungspolitik 
in Ergänzung zum Bund

In der Entwicklungpolitik liegt zwar eben-
falls eine Form parallelen auswärtigen
Handelns der Länder zur Bundesebene
vor, allerdings trägt sie gewisse Züge eines
Kooperationsverhältnisses. Grundsätzlich
ist dieser Aufgabenbereich bei der Bun-
desregierung angesiedelt. Deshalb beto-
nen auch die Beschlüsse der Ministerpräsi-
denten von 1962 und 1988, auf die sich
das entwicklungspolitische Engagement
der Länder gründet, daß diese nur ergän-
zend zum Bund tätig werden dürfen.
Schwerpunkte bilden die Förderung der
Fort- und Ausbildung von Fachkräften im
In- und Ausland, die personelle Hilfe, die
Projektdurchführung in Ländern der Drit-
ten Welt sowie die entwicklungspolitische
Informations- und Bildungsarbeit.43 Dabei
ist über die Bund-Länder-Ausschüsse für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und für
Entwicklungszusammenarbeit eine enge
Abstimmung in der vertikalen Dimension
des föderativen Systems gewährleistet.
Der jeweilige Stellenwert, den das einzel-
ne Land dabei der Entwicklungspolitik im
Rahmen seiner transföderalen Beziehun-
gen einräumt, scheint zumindest bis zu
einem gewissen Grad von den parteipoliti-
schen Mehrheitsverhältnissen abzuhän-
gen. Dafür spricht unter anderem die her-
ausragende Rolle, die das sozialdemokrati-
sche Nordrhein-Westfalen auf diesem Ge-
biet einnimmt. Im Rahmen seiner „Eine-
Welt-Politik“ entfaltet es eine Vielzahl un-
terschiedlichster Aktivitäten, zu denen
auch die Herausgabe der vierteljährlich er-
scheinenden Zeitung Forum Eine Welt
zählt. Ein anderer Beleg für diese These
liegt darin, daß in den wenigen Fällen, in
denen es zu Konflikten mit dem Bund
kam, parteipolitische Auffassungsunter-
schiede deutlich im Vordergrund standen.
So konterkarierten sozialdemokratisch re-
gierte Länder seinerzeit die entwicklungs-
politische Zurückhaltung der Bundesregie-
rung gegenüber Nicaragua, indem sie
selbst Hilfsmaßnahmen finanzierten.44

Internationales Engagement der
Länder zur „Imagepflege“

Auch die Auslandsbesuche von Ländermi-
nistern, Länderministerpräsidenten oder
Landtagsabgeordneten als weitere Form
der Pflege transföderaler Beziehungen
geraten am ehesten dann in ein offenes
Konfliktverhältnis zur Bundesregierung,
wenn sie zu Wahlkampfauftritten genutzt
werden. Abgesehen von derartigen Aus-
nahmeerscheinungen wertet wohl auch
das Auswärtige Amt Auslandsreisen von
Landespolitikern inzwischen eher als All-

tagserscheinung. Die „Reisediplomatie“
dient vorrangig dem Zweck der interna-
tionalen Außendarstellung des Landes,
wobei das häufige Beisein von Wirt-
schaftsvertretern sie aber auch als Instru-
ment des Standortwettbewerbs ausweist.
Natürlich gilt dies in einem weiteren Sinne
immer auch für die außenpolitische Bil-
dungs- und Kulturarbeit der Länder. Hier
wird der mehrjährige Rahmen zwischen
Bund und Ländern jedoch über das Lin-
dauer Abkommen festgelegt, weist also
ebenfalls starke Elemente eines Kooperati-
onsverhältnisses auf. Der Schwerpunkt der
Ausführung liegt dabei bei den Ländern,
während der Bund meist die Initiative er-
griffen hat. Als Länderschwerpunkte sind
im Bereich der auswärtigen Kulturpolitik
das Management der Deutschen Schulen
im Ausland, die Vermittlung von Auftrit-
ten deutscher Künstler, die Ausbildung
ausländischer Studenten sowie die Unter-
stützung von Einrichtungen wie dem
Goethe-Institut oder dem Deutschen Aka-
demischen Austauschdienst (DAAD) zu
nennen. Darüber hinaus existieren aber
auch eigenständige Initiativen der Länder
ohne Abstimmung mit dem Bund, die vor
allem im Bereich der Bildungsarbeit zu fin-
den sind und in engem Zusammenhang
mit der grenzüberschreitenden und inter-
regionalen Kooperation bzw. der regiona-
len Wirtschaftsförderung stehen.45

Wachsende Bedeutung der 
„Sinatra-Doktrin“ und abnehmende
demokratische Rückbindung

Auf dem Feld der Außenpolitik verlaufen
die Spannungslinien innerhalb des födera-
tiven Systems der Bundesrepublik nicht in
erster Linie zwischen der Bundesregierung
und den Ländern, sondern in wachsendem
Maße zwischen den Ländern selbst. Bei-
spiele wie das Lindauer Abkommen veran-
schaulichen, daß die Zeichen in der verti-
kalen Dimension der Bund-Länder-Bezie-
hungen schon sehr früh auf pragmatischer
Kooperation standen. Damit hat auch das
in der herrschenden Staatsrechtslehre
noch immer aus Art. 32 GG abgeleitete Do-
minanzverhältnis im Grunde genommen
nie den außenpolitischen Realitäten ent-
sprochen. Zwar zeigen sich auch in dieser
vertikalen Dimension deutscher Bundes-
staatlichkeit vereinzelt Durchbrechungen
ihres kooperativen Grundmusters. Ein
Konfliktverhältnis zwischen beiden Ebe-
nen ist vor allem in Fällen zu beobachten,
in denen der Parteienwettbewerb in die
Außenpolitik hineingetragen wird oder
das auswärtige Handeln der Länder Züge
annimmt, die aus der Sicht der Bundesre-
gierung unmittelbar einen Anspruch der
Länder auf „Eigenstaatlichkeit im Sinne
des Völkerrechts“ implizieren. Die letztge-
nannte Konstellation ist vor allem bei den
Brüsseler Länderbüros sowie – in jüngerer
Zeit – bei den völkerrechtlichen Vertrags-
abschlüssen im Rahmen der grenzüber-
schreitenden Regionalkooperation zu be-
obachten. Im Regelfall hat sich aber ge-
zeigt, daß ein moderates Konkurrenzver-
hältnis zum Bund durch paralleles Handeln
der Länder im auswärtigen Bereich völlig
mit dem kooperativen Föderalismusmo-
dell der Bundesrepublik vereinbar bleibt.
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Stärker in Frage gestellt wird dieses Modell
hingegen durch die wachsenden Interes-
sendivergenzen zwischen den Ländern seit
der deutschen Vereinigung und ihre unter-
schiedliche Fähigkeit, sich im internationa-
len Standortwettbewerb zu behaupten.
Jüngere Forschungen deuten darauf hin,
daß die Überlegenheit einzelner Bundes-
länder, wie Baden-Württembergs, Bayerns
und Nordrhein-Westfalens, beim Aufbau
und der Pflege innerstaatlicher und inter-
nationaler Netzwerke strukturelle Züge
trägt, die längerfristig eine Entwicklung
zum Konkurrenzföderalismus begünsti-
gen.46 Auch in der Europapolitik zeigt sich,
daß die politikverflochtenen Entschei-
dungsmechanismen im kooperativen Bun-
desstaat bei abnehmender horizontaler In-
teressenübereinstimmung einer gemeinsa-
men Länderpolitik des kleinsten gemeinsa-
men Nenners Vorschub leisten. Die wach-
sende Ausrichtung der außenpolitischen
Aktivitäten der einzelnen Länder an der Si-
natra-Doktrin steht in latentem Wider-
spruch zu dem hochgradig auf Solidarität
zwischen den Ländern angewiesenen Bun-
desstaatsmodell Deutschlands. Gerade in
der horizontalen Dimension des föderati-
ven Systems fördern die regen außenpoli-
tischen Aktivitäten der Länder den Wett-
bewerb und erzeugen damit Reformdruck
auf dieses System selbst.
Abschließend soll in diesem Zusammen-
hang noch ein weiterer Aspekt zumindest
erwähnt werden, der bislang völlig ausge-
klammert blieb. Gemeint ist damit die ab-
nehmende demokratische Rückbindung
politischen Handelns über die Landesparla-
mente, die den deutschen „Exekutivfödera-
lismus“ ohnehin kennzeichnet. Durch die
wachsende Bedeutung der Vertretung von
Länderinteressen im Ausland wächst auch
dieses systemimmanente Defizit des deut-
schen Bundesstaats, da die Außenrepräsen-
tation praktisch ausschließlich in den Hän-
den der Länderregierungen liegt. Auch
unter diesem Gesichtspunkt tragen die viel-
fältigen transföderalen Beziehungen der
Länder also zur Reformbedürftigkeit des fö-
derativen Systems der Bundesrepublik bei.
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Blockadepotentiale und Systemreformen
im deutschen Bundesstaat

Gerhard Lehmbruch
Parteienwettbewerb im Bundesstaat.
Regelsysteme und Spannungslagen im 
Institutionengefüge der Bundesrepublik
Deutschland.
2., erweiterte Auflage, Westdeutscher
Verlag, Opladen 1998, 210 Seiten, DM
42,–.

Die neue, erweiterte Auflage von Gerhard
Lehmbruchs „Parteienwettbewerb im
Bundesstaat“ hat über zwanzig Jahre auf
sich warten lassen. Bereits 1976 – noch zu
Zeiten der sozialliberalen Koalition – war
die ursprüngliche Fassung erschienen. Bei
allen tiefgreifenden Veränderungen, die
sich seitdem im Parteiensystem der Bun-
desrepublik und im Gefolge der deut-
schen Vereinigung auch für ihr föderati-
ves System ergeben haben, hält Lehm-
bruch an seiner zentralen Hypothese fest,
daß die Engpässe bei der Entscheidungs-
findung im politischen System der Bun-
desrepublik auf ein strukturelles Span-
nungsverhältnis zwischen der verhand-
lungsdemokratischen Funktionslogik im
polarisierten Parteiensystem Deutschlands
zurückzuführen sind.
Grundsätzlich resultieren die strukturellen
„Verwerfungen“ zwischen beiden Regel-
systemen seiner Auffassung nach vor
allem daraus, daß nach dem Zweiten
Weltkrieg ein Konzentrationsprozeß im
bundesdeutschen Parteiensystem einsetz-
te, der mit einer immer stärkeren Polari-
sierung zwischen den beiden großen Par-
teien SPD und CDU im Wettbewerb um
die mittlere Wählerschaft verbunden war.
Diese Handlungslogik eines bipolaren Par-
teienwettbewerbs steht jedoch in einem
starken Spannungsverhältnis zu dem auf
Aushandlung angelegten Verbundfödera-
lismus der Bundesrepublik, wie er bereits
kennzeichnend für das Deutsche Kaiser-
reich und die Weimarer Republik mit
ihrem Vielparteiensystem war. Der Grund-
gesetzgeber lehnte sich sehr eng an diese
historischen Vorbilder an, als er sich mit
dem Bundesrat für ein Modell der institu-
tionellen Einbindung der Länder auf Bun-
desebene entschied, von dem erwartet
wurde, daß es ein „Widerlager zur Partei-
politik“ bilden würde. Schon unter Kon-
rad Adenauer und Kurt Schumacher sollte
sich allerdings zeigen, daß die Bundesrats-
konstruktion selbst den Parteiführungen
im Bund ein Druckmittel an die Hand gab,
um die Koalitionspolitik in den Ländern
entsprechend bundespolitischer Anforde-
rungen zu disziplinieren.
In den 50er und 60er Jahren bedeutete
die zusehends engere Verkoppelung von
Parteiensystem und föderativem System
dann zunächst, daß aufgrund überein-
stimmender Mehrheitsverhältnisse auf

Bundes- und Länderebene die Handlungs-
spielräume des Bundesrates insgesamt be-
grenzt blieben, die Vertretung spezifi-
scher Länderinteressen aber in Einzelfäl-
len an Bedeutung gewinnen konnte, ge-
rade weil dem Bundesrat keine grundsätz-
liche Oppositionsrolle in der parteipoliti-
schen Auseinandersetzung auf Bundes-
ebene zukam. Mit dem Beginn der sozial-
liberalen Koalition 1969 änderte sich die-
ses Bild schlagartig. Die Mehrheit der
CDU-geführten Länderregierungen im
Bundesrat wurde in Verbindung mit dem
Vermittlungsausschuß als Instrument ge-
nutzt, um die Bundesregierung regel-
mäßig davon zu zwingen, Kompromisse
mit der Opposition auszuhandeln. Diese
Einbeziehung der Opposition in die Ge-
staltung der Bundesrepublik war faktisch
gleichzusetzen mit einem weitgehenden
Leerlaufen der Parteienkonkurrenz. Im
Jahr 1982 wurde mit der Regierung Kohl
die ursprüngliche Deckungsgleichheit von
Bundesrats- und Bundestagsmehrheit
wieder hergestellt. Allerdings bewogen
die inzwischen enger gewordenen Haus-
haltsspielräume sowie die frühe Erfah-
rung, daß in dieser parteipolitischen
Bund-Länder-Konstellation spezifische
Länderinteressen stärker zum Tragen
kommen können, den neuen Bundes-
kanzler dazu, eine engere Abstimmung
speziell mit den Ministerpräsidenten sei-
ner Partei zu suchen. In den Worten Lehm-
bruchs „informalisierte er den Bundes-
staat“, indem er die Koordination mit den
CDU/CSU-geführten Ländern in die Präsi-
diumssitzungen seiner Partei verlagerte.
Diese weitreichende Orientierung Helmut
Kohls am parteipolitischen Erfolgskalkül
hat die SPD letztlich bewogen, ebenfalls
diese informelle Form der bundesstaatli-
chen Koordination zu übernehmen, nach-
dem sie 1991 die Mehrheit im Bundesrat
wiedererlangt hatte. Lehmbruch weist in
diesem Zusammenhang aber darauf hin,
daß sich im Vergleich zur sozialliberalen
Koalition die Konfliktkonstellation zwi-
schen Regierungsmehrheit und Opposi-
tion auch unter koalitionspolitischen
Aspekten grundlegend geändert hat. In
den 90er Jahren konnte die „Bremserrol-
le“ der FDP als Scharnierpartei zur Länder-
ebene in der internen Willensbildung der
Regierungskoalition auf Bundesebene
nicht mehr zugunsten eines Ausgleichs
zwischen Bundestagsmehrheit und oppo-
sitioneller Mehrheit im Bundesrat wirken.
Die Bund-Länder-Koordination von seiten
der Bundesregierung mußte sich deshalb
immer weiter auf die parteiinterne Ab-
stimmung mit den CDU-geführten Län-
dern beschränken, während die Bereit-
schaft zum parteienübergreifenden Kom-
promiß im bundesstaatlichen System ge-
schwächt wurde.
Gemeinsam mit der Konzentration der
SPD-Bundestagsopposition auf die Bünde-

lung der Kräfte der SPD-geführten Lan-
desregierungen spricht dies zunächst für
eine Umkehr der bisher vorherrschenden
Logik einer Schwächung des Parteien-
wettbewerbs durch bundesstaatliche Aus-
handlungsprozesse und für eine stärkere
Parteipolitisierung der Arena des föderati-
ven Systems. Und tatsächlich scheint die
erfolgreiche Blockadepolitik der SPD im
Bundesrat bei dem Steuerreformvorha-
ben von 1997/98 diesen Eindruck zu be-
stätigen. Lehmbruch betont in der Neu-
auflage seines Buches aber zugleich, daß
seit der deutschen Vereinigung nicht zu-
letzt durch die Rolle der PDS die Zahl mög-
licher koalitionspolitischer Optionen auf
Länderebene ebenso zugenommen hat
wie die Heterogenität der spezifischen In-
teressenlagen der einzelnen Länder. Dar-
aus resultiert letztendlich, daß sich die
SPD seit Anfang der 90er Jahre in zahlrei-
chen Fällen sehr schwer darin getan hat,
parteiintern das Bund-Länder-Verhältnis
abzustimmen und über den Bundesrat
konsequent Oppositionspolitik zu betrei-
ben. Immer wieder ist es der christlich-li-
beralen Bundesregierung gelungen, ein-
zelne Länder aus der SPD-Front herauszu-
brechen. Auch die erfolgreiche Blockade-
politik der SPD gegen die geplante Steu-
erreform im Jahr 1998 erscheint vor die-
sem Hintergrund nach Lehmbruch eher als
Ausnahmeerscheinung, die erst dadurch
möglich wurde, daß sie zugleich den
Eigeninteressen der Länder entgegen-
kam.
Lehmbruch arbeitet in der erweiterten
zweiten Auflage seiner entwicklungsge-
schichtlich angelegten Untersuch klar her-
aus, daß die enge „Koppelung“ zwischen
Parteien- und Bundesstaatssystem nur in
seltenen Fällen tatsächlich „Reformstaus“
verursacht. Das eigentliche Problem sieht
Lehmbruch vielmehr darin, daß die Inkon-
gruenz der Handlungslogiken des Aus-
handelns im Bundesstaat und des Par-
teienwettbewerbs strukturell die Gefahr
von Kollisionen beider Regelungssysteme
in sich trägt. Als Lösung für dieses Problem
schlägt er die Entkoppelung beider Subsy-
steme vor und sieht dafür vor allem im
Parteiensystem wesentliche Ansatzpunk-
te. So verweist er unter anderem auf die
Möglichkeit, auf Länderebene verstärkt 
Minderheitsregierungen zuzulassen. Die
aktuellen Rufe nach grundlegenden Re-
formen des Bundesstaates haben für ihn
hingegen nurmehr die „Qualität von in-
telligenten Sandkastenspielen“, die in der
Verfassungswirklichkeit nicht realisierbar
sind.
Allerdings stellt sich im Zusammenhang
mit der Diskussion der Reformfähigkeit
des Bundesstaates auch die Frage, ob
Lehmbruch nicht selbst die wenigen Fälle
echter Reformblockaden überbewertet,
die im politischen System der Bundesrepu-
blik in jüngerer Zeit aufgetreten sind. Ge-
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rade nach der Vereinigung hat der koaliti-
onspolitische Spielraum auf Länderebene
und die Interessendivergenz unter ihnen
so erheblich zugenommen, daß darin
durchaus erste Anzeichen einer „Selbst-
heilung“ des Systems gesehen werden
können. Ganz in seinem Sinne deutet sich
darin eine langsame Entkoppelung der
Arenen des Parteiensystems und des föde-
rativen Systems im vereinigten Deutsch-
land an, die die bislang dominante Aus-
landlungslogik des Bundesstaates zugun-
sten einer stärkeren Geltung des Konkur-
renzprinzips in beiden Subsystemen all-
mählich zurückdrängt. Thomas Fischer

Die Reform des deutschen Föderalismus

Adrian Ottnad/Edith Linnartz
Föderaler Wettbewerb statt Verteilungs-
streit
Vorschläge zur Neugliederung der Bun-
desländer und zur Reform des Finanzaus-
gleichs
Eine Studie des IWG Bonn
Mit einem Vorwort von Meinhard Miegel
249 S. Campus Verlag Frankfurt/New York
1997. DM 34,80.

Das Institut für Wirtschaft und Gesell-
schaft (IWG) geht auf Kurt Biedenkopf
zurück, der es 1977 gründete. Das private
wissenschaftliche Forschungsinstitut wird
von Meinhard Miegel geleitet. Das IWG
hat sich vor allem mit wirtschafts- und ge-
sellschaftspolitischen Fragen befaßt, ins-
besondere auch mit Biedenkopfs Projekt
einer steuerfinanzierten Grundrente als
Alternative zum bestehenden beitragsbe-
zogenen Rentensystem. 
Zwei Mitarbeiter des Instituts haben sich
nun mit einer primär ökonomisch argu-
mentierenden Studie in die aktuelle Fö-
deralismus-Diskussion eingeschaltet. Die
Prioritäten der beiden Verfasser werden
schon im Titel ihrer Studie deutlich: Es
geht um einen vom Wettbewerb der Län-
der untereinander dominierten Föderalis-
mus, der den bestehenden Beteiligungs-
föderalismus (die Verfasser verwenden
statt dessen den Begriff konzertierter Fö-
deralismus) ersetzen soll. Zwei Vorschläge
stehen im Vordergrund des Plädoyers für
den föderalen Wettbewerb statt Vertei-
lungsstreit: Neugliederung der Bundes-
länder und Reform des Finanzausgleichs
gelten als conditio sine qua non der not-
wendigen institutionellen Systemände-
rungen des deutschen Bundesstaates.
Wobei anzumerken bleibt, daß die im
Titel enthaltene Alternative „Föderaler
Wettbewerb statt Verteilungsstreit“ zu
stark zugespitzt erscheint, da auch im
Wettbewerbsföderalismus mit Kontrover-
sen der Länder um die Anteile an den fi-
nanziellen Ressourcen zu rechnen ist, der
Verteilungsstreit also durchaus weiter exi-
stent sein dürfte, wenn auch in deutlich
geringerem Ausmaß. 
Zunächst nehmen die beiden Autoren
eine Mängel-Analyse vor. Ihre Bestands-
aufnahme der Defizite des gegenwärti-
gen föderalen Systems ist außerordentlich
eindrucksvoll. So wird festgestellt, die an-

fänglichen Unterschiede in der Wirt-
schaftskraft der westdeutschen Länder
hatten sich im Zeitablauf nicht verringert.
Vereinzelt sei es zwar zu Aufhol- und
Überholprozessen, nicht aber zu einer all-
gemeinen Annäherung gekommen. Ge-
messen an der durchschnittlichen Wirt-
schaftskraft aller Länder habe das Lei-
stungsgefälle leicht zugenommen; abso-
lut habe es sich deutlich vergrößert. Die
Flächenländer ließen sich gemäß der lang-
fristigen Wirtschaftsentwicklung in zwei
recht homogene Gruppen einteilen: Eine
Gruppe wirtschaftsstarker und eine Grup-
pe wirtschaftsschwacher Länder. Auch Be-
schäftigung und Arbeitslosigkeit differie-
ren zwischen den westdeutschen Ländern
langfristig beträchtlich. Dagegen fallen
die Einkommensunterschiede – vor allem
bei den verfügbaren Einkommen – gerin-
ger als das Leistungs- und Beschäftigungs-
gefälle zwischen den Ländern aus. Der
materielle Lebensstandard ist insoweit
sehr einheitlich. Nach der staatlichen Um-
verteilung noch verbleibende Einkom-
mensunterschiede werden großenteils
durch unterschiedlich hohe Sparquoten
kompensiert.
Nun mögen die einzelnen Ergebnisse für
die Fachleute nicht gerade neu sein;
gleichwohl haben die Autoren ihre
Schlußfolgerungen durch volkswirtschaft-
liche Berechnungen und entsprechende
Statistiken empirisch untermauert und ab-
gesichert. Auf dieses Material wird man
sich bei künftigen Diskussionen über den
ökonomischen Status der Länder bezie-
hen können.
Was die Ursachen der wirtschaftlichen Un-
terschiede betrifft, kommen die Autoren
zu dem Ergebnis, ein wichtiger Teil des
Leistungsgefälles zwischen den Ländern
lasse sich offensichtlich auf deren unglei-
chen Zuschnitt zurückführen. Dieser Zu-
schnitt trage dazu bei, daß in einigen Län-
dern regionale und sektorale Entwick-
lungsdisparitäten besonders hervortreten
würden. In größeren Flächenländern wür-
den solche Unterschiede bis zu einem ge-
wissen Maße kompensiert, bei kleineren
Ländern sei dies weniger der Fall. Im Falle
der Stadtstaaten und der angrenzenden
Flächenländer wird das Bild durch das
Stadt-Umland-Gefälle verzerrt. Während
Produktion und Arbeitsplätze zunehmend
auf die Kernstadt entfallen, zieht die Er-
werbsbevölkerung ins Umland.
Durch staatliche Umverteilung wird ein
einheitlicher Lebensstandard in allen Län-
dern angestrebt. Die „originäre“ Finanz-
ausstattung der einzelnen Länder wird
schon durch die Aufteilung von Aufgaben
und Einnahmequellen zwischen den Ge-
bietskörperschaften, also zwischen Bund,
Ländern und Gemeinden, beeinflußt und
anschließend durch den horizontalen und
vertikalen Finanzausgleich erheblich ver-
ändert. Darüber hinaus vollzieht sich über
den Bundeshaushalt und andere zentrale
Haushalte, insbesondere durch die der 
Sozialversicherungen, ständig ein ver-
deckter Finanzausgleich. Nach Ottnad
und Linnartz verändert der offene und
verdeckte Finanzausgleich über den öf-
fentlichen Gesamthaushalt die Verteilung
der Finanzkraft zwischen den Ländern be-
achtlich. Dabei werden die Finanzkraftun-

terschiede zwischen den Ländern stark 
nivelliert. Die Autoren machen darüber
hinaus auch eine ständige Veränderung
der Finanzkraft-Reihenfolge aus, die sich
so massiv auswirke, daß dadurch neue 
Ungleichheiten entstünden. 
Die Schlußfolgerungen, die aus diesem
Befund gezogen werden, sind aus der ak-
tuellen Diskussion um die Änderung des
Länderfinanzausgleichs bekannt; sie wer-
den hier noch einmal gebündelt vorgetra-
gen: Zur Herstellung materiell einheit-
licher oder zumindest gleichwertiger 
Lebensverhältnisse nimmt der Staat in
Deutschland ständig eine massive Umver-
teilung zwischen den einzelnen Ländern
vor. Diese Umverteilung, die sich keines-
falls nur auf den Länderfinanzausgleich
beschränkt, ebnet ursprüngliche Unter-
schiede in der Finanzkraft der einzelnen
Länder weitgehend ein und sorgt dafür,
daß ein Teil der gesamten Steuer- bzw.
Beitragseinnahmen nicht in den Ländern
verausgabt wird, in denen er vereinnahmt
wurde. In vielen wirtschaftsschwachen
Ländern kommt dem offenen und ver-
deckten Finanzausgleich große Bedeu-
tung zu, da wesentliche Teile des staat-
lichen Leistungsangebots nicht aus eige-
ner Kraft finanziert werden. In den Geber-
ländern dagegen werden große Teile der
überdurchschnittlichen Finanzkraft abge-
schöpft.
Aus den negativen Folgen der bisherigen
Politik – dazu gehören höhere Steuer- 
und Abgabenbelastung; wachsende
Staatsverschuldung; gesamtwirtschaftli-
che Effizienzeinbußen; Wohlstandsein-
bußen durch politisch verursachte Kosten;
finanzielle Belastungen der Wirtschaft;
sinkende Wettbewerbsfähigkeit durch
strukturelle Reformdefizite; Wettbe-
werbsnachteile durch die bestehende Län-
dergliederung; verzerrte Standortent-
scheidungen der Unternehmen sowie ver-
zerrte Entscheidungen der Bürger – wer-
den die Vorschläge zur Reform des Fö-
deralismus abgeleitet. Die Autoren plädie-
ren für Wettbewerb und Vielfalt als Leit-
prinzipien des Bundesstaates, denn nur
ein funktionierender föderaler Wettbe-
werb könne eigennütziges Verhalten der
politischen Akteure auf allen Ebenen
wirksam begrenzen. Föderaler Wettbe-
werb schließt Kooperation zwischen den
Ländern keineswegs aus, vielmehr ist 
die Länder-Zusammenarbeit in bestimm-
ten Fällen erforderlich, um überhaupt 
die ordnungspolitischen Voraussetzungen
für einen funktionierenden föderalen
Wettbewerb zu schaffen. Ein wesentlicher
Vorteil des föderalen Wettbewerbs: Die
Bürger/innen in den Ländern können über
ihr Wahlverhalten oder notfalls durch 
Abwanderung die jeweilige Landespolitik
positiv bzw. negativ bewerten. Politische
Verantwortlichkeiten werden offenge-
legt und nicht, wie beim Beteiligungs-
föderalismus, bis zur Unkenntlichkeit ver-
wischt. 
Zu den wichtigsten Zukunftsaufgaben in
Deutschland rechnen die beiden Autoren
aufgrund ihrer Defizit-Analyse eine
grundlegende Reform des Föderalismus.
Genannt werden hier als zentrale Elemen-
te die Entflechtung und Neuverteilung
von Aufgaben und Kompetenzen der Ge-
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bietskörperschaften bei gleichzeitiger
Stärkung der Eigenverantwortung der
Länder. Als unabdingbar wird weiterhin
eine räumliche Neugliederung der Länder
bezeichnet, die die Zahl der staatlichen
Subeinheiten verringert und deren beste-
hende Unausgewogenheit beseitigt.
Schließlich sei eine umfassende Reform
der föderalen Finanzverfassung geboten.
In deren Rahmen müßten Ausmaß und 
Nivellierungsgrad staatlicher Umvertei-
lung deutlich reduziert und die finanzielle
Eigenverantwortung der einzelnen Län-
der gestärkt werden.
Ob die Erwartung der Autoren realistisch
ist, allein durch einen ausgewogenen Zu-
schnitt der Länder, d.h. durch eine Neu-
festlegung der Ländergrenzen, die Unter-
schiede in der Wirtschafts- und Finanz-
kraft einzuebnen, erscheint zumindest
fraglich. Daß die erfolgreiche Teilnahme
am Standortwettbewerb auf nationaler
wie auf europäischer Ebene eine be-
stimmte Mindestgröße der Regionalstaa-
ten voraussetzt, die derzeit von den mei-
sten deutschen Ländern deutlich unter-
schritten wird – dieses Argument wird in
der politischen Diskussion um ein „Europa
der Regionen“ bisher sträflich vernachläs-
sigt. Für ihr Modell einer Länderneuglie-
derung haben die Autoren einen Katalog
für fünf Mindestkriterien aufgestellt.
Diese Mindestkriterien sind jedoch so all-
gemein formuliert, daß sie ähnlich wie die

in Art. 29 GG genannten Kriterien keine
hinreichenden Anhaltspunkte für eine be-
stimmte effiziente Länderneugliederung
darstellen.
Die Bedeutung der IWG-Studie liegt mei-
nes Erachtens weniger im agenda setting,
d.h. in der Aufarbeitung und Präsentation
einer vollständig neuen Thematik. Aus der
aktuellen politischen und wissenschaftli-
chen Diskussion sind nämlich Problemstel-
lung und die meisten Argumente ebenso
wie die Reformvorschläge hinlänglich be-
kannt. Der Wert der Schrift der Mitarbei-
ter des Bonner IWG dürfte vielmehr darin
zu sehen sein, das Thema des Wettbe-
werbsföderalismus zusammenhängend
analysiert zu haben sowie die verschiede-
nen relevanten Argumente empirisch be-
gründet und abgesichert zu haben. Dabei
fällt auf, daß die beiden Autoren offen-
sichtlich davon ausgehen, die anvisierte
Reform werde gewissermaßen allein auf-
grund der Durchschlagskraft ihrer Argu-
mente erreicht. Sie verzichten nämlich
weithin darauf, auf die Mittel und Metho-
den einzugehen, die eine Realisierung der
Reformvorschläge in der politischen Praxis
ermöglichen. Wissenschaft und besonders
wissenschaftliche Politikberatung haben
jedoch eine doppelte Aufgabe: Mit dem
Aufzeigen der Notwendigkeit von Ver-
änderungen des politischen Systems ist es
in der Regel nicht getan. Hinzukommen
muß vielmehr auch eine Analyse der poli-

tischen Wirklichkeit, in deren Rahmen es
darum geht, Mittel und Wege 
zur politischen Durchsetzung der als not-
wendig erkannten Reform zu benennen.
Dieser Aspekt scheint in der aktuellen 
Situation, in der von vielen Seiten von
„Reformstau“ die Rede ist, von besonde-
rer Relevanz.
Die Studie wird mit Sicherheit in allen Lan-
deshauptstädten auf einen Kreis Interes-
sierter stoßen. Für die Spitzenpolitiker der
beiden Südländer dürfte der Band von
großem Interesse sein, stützt sich doch das
von den beiden führenden Landespoliti-
kern favorisierte Modell eines Wettbe-
werbsföderalismus auf die von Ottnad
und Linnartz diskutierten Argumente.
Umgekehrt werden die führenden Reprä-
sentanten der finanzschwachen Länder,
die dem Modell und den damit verbunde-
nen Veränderungen z. B. beim Finanzaus-
gleich sowie bei der Neugliederung des
Bundesgebietes nicht vorbehaltlos zustim-
men, ebenfalls gut daran tun, sich mit den
Argumenten ihrer politischen Widersa-
cher vertraut zu machen. Denn falls auf-
grund einer Klage Baden-Württembergs
und/oder Bayerns der Länderfinanzaus-
gleich vor dem Bundesverfassungsgericht
auf den Prüfstand gestellt wird, wird mit
Sicherheit eine Reihe der von den Autoren
genannten Argumente in Karlsruhe eine
entscheidende Rolle spielen.

Hartmut Klatt 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – bitte hier abtrennen – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

____________________________________________________________
Name, Vorname bzw. Organisation

____________________________________________________________
Straße, Hausnummer

____________________________________________________________
PLZ, Ort

____________________________________________________________
Datum, Unterschrift

Hiermit erteile ich widerruflich die Abbuchungsermächtigung
für den Jahresbezugspreis in Höhe von 25,– DM.

____________________________________________________________
Geldinstitut

____________________________________________________________
Konto-Nummer

____________________________________________________________
BLZ

____________________________________________________________
Datum, Unterschrift

Hiermit bestelle ich die Zeitschrift „Der Bürger im Staat“ zum Jahresbezugspreis von 25,– DM. Sollte ich jeweils drei 
Monate vor Ablauf des Kalenderjahres nicht abbestellt haben, bitte ich um weitere Lieferung der Zeitschrift für ein Jahr.

Rechtlicher Hinweis:
Ich kann diese Bestellung binnen 14 Tagen widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung (Poststempel)
an: Verlagsgesellschaft W. E. Weinmann mbH, Postfach 12 07, D-70773 Filderstadt.

_________________________________________________________
Datum, Unterschrift (für Widerrufsrecht)

Wenn Sie den „Bürger im Staat“ abonnieren
möchten, bekommen Sie Ihr ganz persönliches Exemplar, für nur 25 DM, viermal im Jahr, frei Haus. Sie brauchen nur den
Abschnitt hier auszufüllen und an uns zurückzuschicken! Die Hefte 3 und 4/1999 erhalten Sie kostenlos zur Probe.

Übrigens: Sie können auch unsere anderen Zeitschriften abonnieren – „Politik und Unterricht“ und 
„Deutschland und Europa“.

Selbstverständlich schicken wir Ihnen gerne auch ältere Hefte zu. Fordern Sie ein Verzeichnis an.



Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

Stafflenbergstraße 38, 70184 Stuttgart 
Tel. (07 11) 23 71-30
Fax (0711) 23 714 96 
Internet http://www.lpb.bwue.de

Telefon (07 11) 23 71- 30
Durchwahlnummern

Direktor: Siegfried Schiele  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 385
Referentin des Direktors: Sabine Keitel  . . . . . . . . . . . . . . . . . - 387
Öffentlichkeitsarbeit: Joachim Lauk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 484

Abteilung I Verwaltung (Günter Georgi)
Fachreferate
I/1 Grundsatzfragen: Günter Georgi  . . . . . . . . . . . . . . . - 379
I/2 Haushalt und Organisation: Jörg Harms  . . . . . . . . . . - 383
I/3 Personal: Gudrun Gebauer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 480
I/4 Information und Kommunikation: Wolfgang Herterich  . - 492
I/5** Haus auf der Alb: Erika Höhne . . . . . . .(07125) 152 - 109

Abteilung II Adressaten (Karl-Ulrich Templ, stellv. Direktor) 
Fachreferate
II/1 Medien: Karl-Ulrich Templ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 390
II/2** Frieden und Sicherheit: Wolfgang Hesse .(07125) 152 - 140
II/3 Lehrerfortbildung: Karl-Ulrich Templ  . . . . . . . . . . . . . - 390
II/4* Schule, Hochschule, Schülerwettbewerb:

Reinhard Gaßmann . . . . -373, Monika Greiner  . . . . - 394
II/5 Außerschulische Jugendbildung: Wolfgang Berger . . . . - 369
II/6** Öffentlicher Dienst: Eugen Baacke  . . . . . (07125)152 -136

Abteilung III Schwerpunkte (Konrad Pflug)
Fachreferate
III/1* Landeskunde/Landespolitik:

Dr. Angelika Hauser-Hauswirth . . . . . . . . . . . . . . . . . - 392
III/2 Frauenbildung: Christine Herfel  . . . . . . . . . . . . . . . . - 487
III/3** Zukunft und Entwicklung:

Gottfried Böttger  . . . . . . . . . . . . . . . . .(07125)152 -139
III/4** Ökologie: Dr. Markus Hug  . . . . . . . . . . (07125)152 -146
III/5* Freiwilliges Ökologisches Jahr: Konrad Pflug  . . . . . . . - 495
III/6* Deutschland und Europa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 502

Dr. Angelika Hauser-Hauswirth (Komm.)  . . . . . . . . . . .- 392
III/7* Gedenkstättenarbeit: Konrad Pflug  . . . . . . . . . . . . . . - 501

Abteilung IV Publikationen (Prof. Dr. Hans-Georg Wehling) 
Fachreferate
IV/1 Wissenschaftliche Publikationen

Redaktion „Der Bürger im Staat“:
Prof. Dr. Hans-Georg Wehling  . . . . . . . . . . . . . . . . - 371

IV/2 Redaktion „Politik und Unterricht“: Otto Bauschert  . . . . - 388
IV/3 Redaktion „Deutschland und Europa“:

Dr. Walter-Siegfried Kircher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 391
IV/4 Didaktik politischer Bildung: Siegfried Frech  . . . . . . . - 482
IV/6** Arbeitshilfen: Werner Fichter  . . . . . . . . (0 7125)152 - 147

Abteilung V Regionale Arbeit (Hans-Joachim Mann) 
Fachreferate/Außenstellen
V/1 Freiburg: Dr. Michael Wehner  . . . . . . . . .(0761) 207 7377
V/2 Heidelberg: Dr. Ernst Lüdemann  . . . . . . . .(06221) 60 78 14
V/3* Stuttgart:Hans-Joachim Mann  . . . . . . . . .(0711) 2371374
V/4 Tübingen: Rolf Müller  . . . . . . . . . . . . . (07071) 2002996

Anschriften
Hauptsitz in Stuttgart (s. links)
* Sophienstraße 28-30, 70178 Stuttgart, 

Fax (0711)23 71498
** Haus auf der Alb 

Hanner Steige 1, 72574 Bad Urach, 
Tel. (07125)152-0, Fax (07125)152-100

Außenstelle Freiburg 
Friedrichring 29, 79098 Freiburg, 
Tel. (0761) 207730, Fax (0761) 2077399

Außenstelle Heidelberg
Friedrich-Ebert-Anlage 22-24, 69117 Heidelberg, 
Tel. (06221) 60 78-0, Fax (0 62 21) 60 78 22

Außenstelle Stuttgart
Sophienstraße 28-30, 70178 Stuttgart,
Tel. (0711) 23 71 375, Fax (0711) 23 71498

Außenstelle Tübingen
Herrenberger Straße 36, 72070 Tübingen, 
Tel. (0 70 71) 2 00 29 96, Fax (0 70 71) 2 00 29 93 

Bibliothek Bad Urach
Bibliothek/Mediothek Haus auf der Alb, Bad Urach
Gordana Schumann, Tel. (0 71 25) 152-121
Dienstag 13.00–17.30 Uhr
Mittwoch 13.00–16.00 Uhr

Publikationsausgabe Stuttgart
Stafflenbergstraße 38
Ulrike Weber, Tel. (0711) 2 3713 84
Montag 9.00–12.00 Uhr

14.00–17.00 Uhr
Dienstag 9.00–12.00 Uhr
Donnerstag 9.00–12.00 Uhr

14.00–17.00 Uhr

Nachfragen

„Der Bürger im Staat“
Ulrike Hirsch, Tel. (07 11) 23 71 371

„Deutschland und Europa“ 
Sylvia Rösch, Tel. (0711) 23 71 378

„Politik und Unterricht“
Sylvia Rösch, Tel. (07 11) 23 71378

Publikationen (außer Zeitschriften) 
Ulrike Weber, Tel. (07 11) 23 71384

Bestellungen
bitte schriftlich an die o.g. Sachbearbeiterinnen: 
Stafflenbergstr. 38, 70184 Stuttgart, Fax (07 11) 23 71 496

Thema des nächsten Hefts: 

Staat und Wirtschaft
im Zeichen der Globalisierung



Baden-Württemberg Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-
Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen


